
V. Anlagen.
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Nr. 1.

Düsseldorf, den 29. November 1882.

Referat
an den Provinzial-Landtag,

betreffend

die Bewillign»«, einer Suunne von ZU 000 M. behnfs Herstellung von 8 Wohnnngen
für Anfscher in der Arbeitsonstalt zn Brauweiler.

Die stets anwachsende Zahl der in der Arbeitsanstatt Branweiler Detinirteu hat eine
Vermehrung des Anfsicbtsversoualsin gleichem Verhältniß zur Folge haben müssen. Der Etat
sieht bei einer Durchschnittszahlvon 1300 Häusliugen 36 Anfscher nnd Aufseherinnenincl. eines
Obcraufschcrs und einer Obcrcmfscherinvor, während in Wirklichkeitnahezu 1600 Häuslinge in
der Anstalt detinirt find und mithin eine Vermehrung des Aufsichtspersonalö um sieben Personen
erforderlich war. Diese Vermehrung des Beamtenversouals hat jedoch einen schon längst vor¬
handen gewesenen Uebelstaudnunmehr in einer Weise zu Tage treten lassen, daß dessen Abstellung
einen längeren Aufschub nicht mehr erleiden kann. Der Uebelstand besteht in dem Mangel an
geeignetenWohnungen für das Beamtenversoualder Arbcitsanstatt. Abgesehen von den Unzuträg-
lichkciten, welche entstehen,wenn die Beamtenfamilicn unmittelbar unter und zwischenden Hans-
lingen wohnen, und die es von Anstaltswegenmehr wie wünschenswert!» machen,Wenn in Zukunft
die Entfernung der sämmtlichen Beamtcuwohnungenaus dem Änstaltsbcring stets im Auge behalten
wird, ist durch die Benutzung sämmtlicherRäume zu Austaltszwecken augenblicklich zur Herstellung
von neuen Äeamtenwohnuugeu effektiv nicht allein kein Platz vorhanden, sondern hat auch die
Freistellung vorhandener Wohnungen behufs Belegung mit Häuslingen in Aussicht genommen
werden müssen. Die dringendsteNoth trifft jedoch die neu angestelltenAufseher, da nämlich in
dem Orte Nranweiler keine Wohnnugeu vorhanden sind, welche dem Bedürfnisse abzuhelfen im
Stande wären.

Die wenigen Miethwohnnugeusind in festen Händen und die Neueinrichtungähnlicher fo
wenig zn erwarten, daß wenigsteus eine geraume und unmöglichabzuwartendeZeit verstreichen
würde, bis mit der Herstellung solcher Wohnungen begonnen werden würbe. Hierzu kommt,
daß die Preise, welche unter Ausnutzung der vorhandenenWohnungsnot!) für die bescheidensten
Räume gefordert werden, bei der mäßigen Besoldung der unteren Beamte» geradezu nicht zu
erschwingen sind.

Aus diesen Gründen hat der Provinzial^Verwaltungsrathdie Errichtungvou acht Wohnungen
für Aufseher auf Anstaltsterrain für die nächste Zntuuft iu Aussicht gcuommcu. Die Kosten
würden unter Berücksichtigung des Umstaudcs,daß die Arbeitskräfte znm größten Theil ans dein
AnstaltSperfonalgestellt werden, daß das erforderliche Terrain der Anstalt gehört, daß eiu erheblicher
Theil der Materialien in der Anstalt selbst gefertigt nnd speziell die erforderlichen Ziegelsteinedurch
Auszicgclnngvon Austaltsbodengewonnenwerden, voraussichtlich die Summe von rot. 32 000 M.
nicht übersteigen.
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Der Provinzial-Verwaltnngsralh hat daher beschlossen,den Hohen Landtag zu bitten:
zur Herstellung vou 8 Aufseher-Wohnungen auf dem Terrain der Arbcitsanstalt in

Brauweilcr dem bereits zu Bauzweckenvorhandenen Reservefonds der Arbeitsanstalt
Brauweiler eine Summe bis zur Höhe von 30 000 M. aus dem Ueberschußdes
Ziusgewinns der Provinzial-Hülfskassezuzuweisen."

Der Provinzial-Verwaltungsmth.
In Vertretung des Lanotags-Marschalls:

Freiherr von Solcnmchcr,
Vi«°Landtllgs°Marschall,

Nr. 2.
Düsseldorf, den 29. November 1882.

Referat,
betreffend

Gewährung eines unverzinslichenDarlehens an den Vorstand der Arbeiterkolonie
Wilhelmsdorf bei Bielefeld in Höhe von circa 10 00U M. anf die Daner von

6 Jahren gegen Gewährleistung hypothekarischerSicherheit.

Vor ungefähr einem Jahre wurde bei Bielefeld in der Senne die Arbeiterkolonie
Wilhelmsdorf in's Leben gerufen, welche den Zweck verfolgt:

1. Arbeitslnstige und arbeitslose Männer jeden Alters und jeden Standes, soweit
sie wirtlich noch arbeitsfähig sind, so lange in ländlichen und anderen Arbeiten zu
beschäftigen,bis es möglichgeworden ist, ihnen anderweit lohnendeBeschäftigungzu
beschaffen und ihnen so die Hand zu bieten, vom Vagabundenlebenloszukommen;

2. arbeitsscheuen Vagabuuden jede Entschuldigungabzuschneiden, daß sie sich vergeblich
um Arbeit bemüht hätten.

Es sollen diejenigenVagabunden, welche wirklich Arbeit suchen, durch Gewährung von
Beschäftigungvor gäuzlichem Untergang und dem professionellen Landstreicherthumbewahrt werden.

Diese Arbeitertolonie besteht gegenwärtig aus drei Bauernhöfen von circa 500 Morgen
meist unkultivirten Landes, auf welchem über hundert MenschenWohnung und Beköstigungfinden.
Die Leitung der Anstalt liegt in der Hand eines Vorstandes von sieben Mitgliedern, welchersich
durch Kooption ergänzen kann; daß dieselbe lebensfähig ist, beweist ihre ersprießlicheThätigkeit
schon während des ersten Jahres ihres Bestehens. Vom 27. Dezember 1881 bis zum 2. Oktober
1882 sind im Ganzen 235 Vaganten aufgcnommeu worden, größtentheilß solche, die erst seit
kurzer Zeit der Vagabundage anheimgefallen sind und noch die moralische Kraft besitzen, wieber
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eine geordnete Beschäftigung zu ergreifen; daneben wurden auch manche aus Zuchthäuser« und
Besserungsanstaltenentlassene Sträflinge mit Erfolg in der Anstalt beschäftigt.

Die Arbeit besteht vorzüglich iu Spatenkultur und Anbau von Handelskulturpflanzen
ganz besondersaber die Winterzeit hindurch in Urbarmachen des unbebauten Sennelandes und
in Wiesenbauten. Nach dem Vertragsformular, welches jeder eintretendeArbeiter unterzeichnen
muß, erhält er nach den ersten 14 Tagen außer Kost uud Wohnuug 20 Pfeunige und nach
weiteren 14 Tagen 40 Pfennige Tagclohn; hat der Arbeiter fo viel verdient, daß er wieder
eigene fauberc Kleidung uud ein eignes Arbeitszeug besitzt, so wird demselbennach Möglichkeit
anderweitig Arbeit verschafft, zu welchem Zwecke die Kolonie mit einem Arbeits-Nachweisebüreau
verbunbeu ist. Von den 235 Arbeitern sind entlassen resp, abgegangen 151 nnd von diesen
erhielten durch Vermittelung des Vorstandes der Kolonie 133 anderweitigeBeschäftigung.

Die Kosten der jungen Anstalt sind bis jetzt sehr bedeutendgewesen; der Kaufpreis der
drei Höfe beträgt 60 000 M.; die vorhandenen Gebäulichkeiten,welche zwar für die Wirth¬
schaftsbedürfnisse,aber nicht für die Unterbringung der großen Anzahl sich meldender Vaganten
ausreichten, mußte» erweitert werden, was mit der Beschaffung des nöthigen Inventars einen
Kostenaufwandvon 40 000 M. verursachte; außerdem müssen gegenwärtig über 100 Menschen
beköstigt und gekleidet werden.

Die auf der Kolonie betriebene Acker- und Viehwirthfchaft hat bisheran nur wenig
Ertrag geliefert, da das Land großentheils erst urbar gemachtwerdeu muß; die Kosten der Austalt
wurden zum Theil aus Beiträgen der Mitglieder (bis August 1882 circa 13 000 M.) nnd
foustigenGeschenken, zum größten Theil indeß aus einem unverzinslichen Darlehen der Provinziell--
stände Westvhalens in Höhe von 40 000 M. bestritten.

Nach dem letzten Bericht des Vorstandes sind bis zum 2. Oktober 1882 38 Rheinländer
während 2563 Tagen in der Kolonie beschäftigt worden.

Mit Rücksicht darauf, daß eine große Anzahl von Landstreichern— Rheinländern und
Angehörigen anderer Provinzen, — welche dem Landarmcn-Verband, den Ortsarmen-Verbänden
oder dem Arbcitshauseder Rheinprovinz bei fortgesetzter Vagabundage zur Last fallen würden, in
der ArbeiterkolonieWilhelmsdorf uutergebracht und iu den Stand gefetzt werden, wieder zu einer
geregeltenThätigkeit zu gelangen, glaubt der Provinzial-Verwaltungsrath dem Provinzial-Landtage
das Gefuch des Vorstandes der Arbeiterkolonieum Gewährung eines unverziuslichenDarlehns von
10 000 M. auf 6 bis 10 Jahre, umfomehr als der Vorstand sich bereit erklärt eine hypothekarische
Sicherheit dem rheinischen Provinzial-Verband zu verschaffen, befürwortend vorlegen zu dürfen.

Demgemäß wird der Antrag gestellt:
„Der Hohe Landtag wolle der Kolonie Wilhelmsdorf ein unverzinslichesDarlehen in
Höhe von 10 000 M. auf 6 Jahre aus dem Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskasse
bewilligen, wenn zur Sicherheit des Darlehus hinreichendehypothekarische Sicherheit
gewährleistetwird."

Der Provinzial'Verwaltnngsmth.
In Vertretung des Landtags-Marschalls:

Freiherr von Solemucher,
Vi«°Lcmdtags-Marschall.

<!^
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«r. ii.

Düsseldorf, den 2. Dezember 1882.

Referat
des Provinzial-Verwaltuugsraths,

betreffend

die Verstärkung des Meliorationsfonds für die Rheinpnwinz ans Mitteln

des Kreisfonds.

Der Melioratiousfonds der Rheinprovinz, dessen Verwaltung auf Grnnd des durch Aller»
höchste Kabiuetsordre vom 4. November1872 genehmigten Reglements in die ständischeVerwaltung
übergegangenist, beträgt im Ganzen 441500 Mark. Da die von diesem Kapitalbestande auf¬
kommenden Zinsen zu Unterstützungenresp. Beihülfen zu Meliorationszweckenetatsmäßig verwendet
werden, so findet ein weiteres Anwachsen jenes Fonds nicht statt. Der Letztere hat sich aber den
gesteigerten Vedürfnisfen gegenüber nicht als ausreichenderwiesen. Dieser Mangel hat sich besonders
in der letzten Zeit fühlbar gemacht,wo Seitens verschiedener Kreise und Gemeindender Negiernngs-
bezirke Trier und Koblenz dringende Anträge auf Gewährung von Mitteln zur Unterstützung
projektirlerMeliorationsarbeiten gestelltworden sind, um der Bevölkerung,welche durch das völlige
Mißlinge» der Hafer- uud Kartoffelerute hart betroffen ist, Gelegenheitznm Verdienstezu beschaffen.
Zn diesen Anträgen werden voraussichtlichzahlreicheähnliche Anträge aus den von der Wasscrnoth
der letzten Tage heimgesuchten Gegenden hinzutreten.

Diesen Anforderungenkann der Meliorationsfonds aus seinen derzeitigen Mitteln nicht
einmal zum Theile entsprechen, weil von den ausgcliehenenBeständen nur geringere Amortisationö-
rateu zur Rückzahlung gelangen, über welche bereits Verfügung getroffen ist. Der Proviuzial-
Verwallnngsrath erachtet Angesichts dieser Sachlage eine Verstärkungder Mittel des Meliorations¬
fonds für dringend geboten.

Da der Zinsgewinn der Prouinzial-Hülfskassedurch die Bewilligungen des 27. Prouiuzial-
Vandlages bereits sehr in Anspruch geuommcu worocu ist, andcrweite disponible Mittel ans der
laufenden Verwaltung aber den Ständen nicht znr Verfügung stehen, fo läßt sich die so wünschens-
werthe Verstärtnng des Meliorationöfonds nur dadurch bewirte», daß eine entsprechende Summe
aus der Kreisrente entnommenund dem Meliorationsfouds zugefügt wird. Die gesetzliche Zulässig-
teit einer solchen Verwendung ist durch §. 26 des Gesetzes vom 8. Inli 1875, betreffend die
Ausführung der M 5 und 6 des Gesetzes vom 30. April 1873 wegen Dotation der Provinzial-
und Kreis-Vcrbäudeaußer allem Zweifel gestellt. Andererseitsist der Bestand des KreisfoudS ei»
solcher, daß derselbe eine derartige vorzugsweise dem Vortheile der ländlichen Kreise dienende



Verwendung statthaft erscheinenläßt. Der Kapitalbestand des Kreisfondö betrug nämlich am
1. April 1882 ................... 3 752 409 M, 96 Pf.

Hierzu treten für die laufende Ctatsperiode vom 1. April 1882
bis dahin 1884:

ll, die Kreisrente für zwei Jahre mit je 333 411 M. also
mit ............. 666822 M.

d. die Zinsen des jetzigen Bestandes für zwei
Jahre mit je ca. 150 000 M,, also . . . 300 000 „

Summe . . 966 822 M.
Hieraus soll nach dem Beschlussedes 27. Provinzial-

«audtages zunächst der zur Deckung des nach den Etats
pro 1. April 1882 bis dahin 1884 sich ergebenden Defizits
erforderliche Betrag entnommen werden. Dieses Defizit
wird für die beiden Etatsjahre nach aller Voraussicht die
Summe von .............. 40U 000 „
nicht übersteigen,so daß noch bleiben ....... 566 822 M.

Der Provinzial-Vcrwaltungsrath glaubt, daß aus
diesem Betrage in der laufenden Etatsperiodc jährlich
150 000 M., also zusammen ......... 300 000 „
zur Verstärkung des Meliorationsfonds entnommenwerden
können, so daß noch ein Anwachsen des Kreiöfonds während
der Etatsperiode stattfinden würde um ...... 266 822 „ — „
was einen Gesammt-Bestanddes Krcisfondsbis zum 1. April
1884 ergeben würde von .......... 4019241 M. 96 Pf.

Im Hinblicke auf die in Folge der Eingangs geschilderten Ereignisse eingetreteneNothlage
vieler Gemeinden dürfte sich weiter empfehle», daß der Provinzial-Verwciltnngsrath ermächtigt
würde, die beideu Jahresraten von je 150 000 M. bei eintretenden: Bedürfnissebereits jetzt vorschuß¬
weise aus dem Kreisfonds zu entnehmen und ferner von den in: §. 5 des Statuts des Meliorations-
foudö vorgesehenenBedingungen der Verzinsung uud Rückzahlungder Darlehen bei der ersten
Ausleihung größere Erleichterungeneintreten zu lassen.

Der Proviuzial-Verwaltungörath beehrt sich hiernach deu Antrag zu stellen:
„Der Hohe Landtag wolle beschließen, daß aus deu Bestände« des Kreisfouos während
der Etatsperiode vom 1. April 1882 bis 31. März 1884 jährlich ein Betrag von
150 000 Mark zur Verstärkungdes Stammkapitales des Meliorationsfonds für die
Rheiuprovinz entnommenund der Prollinzial-Vcrwaltuugsrath ermächtigt sein soll, im
Falle des eintretende!!Bedürfuisscs die beioeu Nateu vou zusammen 300 000 M.
jetzt gleich aus den Beständen des Kreisfonds vorschußweise zu entnehme,!uud bei der
ersten Ausleihung jener 300 000 M. größere Erleichterungen hinsichtlichder Ver¬
zinsung und Rückzahlungjener Darlehen, wie in 8- 5 des Statuts des Melioration«-
fonds vorgesehen ist, eintreten zu lassen."

Der ProMnzial°VmvMmlM'ckh.
Wilhelm Fürst zu Wied,

LandtagsMarschall.
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Nr. 4.
Düsseldorf, den 9. Dezember 1882.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

die Gewährung von Darlehen bis zur Gesammthöhe lwn 250 000 M. unter
erleichterteilVediugnngen an von elementaren Schäden heimgesuchte Gemeiudeu.

Die Rheinprovinz ist im laufenden Jahre von schweren elementaren Schäden heimgesucht
worden. In der Eifel und einigen anderen höher gelegenen Theilen der Provinz ist in Folge des
anhaltendenRegeuwetters die Roggen- und Haferernte zum großen Theil zerstört und die Kartoffel¬
ernte vollständigmißratheu, während die fruchtbare Rheinebeneunter den Ueberschweinmnngen der
letzten Wochensehr schwer gelitten hat. Von Seiten der Königlichen Regierungenzu Trier uud Koblenz
sind bereits verschiedene Anträge zur Unterstützungder von der Mißernte betroffenenKreise gestellt
worden und sind weitere Anträge aus diesen sowie den übrigen Regiernngsbezirkeunoch zu erwarten.

Der Provinzial-Vcrwaltungsrath hat sich angesichts dieser Verhältnisse eingehendmit der
Frage befaßt, in welcherWeise die ständische Verwaltung innerhalb des Kreises ihrer Aufgaben
zur Linderung der Nothlage vieler Gemeinden beizutragen berufeu sei.

Als Resultat dieser Berathung wurden folgende Beschlüsse in den Sitzungendes Provinzial-
Verwaltungsratheö vom 4. bis 6. und 9. Dezember er. gefaßt, nämlich:

I. Die Wegebau-Beihülfeu au die betroffenenGemeinden möglichst bald zu bewillige«
und hierbei von jeder Gegenleistungabzusehen, sowie die Beihülfen auch anf den Fall auszudehueu,
wo es sich um die Wiederherstellungvom Hochwasser beschädigter Gcmeindewegehandelt;

II. an einzelne Kreise zur Ausführung ösfeutlichcrArbeite« oder zum Aukaufc von
Lebensmitteln oder Saatfrüchten Darlehen aus den angesammeltenFonds der Kreisrente bis zur
Gesammthöhevon 500 000 M. zu I^o/o uuter der Bedingung zu gewähren, daß der Kreis sich
bei der späteren Vcrtheilung des Kreisfonds das erhaltene Darlehen auf seiueu Antheil an den
Krcisfouds anrechnen lasse» mnß, insofern bis dahin das Darlehen nicht im Wege der Amortisation
oder sonstigerRückzahlunggetilgt sein sollte;

III. dem Provinzial-Landtage eine Vorlage zu unterbreiten, wonach der Meliorationsfonds
aus den Mitteln des Kreisfonds um 300 000 M. verstärkt werden soll und endlich

IV. bei dem Provinzial-Landtage die Ermächtigung nachzusuchen,an einzelne von der
Ueberschwemmung oder der Mißernte dieses Jahres besondershart betroffenen GemeindenDarlehen
aus der Provinzial-Hülfskassczu einem geringen Zinsfuße oder nach den Umständen auf die Dauer
von läugstcus 10 Iahreu zinsfrei bis zur Gesammthöhevon 250 000 M. zn bewilligen.

Diese Ermächtigung erschien erforderlich, um denjcnigeuGemeinden, welche in Folge der
Ueberschwemmung oder der in den Eifelgegcndcn mißrathenen Ernten des letzten Jahres wirthfchaftlich
sehr schwer gelitten haben, anch in den Fällen helfen zu können, in denen ein Darlehen zu den
im Mcliorationsstatnt vorgesehenen Zwecken nicht verlangt und ebensowenig die Hülfe des Kreises in
Anspruchgenommenwerden kann.
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Der Provinzial-Verwaltuugsrath beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
„Der Hohe Landtag wolle dein PlobinziabVerwaltungsrathe die Ermächtigungertheilen,
an einzelnevon der Überschwemmungoder der Mißernte dieses Jahres besondershart
betroffenen Gemeindenznr Ausbesserungentstandener Schäden oder zur Anschaffung von
Lebensmittelnund Saatfrüchten oder zur Beschaffungvon ArbeitsgelegenheitDarlehen
ans der Provinzial-Hülfskassezu einem geringen Zinsfuße oder uach den Umständen
auf die Dauer von längstens 10 Jahren zinsfrei bis zur Gesammthöhevon 250000 M.
zu bewilligen."

Der PrMnzial-Verwaltnngsmth.
Wilhelm, Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

«r. 5.

Düsseldorf, den 29. November 1882.

Referat,
betreffend

die Pensionirung des Ober-Inspektors Lohmeier im Landarmenhause zu Trier.

Der Ober-Inspektor Lohmeier trat im August 1846 als Sekretär in den Dienst des
Landarmenhausesund wurde in dieser Stellung am II. Mai 1863 definitiv auf Lebeuszeit angestellt.

Im Jahre 1869 erhielt p. Lohmeier die Fabrik-Inspettorstelledes Landarmcnhauses und
wurden demselben als Nebenamt im Jahre 1873 auch die Nendanteugeschäfte der Anstalt überwiese».

Die Uebersiedelung der bis dahin im Laudarmenhansedetinirt gewesenenKorrigendennach
Arauweiler hatte eine Vereinfachung der Verwaltungsgeschäfteim Gefolge, weshalb p. Lohmeier
unterm 1. April 1875 nach Aufhebungder Fabrik-Inspektorstellein die ctatsmäßige Stelle eines
Oekonomeuder Anstalt einrückte und die Reudantengeschäfteals Nebenamt beibehielt.

Vom 1. April 1875 ab bezog P. Lohmeieraußer freier Wohnung, Heizung, Beleuchtung
und Garten ein Einkommenvon 1650 M. als Oekonom, und 900 M. als Rendant der Anstalt.

Die Remuneration für Wahrnehmung der Rendantengeschäfteist im Etat pro 1877/78
auf 1000 M. erhöht resp, als Besoldung eingestellt worden.

Als bei der Bewerbung um die vakante Direktorstelle der Nendcmt Lohmeier nicht
berücksichtigt werden konnte, wurde in der Sitzung des Provinzial - Verwaltnngsrathö vom 17./20.
März 1879 beschlossen, daß p. Lohmeierim Etat pro 1879/80 als Ober-Inspektor aufzuführen
und eine pensionsfähigepersönliche Zulage von 350 M. für denselben einzustellen sei.
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Die Einkommens - Verhältnisse sind für die Folge unverändert geblieben, und bezieht
P. Lohmeier sonach:

1650 M. — Pf. als Oclonom,
1000 „ - „ „ Rendant,

350 „ — „ „ persönliche Zulage,
318 „ 4? „ Werth der peusiousfähigen Emolumcnte.

Snmme 3318 M. 47 Pf.
Die Pension des p. Lohmeicr würde also nach §. 5 des Pensions-Reglements für die

provinzialständischen Beamten bei einer Dienstzeit von 37 Iahreu iucl. einem Jahr Militärdienst,
^17 X 3318 M. 47 Pf., .,, , ^ ^^ m, <f c

- ^----------------^^ sich auf rund 1950 M. belaufen.

Ein ferneres Verbleiben des Ober«Inspektors Lohmeicr, der nicht unter der diesseitigen
Verwaltung angestellt, sondern als definitiv angestellter Beamter überuommen worden ist, in seiner
bisherigen Stellung liegt nicht im Interesse der Anstalts-Verwaltung, Zunächst ist seine Schwer¬
hörigkeit bei Ausführung feiner Dienstgcschäfte hinderlich und störend, sodann ist derselbe theils in
Folge des vorgeschrittenen Alters, theils in Folge Abnahme seiner geistigen Kräfte zur vollen
Wahrnehmuug seiuer Vcrufsgcschäfte uach der ausdrückliche!, Erklärung des zeitigen Anstalts-
Direktors nicht mehr im Stande;

ferner hat die nunmehr zum zweiten Male fehlgegangene Hoffnung, die Direktorstelle über¬
tragen zu erhalten, ihn mißmuthig gemacht und ist seine Stellung zu dem jetzige,, Inhaber der
Direttorstellc für die Interessen der Anstalt unersprießlich;

endlich ist seine Verwendung bei der durchaus nothwendigen Reorganisation der einzelnen
Verwaltuugszweige der Anstalt voraussichtlich von keinem Erfolg, da ihm die praktische Erfahrung
zur anderweiteu Einrichtn»«, der gesammtcn Buch- uud Geschäftsführung abgeht, hiermit aber
behufs Erlangung geordneter Zustände im Landarmenhause, energisch vorgegangen werden muß,
p. Lohmeier ist mit den jetzigen Einrichtungen, welche anderwärts als veraltet und unzweckmäßig
erkannt, bereits verändert oder ganz beseitigt sind, so verwachsen, daß dessen erfolgreiche Mitwirkung
bei der Reorganisation, bei welcher ans eine rüstige und umsichtige Kraft, um die vamit beabsich¬
tigten Ersparnugen wirklich zu erreichen, gerechuet werden muß, nicht erwartet werden kann.

Unter dielen Umständen ist dessen Pensiouirung geboten. Die mit p. Lohmeicr gepflogenen
Verhandlungen haben indeß zu keinem Resultate geführt, da derselbe es ablehnt, freiwillig seine
Peusionirung nachzusuchen. Da eine zwangsweise Pcnsioniruug mit Erfolg durchzuführen bedenklich,
eine Versetzung an eine andere Anstalt mit Rücksicht auf die langjährige Anstellung des p. Lohmeier
am Lllndarmeuhcmse uubillig erschien uud im Laudarmenhause selbst teiue audcrweite Verweudung
für denselben vorhanden war, so beschloß der Provinzial-Verwaltungsrath in seiner Sitzung von,
10. Oktober er. mit p. Lohmeier eine freiwillige Vereinbarung zn treffen, auf Grund deren er
aus dem proviuzialstäudischcu Dienste ausscheiden würde. Diese Vereinbarung ist vorbehaltlich der
Genehmigung des Hohen Proviuzial-Landtags zu Staude gekommen und scheidet nach derselben der
Ober-Inspektor Lohmcier am 1. Januar 1883 unter der Bedingnng aus dem proviuzialstäudischeu
Dicustc aus, daß dcmsclbeu eine jährliche Pension von 3000 Mark in Qnartalraten ^rlrknrlinorllnäo
ausgezahlt werde. Bei Gewährung dieser Pension leistet derselbe ans alle und jegliche weiteren
Ansprüche an die proviuzialständische Verwaltung Verzicht.

Was die Höhe der zu zahlenden Summe aulangt, so ist dieselbe bei der Erwägung
gerechtfertigt, daß der Ober-Inspektor Lohmeier während einer langen Reihe von Jahren nach
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seinen Kräften tren und redlich gearbeitet und sein bis dahin bezogenes Gehalt ihn nicht in die
Lage versetzt hat, Ersparnissezu machen, er demnach bei Gewährung der gesetzlichenPension nur
kümmerlich sein und seiner Familie Leben würde fristen können;

ferner in Berücksichtigungdes Umstände«, daß für den Nachfolger im Amte bei den
veränderten Verwaltungs-Verhältnissennur ein solches Gehalt in Aussichtgenominen ist, daß die
Interessen der Provinz durch die Zahlung der 3000 M. an den Ober-InspektorLohmeier keineswegs
geschädigt werden, indem eine Mehrausgabe dadnrch nicht hervorgerufenwird.

Der Provinzial-Verwaltungsrath gestattet sich hiernach zu beantragen:
„Der Hohe Provinzial-Landtag wolle die Pcnsionirnng des Ober-Inspektors Lohmeier
vom 1. Januar 1883 ab beschließe« und die jährliche an denselben zn zahlende
Pcnsionssummeauf 3000 M. festsetzen."

Der Prooinzial'Verwaltungsmth.
In Vertretung des Landtags-Marschalls:

Freiherr von Solemacher,
Vice-Landtags-Marschall.

Str. «.

Düsseldorf, den 9. Dezember 1882.

Referat,
betreffend

Vorschläge Behufs Nuterbriuguiig von Epileptikern in Verfolg des Beschlussesdes
Prot'inzial-Londlags uoni 25. November 1881.

Der 27. RheinischeProvinzial-Landtag hat in seiner Sitzung vom 25, November 1881
den Antrag des kombiuirteuI. und IV. Ausschusses, welcherdahin ging:

„Hoher Landtag wolle den Provinzial-Verwaltnngsrath beauftragen, für den nächsten
Landtag eine Vorlage wegen Einrichtung vou eigenen Anstalten in der Rheinprovinz
zur Unterbringung von Epileptischen einzubringen"

angenommen und 'st demgemäß der Provinzial-Verwaltungsrath in seinen wiederholtenSitzungen
in die Prüfung und Erörterung der Frage eingetreten, in welcher Weise der ihm vom Landtag
gewordeneAuftrag am Besten uud Zweckeutsprechcubsten zur Ausführung gebrachtwerden tonnte.

Der Provinzial-Verwaltungsrath ist hierbei vou der Ansicht ausgegangen, daß ocr Hohe
Landtag dnrch rcn obenerwähnten Beschluß zwar dem Wortlaute nach die Errichtung eigener
Anstalten zum Gegeustaud einer ihm zn machenden Vorlage habe machen, dabei aber nicht habe
ausschließenwollen, daß ihm auch anderweitigeVorschläge,betreffenddie Fürsorge für Epileptische
unterbreitet werden dürften.
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Dieser letzteren Erwägung glaubte der Provinzial-Verwaltnngsrath aus folgenden Gründe»
näher treten zu müssen: Wenn auch aus dein Gesetze vom 8. Juli 1875, betreffend die Aus»
führnng der 88, 5 uud 6 des Gesetzes vom 30. April 1873 wegen der Dotation der Proviuzial-
nnd Kreis-Verbände, eine rechtliche Verpflichtung zur Fürsorge für die Epileptische« scho» deshalb
nicht hergeleitet werden lauu, weil das Dotationsgcsetz vom 30. April 1873 die hierzu erforder¬
lichen Mittel für den diesfeiligeu Proviuzial-Verband uicht mehr bietet, so dürfte es doch, wenn
trotzdem aus Gründen der Humanität der Proviuzial-Verbaud die Pflege der Epileptiker in den
Kreis feiner Aufgaben mithiueiugezogeu hat, augezeigt erscheine», diese Fürsorge nach Analogie des
oben citirten Gesetzes auszuüben. Das Gesetz spricht aber in seine», ß. 4 Nr. 5 mir von einer
Unterstützung von Rettuugs, Idiotcu- und anderen Wohlthätigtcitsanstaltcu, uicht aber vou selb¬
ständiger Errichtung solcher Anstalten,

Ein anderer Grund, weßhalb der Proviuzial-Verwalluugsrath geglaubt hat, vou Vor¬
schläge» Behufs Errichtung eigener Anstalten vorerst absehen z» müsse», war der Mangel cm
Erfahrungen bezüglich der Eiurichlnng, Verwaltung und Lebensfähigkeit solcher Anstalten.

Visheran existirt in der Nheiuproviuz leine ausschließlich zur Pflege vo» Epileptiker«
gegründete Anstalt, mithin auch teiuerlei Erfahrungen über die Erfordernisse der Einrichtung und
Verwaltung einer solchen. Die einzige in Westphaleu eMirende Anstalt Bethet bei Bielefeld ist
theils noch zu juug, um bereits als erprobtes Vorbild dienen zu töuueu, theils iu ihrem Entstehen
uud ihrer Verwaltung so eigenartig mit der Person des jetzigen Leiters derselbe» verbunden, daß
es noch eine Frage der Zukunft sein wird, ob das weitere Gedeihen dieser juugcu Anstalt uicht
gleichzeitig mit der aufhöreudcu Thätigkeit des heute uoch rüstigcu Gründers derselben unterbrochen
und gemindert werden wird. Was nun aber die Zahl uud die damit verbundene Lebensfähigkeit
einer eignen Anstalt betrifft, fo sei bemerkt, daß nach einer approximativen Schätzung sich ca.
6000 Epileptiker im Nheinlemd befinden. Dieselbe» zerfalle» in irrsinnige Epileptiker, dere» natur¬
gemäßer Aufenthalt das Irrenhaus sei» wird; iu sieche Epileptiker, die in Hospitäler und Pflege-
Häuser gehören und in jugendliche Epileptiker, für deren Unterbringung allerdings ein uuverkenubares
und allseitig anerkanntes Bedürfniß vorliegt.

Nach einer sehr gcnaueu Zählung, welche auf Veraulafsung des nicderrhcinischen Vereins
für öffentliche Gesundheitspflege durch den Herrn Ober-Präsidenteu der Nheiuproviuz unter Mit-
wirtuug der Kreis-Schulinspettorcn und Voltsschullehrcr vorgeuommeu worden ist, eristireu im
Nheinland 830 epileptische schulpflichtige Binder (unter 14 Jahren). Vou dieseu köuneu 436 die
Schule wegen der öfteren Wiederholung der Krantheitserscheinungen nicht besuchen nud bedürfeu
ea. 20"/« der gcmzeu Zahl, (etwa 100) der Austaltspflcge, eine zur Begründung einer eigenen
Anstalt vorläufig zu geriuge Anzahl.

Ferner wurde Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths auch der Umstand in Betracht
gezogen, daß durch die Errichtung eigener Anstalten die Fürsorge für die Epileptiker eine noch
mehrere Jahre andauernde Hiuausschiebuug erleiden, während die in Folgendem vorgeschlagene
Vösuug der Aufgabe wenigstens thcilwcise eiue sofortige, zwcckeutsprecheudeErfüllung des vom
Hohe» Landtag gestellten Auftrages zur Folge haben nnd dabei späteren anderweitigen Beschlüssen
des Provinzial-Landtages keineswegs vorgegriffen werden würde.

Sodann ist der ztosteupuntt auf Gruud der vorhandenen Erfahrungen für deu Provinzial-
Verwaltmigsrath gleichfalls ein bestimmender Grnnd gewesen von Vorschlägen znr Errichtung eigener
Anstalten für jetzt Abstand zu uehmen.
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Auf Grund dieser Erwägungen hat der Provinzial-Verwalluugsrath es für zweckmäßig
gehalten, dcnjenigeu Verhandluugeu näher zu treten, welche mit dem katholischenOrden der
Schwestern v. h. K. Seitens der Ecutralstellc eingeleitetund zu Ende geführt worden sind. Der
gedachte Orden mußte in Folge der Maigcsetze ein ihm gehöriges, in Rath bei Düsseldorf gelegeues
Haus, welchesbis dahiu zu Pensionatszweckenuud Unterbringung von ca, 90 Personen weitaus
ausreichend gewesen war, unter Aufhebungdes Pensionates verlassen.

Vor wenigen Monaten ist dem gedachte« Ordcu die ministerielle Erlaubniß zu Theil
geworden, in dem vorerwähnten Hause eine Krankenanstalt errichten zu dürfcu und hat derselbe
auf dcsfallsigeAufrage sich bereit erklärt, diese Krankenanstalt ausschließlichzur Aufnahme von
epileptischen katholischen Mädchen und Frauenspersonen herzurichtenund sich verpflichtet,jede dieser
Persoueu, welche ihm Scitcus des Provinzial-Verbandcs zugewiesen würde, aufzuuehmen, sowie
deu Organen der Provinzial-Verwaltung jeder Zeit Einsicht in die Art der Pflege und Unter¬
haltung dieser Epileptiker zu gestatten. Die Aufnahme von epileptischen Knaben und Männern
soll keineswegsprinzipiell ausgeschlossen sein, jedoch kann das Verlangen des Ordens vorerst mit
Personen weiblichenGeschlechts zu bcgiuncn, um erst an der Hand der gesammeltenErfahrungen
der Frage der Aufnahme von epileptischenmäunlicheu Personen erfolgreicher näher treten zu
tonnen, nicht als unbillig bezeichnet werden.

Hinsichtlich der Wahruug der Parität, so sei bemerkt, daß scheu mit Rücksicht auf die
Bevölkeruugsziffer die Anzahl der evangelischeuEpileptiker bedeutend geringer ist, als die der
katholischen, im Ucbrigeu aber nach gepflogeneu Uuterhaudluugeuder Vorstand der auf evangelischer
Basis errichteten Anstalt Bethet sich bereit erklärt hat, sämmtliche evangelische der Anstalt^
Pflege bedürftigen Epileptiker aus der Nheiuproviuz ohne Unterschieddes Geschlechtsdortselbst
aufzunehmen.

Schließlich sei noch erwähnt, daß'nach einer schriftlichen Aeußerungdes auf dem Gebiete
der Auslaltspflegewohl als Autorität zu bezeichnenden Sanitätsraths l)r. Pelman das Anstalls.
gebäudemit einem 5V^ Morgen großen Garten sich zu dem besagtenZwecke durchaus eignet und
nach Herstellung einzelner nicht sehr bedeutendenAnlage«, wie beispielsweiseeine Bade- uud ver¬
mehrte Abort-Einrichtuug vom sanitätlicheuStaudpunkte keinerlei Bedenken erregt. Die sämmtlichen
erforderlichenReparaturen, welche ans Veranlassung des Umstaudes, daß das Haus sieben Jahre
unbewohnt gewesen ist, nicht gering zu erachten sind, einschließlich der Anlage der vorerwähnte»
Neueinrichtungenmit allem Zubehör, erfordern nach überschläglicher Berechnung einen Kostenauf¬
wand von 4000 M.

Die Kostender Pflege und Uuterhaltuug einschließlich der Kosten für Seelsorge, sanität¬
liche Behandlung, Medikamente uud Unterricht eines von dem Provinzial-Verbandezu überweisenden
Epileptikers ohne Unterschiebdes Alters werden pro Tag und Kopf mit 1 M. 50 Pf. iu
Rechnung gebracht, wobei jedoch ausdrücklich hervorgehobeuwird, daß diese Pflegekosleu vermiuderl
werden sollen, wenn sich nach Jahresfrist herausstellen sollte, daß der ganze Betrag zur Bestreitung
der Auslagen für Pflege und Unterhaltung nicht erforderlichfein sollte.

Der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths geht demgemäßdahin:
„Hoher Landtag wolle beschließen:

a. aus dem Ueberschussedes Ziusgewinues der Provinzial-Hülfstasseeine einmalige Snmmc
von 4000 M. bis auf Weiteres als unverzinslichesDarlehen zur baulichenInslaud-
sctzuug und inneren Einrichtung des Klostergedäudesin Rath bewilligen;

7*
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K. gestatten, daß ein Pflcgesatz von 1 M. 5U Pf. pro Tag und Kopf für landarme Epileptiker
vorläufig gezahlt werde

und endlich

o. sein Einverständnis; damit erklären, daß bei Aufnahme von Ortsarmen oder solchen
Epileptikern,welche zwar die öffentliche Armenpflegenicht in Anspruchnehmen können,
deren Familien-' und Vermögensverhältnissedie Leistungdes ganzen Pflegesatzes jedoch
nicht gestalten, die Differenz zwischen dem zu leistendenBeitrag und dem Beilrage
von l M. 50 Pf. aus Provinzial Mitteln und zwar fiir die laufende Etats-Periode
ans Mitteln des Laudarmenfondsgeleistet werde."

Der Provinzial.Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

?lr. 7.

Düsseldorf, den 2. Dezember 1882,

Referat

M^

des Provinzial-Verwaltimgsralds an den Provinzial Landlag,

betreffend

die Oenehmigung des mit dein Landes-Direktor, Freiherrn von Landsberg, bezüglich
seines Rücktritts geschlossenen Vertrages 6. ä. Düsseldorf, den 27. Oktober 1882.

Der Provinzial-Vcrwaltnngsrath beehrt sich dein Provinzial-Laudtagcin der Anlage einen
mit dem Landes-Direktor, Freiherr» Hngo von Landsberg, abgeschlossenenVertrag wegen Nieder^
legung seines Amtes mit dem Antrage zu unterbreiten, dein Vertrage die vorbehaltene Genehmigung
Hochgeneigtestertheilen zu wollen.

Der Prooinzial-Verwaltnngsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.
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Verhandelt zu Düsseldorf, den 27, Oktober 1882,

Zwischen dem Laudtags-Marschalle der Rheinprovinz, Fürsten zu Wicd, handelnd
Namens und auf Grnnd Beschlusses des Provinzial-Vcrwaltungsraths einer¬

und

dem Freiherrn Hugo von Kandsberg, «cmdes-Direktorder Rheiuprovinz, anderer Scits
ist folgenderVertrag unter Vorbehalt der Genehmigungdes Provinzial^Landtagsder Nhcinprovinz
abgeschlossenworden:

Artikel eins.

Freiherr Hugo von LandSberg legt das Amt als «audes-Diretlor der Rheiu¬
provinz mit dem 31. Dezemberd. I. nieder uud verzichtetvon diesem Tage ab ans
die mit diesem Amt« verbuudeneuKompetenzen.

Artikel zwei.
Freiherr Hugo von Laudsberg bezieht vom 1. Januar t. I. an lebenslänglich

einen Betrag von jährlich 4900 M. in Worten viertausend neunhundert Mark aus
proviuzialständifchen Fonds, dessen, Bezug dcu Bestimmuugeudes vou dem 27. Rheinischen
ProvinziabLandtage für die ständischen Beamten der Rheinprovin; erlassenen Pcnsions-
Reglements unterliegt.

Doppelt ausgefertigt und uuterfchrieben.

gez.: Wilhelm Fürst zu Wicd, gez.: Hugo Freiherr vou Kaudsliers,.
«andtags-Marschall.
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Nr. «.

Vcrzeilhuiß
der

Meldungenzu der ausgeschriebenenStelle als Landes-Direktor der Nheinpriwinz.
(Nach dem Eingänge der Meldungen,)

1. Freiherr Raitz von Freutz, Schloßhauptmanu von Slolzeufels, KöniglicherKammcr°
Herr und Laudrath zn Koblenz, 56 Jahre alt, katholisch,

2. Nolshoven, Landrath zn Die;, 40 Jahre alt, katholisch,
3. Graf von Reichend ach, Kapitän zur See a. D. zu Scehof bei Tcllow, 40 Jahre

all, evangelisch.
4. Freiherr von Solemacher'Anlweilcr, Königlicher5tammerherr nnd Pice^Landlag«

Marschall der Nheinprovinzzu Wacheudorf,50 Jahre all, katholisch.
5. Dreimark, Landrath zu Wirsitz, 57 Jahre all, evangelisch.
0. Herwarth von Bittcufeld, KöniglicherKauunerherr, Oberstlienteuanl a, D. und

Landrath zn Bergheim, evangelisch.
7. Freiherr von Ärackel, Landrath zu Ploeu, 48 Jahre alt, katholisch.
8. Lorey, Mitglied des Magistrats zu Htralfuud, 47 Jahre alt, evangelisch.
0, Klein, Laudesrath und Direktor der RheinischenProuinzial-Hiilfskassc zu Düsseldorf,

48 Jahre all. katholisch.
10. Freiherr von Broich, Landrath zn Hersfeld, 46 Jahre alt, katholisch.
11. Verlach, Hauptmanu a. D. uud Verwalter der Provinzial-Irreuanstcill bei Auderuach,

evangelisch.
12. Jauseu, Laudrath z. D. zu Äurtscheid,52 Jahre alt, katholisch.

Abgeschlossen zu Neuwied am 30. November 1882.

Der ^andtags-Marschallder Nheinprovinz.
Wilhelm Fürst zu Wird.



Düsseldorf, den 2, Dezember 1882.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrath an den Proviuzial-Laudtag

Hu dem

Antrage der Königlichen Regierung zn Düsseldorf bezüglich anderweiter Vertheilnng
der für die Niersregelnng lind die Herstellung des Nierskanals nebst Schleuse wm

27. RheinischenProvinzial-Laiidtage bewilligten Beihülfe von 89 192 M.

Der 27. Rheinische Proviuzial-Laudtag hat in seiner Plenarsitzung vom 23. November
1881 beschlossen, aus dem Zinsgewiunc der Provinzial-Hülfslasse eine Beihülfe von 39 192 M.
zu bewilligenund zwar:

^. Zur Reguliruug der Niers:
1. im Kreise Geldern ................ 17 951 M.
2. im Kreise Clrve ................. l3 741 „

1H. Zur Wiederherstellungdes Nierskanals und der Kanalschlense .... 7 500 „
Summe . . 39 142 M,

In dem als Anlage I im Abdruckebeigefügten Schreiben vom 21. Dezember 1881
beantragte die Königliche Regierung hicrselbst eine Modifikation in der Vertheilnng der für die
Niersregnlirung bewilligtenGesammt-Veihülfe von 39 192 M. iu der Weise eintreten zn lassen,
daß aus der Beihülfe zunächst die gescimmtcn Kosten der Herstellung des Nicrskanals und der
Schleuse mit 15 bis 20 000 M, entnommen und der alsdann bleibendeRest ohne Unterscheidung
»ach Kreiögrenzen gleichmäßig im ganzen Meliorationsgebiete repartirt werben sollte. Der
Provinzial-Verwaltnngörath erklärte in der Sitzung vom 9./11. Januar 1882 sich nicht für befngt
diese Modifikation eintreten lassen zu tonnen, weil folche von der Beschlußfassung des Provinzial-
Landtags abhängig gemachtwerden müsse.

Unterm 19. September 1882 nahm Herr Graf zu Hoeusbroech Veranlassuug, die als
Anlage II beigefügteEingabe an den uuterzeichueten Landtags-Marschallzn richten, welche in der
Sitzung des Provinzial-Verwaltnngsraths vom 4./l>. Oktober 1882 zur Vorlage gelangte und zu
der Beschlußfassung führte, zur Sache die Königliche Regierung zu Düsseldorf um eine Aeußerung
zu ersuchen und bis znr Erledigung der Beschwerde resp, bis zur anderweiten Beschlußfassung
des Provinzial°3andtags weitere Geldmittel aus ständischen Fond« zn dem gedachten Zwecke nicht
"ehr zn zahlen.

Die Rückänßerungder Königlichen Regierung zn Düsseldorf ist nnterm 17. Novemberer.
"folgt und als Anlage III im Abdrucke beigefügt.

77,
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Nach derselben acht der Antrag der Königlichen Regierung auch jetzt noch dahin:
„Der Proviuzial^andtag wolle die im vorigen Jahre bewilligten 39192 M. als
Zuschuß zur Wiederherstellung des Gcldrischen Nierskcmals (und der im Oberwasser
oder Unterwasser der Mühle zu Geldern herzustellenden Kanalschleuse), sowie zur
Niersränmung behnfs Unterstützung der durch die genannten Herstellungen zn sehr
belasteten Ricröbeerbten in nngetheilter Summe zur Verfügung der Köuiglichen
Regierung in Düsseldorf stellen,"

Indem der Provinzial-Vcrwaltnngsrath sich beehrt dem Hohen Prouinzial-Landtage die
weitere Beschlußfassung zur Sache anheimzugeben, wird noch bemerkt, daß in derselben Angelegenheit
bei dem unterzeichneten ?andtags»Marschalle eine weitere Petition von 12 Nieröbeerbteu vom
5. November 1882 eingegangen ist, welche als Anlage IV im Abdruckehier ebenfalls beigefügt wird.

Der Provinzial-Verwalwngsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

1.
Düsseldorf, den 2l. Dezember 1881.

Indem wir Euer Hochwohlgeboren für die gefällige Mittheilung vom 31. v. Mts.
IV. Nr. 3098, wonach der 27. Nheinifche Provinzial-Lcmdtag zur Regulirnng der Niers in den
Kreisen Geldern und Eleve, sowie zur Herstellung des Nierskanals und der Kanalschlcuse 39 192 M.
bewilligt hat, crgebenst danken, erlauben wir nns die ebenmäßige Mittheilung, daß die seit Absenkung
unsrer Deutschrist vom 10. August cr. weiter augestellten Ermittelungen es sehr wünschenswerth
erscheinen lassen, in der auf S. 5 dieser Denkschrift ziffermäßig vorgeschlagenen, vom Proviuzial-
Landtage in ganz gleicher Art genehmigten Verwendungsart einige vom Interesse der Sache und
von der ausgleichenden Gerechtigkeit gebotene Modifikationen eintreten zu lassen.

Zunächst erscheint es uns sehr zweckdienlich und förderlich für eine schleunige Vollendung
der gescnnmtcn Melioration, die gcsammteu Koste« des Nierskcmals und der Schleuse, die sich
auf 15 — 20 000 M. belaufeu werden, mit Rücksicht auf den gleichartigen Nutzen dieser
Anlage für das ganze in Betracht kommende Gebiet, aus der ganzen Bewilliguugssumme
von 39192 M. tompeufatorifch vorweg zu entnehmen, da hierdurch langwierige und
unliebfame Verhandlungen, refp. Exekutionen bei Umlage uud Aufbringuug des über 7500 M.
hinausgehende« Bedarfs der Kanal- uud Schlcuseukosten erspart werden würden. Ob sich übrigens
diese Kosten durch Anlage eines auf Sommer-Pcgclhöhe der Gelder'fchen Mühle gelegtes festes
Ueberfallswehr im Oberwasser dieser Mühle mit einer Aufsatz-Vorrichtnng für den Winter-Pegel
möglicher Weife etwas wohlfeiler stellen werden, als bei einer Schleusenanlage, läßt sich noch nicht
bestimmt angeben.

Ferner scheint es wünschenswerth, bei Reparation der zur Ncguliruug gewährten Beihülfen
den Großgrundbesitz in etwas geringerem Maße zu bedenken, als die zahlreichen



kleineren Besitzer, deren beitragspflichtige Grundstücke in der Regel derart init Schulden belastet
sind, daß die Besitzer durch die übrigen Nä'nmungskllstcn ohnehin schon schwer genug iu ihrem
Nahrungsstande betroffen werben. Eine solche verschiedene Behandlung dürfte nni so weniger auf
Bedenke» stoßen, als die Kosten des vorerwähnten Nierskanals allen Grundbesitzern gleichmäßig zu
Gute kommen.

Würden nun diese beiden Vorschläge acceptirt, so würde eine Beibehaltung des Verhältnisses
von 17 951 nnd 13 741 M. für den Kreis Geldern, resp. Cleve bei der Untervertheilung sowohl
den großen wie den kleinen Grundbesitz iu sehr ungleicher Weise eutlasteu, da einerseits im Kreise
Cleve ein viel geringerer Großgrundbesitz im Vergleich zur gesammteu Kontributionsfläche des
Kreises vorhanden ist, als im Kreise Geldern, nnd andrerseits auch im Kreise Cleve die Kosten der
Räumung den 1^ fachen Katastral-Reinertrag durchweg weit höher übersteigen, als dies im Kreise
Geldern der Fall ist (ennk. 8. pl. in letzterer Beziehung Col. 8 der unsrer Denkschrift vom
16. August beigegcbcnen Uebersicht). Ans diesen Gründen erscheint es sehr wünschcnswcrth, den
nach Abzug der Kanalkosten verbleibenden Nest der ganzen bewilligten Summe von 39 192 M.
gleichmäßig im ganzen Meliorationsgebiet ohne Unterscheidung nach Kreis-
grenzen zu repartiren. Würde man in diesem Falle davon ausgehen, daß die Kosten der
Melioration, neben der Beihülfe des Proviuzial-Laudtages, bis auf Höhe vou 150 °/u des Katastral-
Reinertrages von den Beth eilig ten selbst getragen werden müssen, so bliebe nur noch ein
geringes Defizit, welches dadurch zn decken wäre, daß der Großgrundbesitz und andre nach
bestimmten steuerlichen Grundsätzen als prcistationsfähig anzunehmende Besitzer mit im Ganzen
190 bis 200 °/u des Katastral-Rcinertrages herangezogen würden.

Wir bedauern, daß uns bei Abfassung unsrer Denkschrift von, 16. August er. die inzwischen
eingegangenen Ermittelungen über das Verhältniß des prästationsfähigcn und nicht prästatiousfähigen
Besitzes in beiden Kreisen noch uicht vorgelegen habe», da wir in diesem Falle von der Unter¬
scheidung der ans S. 5 I. o. bezifferten Unterstützuugs« Anträge nach den Kreisen jedenfalls
Abstand genommen haben würden. Nachdem wir unsere Auffassungen nun aber auf Gruub des
vervollständigte« Materials berichtigt haben, hoffen wir, daß Euer Hochwohlgeboreu uud ebeuso
der im nächsten Monat zusammentretende Provinzial-Verwaltnngsrath, dessen Entschließnngen
über obige Fragen wir herbeizuführen ergebenst bitten, sich mit diesen Modifikationen iu der
Verwendung der bewilligten Beihülfe werbe einverstanden erklären.

Schließlich bemerken wir noch ergebenst, baß wenn Euer Hochwoblgeboren oder einer
Ihrer Herren Delegirtcn, sowie die Herren Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths noch den
Wunsch hegen sollten, genauere Informationen über den Gegenstand bei uns einzuziehen, sowohl
der Herr Präsident unseres Kollegiums, wie die übrigen mit der Sache befaßten Kollegial-Mitglieder
zu mündlichen Erläuterungen jederzeit gern bereit sein werden.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern:
von Roon.

An
den Herrn Laudcs-Dircltor der Nheiuproviuz

Freiherr» von «andsberg
Hochwohlgcboren

Hier.
I. HI^.. 5744. II. Angabe. _____
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Schloß Haag bei Geldern, den 19. September 1882.

Durchlauchtiger Herr Fürst!

Euer Durchlaucht als Vorsitzender des Provinzial-Verwaltuugsralhes der Nhcmproviuz
wollen geneigtcst gestatten, wenn ich Hochdero Aufmerksamkeit auf ein Vorgehen der Königlichen
Regierung zu Düsseldorf zu richten mir erlaube, welches dieselbe in Ausführung eines Beschlusses
des letzten Provinzial-Landtags glaubt einnehmen zu dürfen. Wie Ener Durchlaucht erinnerlich,
wurde in der VI. Plenarsitzung des vorigjährigcn Landtags ans Antrag des Provinzial-Verwaltungs«
raths ans proviuzialständischen Fonds zur Negulirung der Niers und zur Wiederherstellung des
Nierskanals uud der Kaualschleuse eine Beihülfe von 39 192 M. bewilligt. Diese Summe sollte
in der Weise zur Vertheilnug gelangen, daß:

H.. Znr Negulirung der Niers:
1. im Kreise Geldern............17 951 M.
2. im Kreise Eleve.............13 741 „

L. Znr Wiederherstellung des Nierskanals und der Kanalschleuse 7500 Mark eutfalleu.
Wie aus dem Antrage selbst und aus den Verhandlungen hierüber im Ausschüsse ersichtlich, sollten
die zur Negulirung der Niers festgesetztenSummen in den einzelnen Kreisen den Nicrsbecrbteu von
den Gesammttosteu in Abzug gebracht werdeu. So war die Iuteution des Antrags und iu
diesem Siune wurde demselben vom Landtage Folge gegeben. Nachdem nun bisher«» Nichts über
eine derartige Abrechnung bekannt wurde, ließ ich dieserhalb bei der Königlichen Regieruug anfragen
und erhielt hierauf den Bescheid, den ich mir in Abschrift beizulegen beehre. Derselbe konstatirt,
daß die Negierung beabsichtigt, die den Niersbeerbten im Kreise Geldern „zur Neguliruug der
Niers" gewährte Beihülfe von 17 951 M. nicht zn diefem ihr vorgesetzten Zweck, sondern „zur
Wiederherstellung des Nierskanals und oer Kaualschleuse" zu verwende». Die vollständige Außer«
achtsetzuug der, der Ncgierung vom Landtag gestellten Bedingungen liegt auf der Hand. Wenn
nun die Regierung glaubt, ihr Verfahren durch eiue Kompeufation rechtfertigen zu können und diefe
Aenderung der Bediugnngen nur als eine formelle hinstellt, so durfte diese in keinem Falle eine
willkürliche sein, sondern mußte auch hierzu die Autorisation des Landtags eingeholt werden. Es
würde aber eine derartige Kompensation nicht nur eine formelle, sondern auch eine materielle
Aenderung der Acdinguugeu und damit eine bedeutende Schädigung der Nicrsbecrbteu enthalten.
Es liegt nämlich eine Verpflichtung der Nicrsbecrbteu zur Bestreitung der Kosten des Nierskanals,
wie sie im Bescheid der Königlichen Regierung ausgesprochen ist, sowohl nach allgemeiner Ansicht
der Niersbeerbten wie besonders nach alter ständiger Praxis nicht vor, vielmehr hat die Staats-
regicruug als Eigcnthümerin des Nicrskanals die Verpflichtung der Unterhaltung desselben.
Die Regierung hat zwar, wie aus dem an den Provinzial-Landtag gerichteten weitläufigen Antrag
betreffend: „Die Bewilligung einer Beihülfe aus Provinzialfonds zu den Kosten der Räumung der
untern Niers uud der Wiederherstellung des Nierstauals" (p. 155 der Verhandlungen des
Jahres 1881) ersichtlich ist, wiederholt versucht, diese Verpflichtung den Niersbeerbten zuzuschieben,
sie ist aber mit diesen Versuchen in vraxi niemals durchgedrungen und die große Unsicherheit ihres
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Nechtsstandpuuktescrgiebt sich zur Genüge sowohlaus- den Ausführungen dieses Antrags, wie aus
beiliegendemBescheid, Wenn nun die KöniglicheNegierung in den ihr vom Landtag zur Ber¬
theilung iiberwieseneu Geldern glaubt die Mittel zu besitzen, die Verschiebung des Rechtsstaudpunktes
mit größerem Erfolge wie früher vornehmen zu tonnen, so müssen die Niersbeerbten gegen diese
einseitige Nrgulirung der Rechtsfrage entschieden Verwahrung einlegen; sie stehen aber in diesem
Falle derselben machtlos gegenüber, wenn nicht die Provinzial-Verwaltmig sie in ihren Interessen
und ihrem Rechte schützt.

Ich bitte daher als Nicrsbeerbter Euer Durchlaucht ebenso ergebenst wie dringend, die
königlicheRegierung auf die Inkorrektheit ihres Verfahrens aufmerksamzu machen und auch in
diesem Falle die Sorge zu übernehmen, daß die Beschlüssedes Provinzial-Laudtags sowohl dem
Wortlaute wie dem Siuue uach zur Ausführuug gclaugeu.

GenehmigenEuer Durchlaucht die Versicherungausgezeichneter Hochachtung und Verehrung
in der ich die Ehre habe zu verharren als

Euer Durchlancht ergebenster Dieucr

Graf ucm Homsbrucch.

zu ii.

Düsseldorf, deu 8. September 1882.

Der Gräflichen Rentei erwidern wir auf die gefällige Zuschrift vom 29. v. M,, daß
cine Kürzung der Niers-Näumuugskosteuum den ratirlichen Autheil der Seitens der proviuzial-
ständischen Verwaltung für den Kreis Gclderu bewilligte» 1? 951 M, aus folgeuden Grüudcu
uicht augäugig ist:

Da protokollarische,,Anerkenntnissen gemäß den an der Entlastung der Niers durch den
GeldcrnschcuNicrskanal interessirten Iuuudations-Genosscn nach F. 8 der Riersorduung von,
6- März 1769 die Unterhaltung dieses Kanals obliegt, eine Verpflichtung,die event, auf Gruud
des Gesetzes vom -1. Mai 1803 näher präzifirt und geregelt werden könnte, so hat der Proviuzial-
Landtag auf „ufern Antrag den Interessenten anch für letzteren Zweck einen Zuschuß(7500 M.)
bewilligt. Dieser Zuschußumfaßt aber nnr einen Theil derjenigen Kosten, welche die jetzt projettirte
Wiederherstellungdes bekanntlich ganz verfallenen Nierskanals erfordert und mußte,, die fehleudeu
Beträge daher von den Innndations - Genossen besonders cmfgetriebenwerden. Um die hiermit
verbundenen Umständlichkeitenzn vermeiden,haben wir beschlossen,die Gesammtkosten der Wieder¬
herstellung des Nierskanals kompensationsweise zunächst deu von der Provinzial-Vcrwaltnng ge¬
währten Geldern zu entnehmen.

Ans diesem Grunde und wegen der voraussichtlicheiutreteuden Differenz zwischendeu
veranschlagtenund den Ansführungskostenläßt sich noch uicht übersehe,,, wie hoch sich der von den
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einzelne!! Interessenten zn entrichtende Prozentsatz der Riersräumungskostcnbelaufe» wird und ist
daher angeordnet worden, daß eiustweileudie aus der Anlage des dortigen Schreibens ersichtlichen
Prozente des Katastral-Rcinertrages erhoben werden sollen.

Wegen der weiterhin iu Ihrem Schreibe» euthalteue» Beschwerde»ist der Königliche
Landrath zum Gericht aufgefordert worden.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern l
gez.: von Noon.

An
die Gräflich uou Hoeusoroech'sche Renlei

zn Haag bei Geldern,
I. III. ^. 4124,

III.
Düsseldorf, den 17. November !882.

Euer Hochwohlgeboreubeehren wir uns auf das gefällige Schreiben Uom 9, d. M.
IV 2479 ergebeust zu erwidern, daß nach uuferer in der gedrucktenDenkschrift uom 16. August1881
entwickelte« Rechtsansicht die von deu Uebcrschwenimungen der Niers bcnachtheiligteu Gruudbesitzer zur
Unterhaltung des Gcldrischcu Nierskauals, der lediglich zum Zwecke einer Entlastung der Niers-
uiedcrung bei Hochwasseraugelegt ist, auf Gruud der eiufchlägigeu Aestimmuugenverpflichtetsiud.

Weun demgegenüberder Herr Graf vou Hoensbroech iu seiner Beschwerde vom 19.
September er. die Ansicht aufstellt, daß diese Verpflichtungdem Staate obliege, so bemerken wir
hierauf, daß die höchsten Staatsbehörde,, eiueu derartigen Anspruch stets zurückgewiesen haben,
namentlich ist in einem Miuistcrial-Erlaß vom 31. Oktober 1842 der auch in unserer Deutschrift
vom 16. August v. I. festgehalteueStaudpunkt ciugenommeuworden.

Indem wir also die Niersbeerbten als die zur Unterhaltung des Kanals Verpflichtete»,
betrachte«, glauben wir hieraus auch die Befuguiß herleiten zu könueu, die Regulirung des Kanals
in gleicher Weife wie diejenigeder Niers selbst, mittelst der in der revibirten Niersorduuug vom
6. März 1769 vorgeseheneuZwaugsmaßregeln durchzuführen, ein Weg, der bei der bekauuteu
Weigerung vieler Beerbten zur freiwilligen Vornahme der nothwendige,, Näumungsarbeiten un¬
erläßlich erscheint. Da nun durch deu 27. Rheinischen Provinzial-Landtag für die Niers-
regulirung in deu KreisenGeldern und Eleve eine Summe von 89 192 M. zu unserer Verfügung
gestellt war, so glaubte,, wir allerdings an dieser Summe bis auf Höhe der gesammten Kanal-
Reguliruugskosteu ein Retentionsrecht anönben zn dürfe» und würden bei Durchführung dieses
Projekts alle mit dein Zwangsverfahren verbundeneuWeiterungen vermiedenhabeu.

Wir erkennen aber vollkommenan, daß, falls der Provinzial-Verwaltungsrath unser
beabsichtigtesVerfahren nicht billigen und auf die Vertheilung der bewilligten Summe nach dem
Wortlaute des mittelst gefälligen Schreibens Euer Hochwohlgeboreuvom 30. November 1881
uns mitgetheilten Beschlusses unter Ausschluß jeder Kompensationbestehen sollte, wir nns an
letzterenVertheilungsmoduögebundenerachtenmüssen.
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Indem wir jedoch auf unsere bereits unterm 21. Dezember pr. hiergegen erhobenen
Bedenken hinzuweisenuns erlauben, welche der Provinzial-Verwaltuugsrath uach Mittheilung
Euer Hochwohlgeboreu vom 16. Februar er. im Priuzip bereits als gerechtfertigt anerkannt
hat, möchtenwir Euer Hochwohlgeboreuergcbeust darauf aufmertfam zu machenuns erlaube,,,
daß sich durch den im nächsten Mouat stattfindenden außerordentlichen Zusammentrittdes Provinzial-
Landtags Gelegenheit darbieten wird, die obigen Bedenken definitiv zum Austrag zu briugen.

Wie wir in unserem Schreiben vom 21. Dezember pr. des Näheren ausgeführt, habcu
es die erst nach Abgaug unsres Unterstützungs - Antrages vom 16. August dess. I. eingegangeueu
Ermitteluugeu dringend wünschenswertherscheinen lassen, die Bewilligungssumme nicht nach deu
Kreisgrenzenresp, nach den Erforderuifseuder Niersräumuug eiuerfeits und der Wiederherstellung
des Kauals anderseits zu treuneu, vielmehr uns bei der Verwendung der ganzen Summe je nach
den am Meisten hervortretenden Bedürfnissen, mehr freie Hand zu lassen. Wir beehren uns
»ameutlichauf das nachträglichkonstatirteMißverhältniß nochmals hinzuweisen,daß die bei den
Gesammtkoste» am Schwersten betroffenenGemeinden des Kreifes Eleve (wo meist über 300 °/u
des Kcitastrcil-Rcmertrages erhoben werden muß) weitaus zum größten Theile aus kleine»
Grundbesitzern bestehen, wogegen der von den Räumuugskosteu verhältuißmäßig weit geringer
betroffeneKreis Geldern (wo nur '/:> der Koutributiousfläche über 300°/« des Reinertrages auf¬
zubringen hat) viele Großgruudbcsitzeruuter den Koutribueuteu ausweist, dcreu erheblich stärkere
Leistuugsfähigtcitdoch offenbar eine mäßigere Berücksichtigungbei Vertheiluug der Unterstützungen
erheischt, als der ohnehin schon so schwer belasteteKleinbesitz.

Endlich fällt auch uoch ins Gewicht, daß die Kostenanschlägenach den bisherigen,
insbesondere seit unserem Schreibe» vom 21. Dezemberpr. gemachten Erfahrungen bet Weitem
nicht ausreichen werden, da sich eiuestheils für die Niersräumung bei der beständigenNässe der
letzten Jahre zu den veranschlagtenBedingungen nicht immer Unternehmer haben finden lassen,
anderseits für die Wiederherstellung des Kanals nach den inzwischen stattgehabten speziellen
Ermittelungen gleichfallsdie Anfchlagssumme nicht ausreiche» wird.

Aus diesem Gruude ersucheu wir Euer Hochwohlgeboreucrgebeust deu gegenwärtig
zusammcntreteudcnProvinzial-Verwaltuugsrath um eine Vorlage au den nächsten Rheinische»
Proviuzial-Landtag zu bitte» des Inhalts:

,Der Provinzial-Landtag wolle die im vorigen Jahre bewilligte» 39192 M. als
Zuschuß zur Wiederherstellungdes Geldrischen Nierstanals (und der im Oberwasser
oder Unterwasser der Mühle zu Gelder« herzustellendenKanalschleusc),sowie zur
Niersräumuug behufs Unterstützungder durch die genannten Herstellungen zu sehr
belastetenNiersbcerbten in ungctheilter Summe zu uuserer Verfügung stellen.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern:
von Roon,

An
den Landes-Direktor der Rheinproviuz,

Herrn Freiherr» vou Lands berg
Hochwohlgeboreu

hier.
I. III. ^. 5351.
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IV.
Wellen, den 5, November 1882

DurchlauchtigsterHerr Fürst!

Euer Durchlaucht als Vorsitzenderdes Proviuzial-Verwallungsrathes der Rheinproviuz
wolle» gütigst gestatten, wcnu wir Hochdero Folgendes vorzustellenuns erlauben:

Der vorigjährige Provinzicil-Lcmdtaghat zur Regulirung der Niers und zur Wieder¬
herstellungdes Nierskauals und der Kanalschleuse eine Beihülfe von 39 192 M bewilligt und zwar

^.. Zur Reguliruug der Niers:
1, im Kreise Geldern ............ 17 951 M.
2. im Kreise Cleve ............. 13 741 „

L. Zur Wiederherstellungdes Nierskauals und der Kanalschleuse 7 5N0 „
Die Königliche Regierung zu Düsseldorfbeabsichtigt uun, die den Niersbeerbten im Kreise

Geldern zur Regulirung der Niers bewilligteSumme von 17 951 M. nicht zu diesem Zwecke,
sondern zur Wiederherstellungdes Nierstcmals und der Kaualschleuse zn verwenden.

Die Unterzeichneten sind für den ganzen Nest der Niersränmnngskoste» gepfändet
worden uud steht der desfallsigeZwangsverlauf auf deu IN. d. M, an.

Hieraus folgt, daß die Köuiglichc Regierung nicht gewillt ist, die zur Niersreguliruug
bewilligte Summe von den Gesammtkosteu der Niersräumuna, in Abzug zu bringen.

Die Niersbeerbten sind nicht verpflichtet die Kosten der Instandsetzung des Nierskanals
zu tragen, noch nie hat die KöniglicheRegiernng die ersteren hierzu zwingen können, es hat vielmehr
die Regierung als Eigenthümern! des Kanals die Verpflichtungdenselben zu unterhalten.

Die unterzeichneten Niersbeerbten möchten nnn (5uer Durchlaucht gauz gehorsamstbitten,
die Königliche Regierung darauf aufmerksam machen zu wollen, daß dieselbe die für die Niers¬
reguliruug im Kreise Geldern bewilligtenGelder auch zur Kürzung der Niers-Näumuugstosteu lind
uicht zu anderen Zwecke» zu verwendenhat.

Euer Durchlaucht

ergebenste

(Folgen 12 Unterschriften,)
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Nr. w.

Düsseldorf, den 2, Dezember 1882.

Referat,
betreffend

den Ankauf des Hanfes Friedrichstraße Nr. «0 als Dienstwohnung
für den ^andes-Direktar.

Nachdem da« Ständchaus nach seiner Vollendung im Frühjahre !881 in Benutzung
genommenworden ist, und inmittelst der 27. Rheinische Provinzial-Landtag in den neuen Räumen
getagt hat, ist die Unmöglichkeit der Einräumung einer Wohnnng für den Landes-Dircktorin dem
nenen Gebäude allseitig anerkannt worden.

Es haben sogar weitere Mittel in Anspruch genommen werden müssen, nm Bureau-
Totalitäten im Dachgeschossedes StändehcmseSeinzurichten, welche letztere bereits, mit Ausnahme
eines einzigenRaumes, zur Zeit benutzt werden.

Unter diesen Umständenwar die fernere Beschaffungeiner Dienstwohnungfür den Landes-
Direktor außerhalb des Ständehauses geboten.

Der Miethsvertrag des von dem Landes ° Direktor jetzt bewohntenHauses läuft mit dem
?»1. Dezember d. I. ab. Als die Frage einer ferneren Aumiethungdieses Gebäudesdem Provinziab
Verwaltungsrathe in seiner Sitzuug vom 4. Oktober er. f. f. Tage zur Berathung vorlag, wurde
gleichzeitigvou dem Professor Nincklake eine Offerte eingereicht, wonach derselbe sein in der
Friedrichstraße 60 gelegenes Haus nebst den nebenliegendenBanplätzen für die Summe von
120 000 M. zum Ankaufeanbot.

Diefe Grundstücke haben eine Gesammtflciche von 1212,«» ^m und eine bebante Fläche
von 337,84 Hin. Von letzterer entfallen 68,22 c^nr auf den Pferdestall und 16,bo c^m auf die
an das Hauptgebäudesich anlehnendeVeranda.

Eine genaue Taxe der ganzen Liegenschaft auf Gruud uiedrig gehaltener Einheitssätze
nach Abzug vou 6 resp, l<»°/u für Abnutzung der aufstehendenGebäude ergab ciueu Werth von
123 000 M.

Im Jahre 1874 war auf dasselbeHaus zum Zwecke der Beschaffung eiues Gebäudes
für die Provinzial-Feuer-Societät die Summe vou 63 000 Thlr. geboten worden. Der Ankauf
scheitertean dem Umstände,daß der Eigenthümer nachträglichden Preis um 5000 Thlr. erhöhte.

Der Grund der jetzigen bedeutend reduzirteu Offerte ist iu dem Umständezu suchen, daß
der Socius des Profeffors Rincklatevor Kurzem verstorben ist, und, daß sowohl die Erben diese«
Theilhabers wie auch Rincklate selbst, welcher unterdessenseinen Wohnsitz von Düsseldorf nach
Braunschweigverlegt hatte, den gemeinschaftlichen Besitz in Düsseldorf möglichst bald liquidiren
und hierzu namhafte Opfer bringen wollten.
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Die Wittwe des verstorbenen Socius des p, Rincklake hatte ihr Ausscheiden aus der
Gemeinschaft indessen an die Bedingung geknüpft, daß innerhalb 0 Wochen der Verkauf perfekt
werden und die Löschung der Hypotheken erfolgen müsse.

Da zur Zeit dieses Angebots die Aussicht auf ein Zusammentreten des Provinzial-Land-
tags in kürzester Zeit noch nicht vorhanden war, so befand der Provinzial - Verwaltnngsrath sich
vor der Alternative entweder den Ankauf des fraglichen Hauses unter Ucberschreitnug feiner Befug¬
nisse vornehmen, oder aber auf jenes für den Provinzial-Vcrbcmd vortheilhaftc Geschäft verzichten
zu müffeu. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat sich nach reiflicher Erwägung und in Anbetracht
des Umstaudcs, daß in der Umgebung des Ständehauscs ein anderes als Wohnung für den Landes-
Direktor geeignetes Oebände, auf dessen Autauf cvcutl. hätte Bedacht geuommen werden können,
sich nicht vorfindet, sowie des ferneren Umstaudcs, daß die einstweilen als Garten zu bcuntzendcu
Bauplätze für den über kurz oder lang bcvorstcheuben Bedarfsfall zu Büreaubautcn fehr geeignete
Verwendung finden können, für dic erstere Alternative entschieden, zumal da Herr Ninctlake für
die im Aeußereu uud Innern der Gebäude etwa erforderlichen Reparaturen den Preis um 5000 M.
nachträglich ermäßigte.

Der Ankauf des fraglichen Hauses wurde unter diesen Umständen beschlossen und beehrt
der Provinzial-Verwllltmigsrath sich hiernach den Antrag zu stellen,

Hoher Landtag wolle:
1. „Für den Ankauf des Hauses Friedrichstraßc 60 zu Düsseldorf als Wohnung für deu

Landes-Direttor znm Preise von 115 00N M. Indemnität ertheilen;
2, zu kleiuereu Reparaturen uud Herstelluug des Hauses dem Proviuzial-Verwaltungsrath

eine Summe von 5000 M. zur Verfügung stellen;
endlich

!5. beschließen, daß behufs Beschaffung der erforderlichen Mittel eine Snmme von
120 000 M. zinsfrei aus dem Provinzialfonds entnommen und zum Ersatzc dieser
Summe innerhalb 12 Jahren jährlich 10 000 M. aus dem Zinsgewinn der Provinzial-
Hülfskaffe dem Provinzialfonds zugeführt werden sollen."

Der Prodinzial°Vcv>l>altl!!lgsr»UH.
Wilhelm, Fürst zu Wied,

Laudtcigs-Marschall,
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Düsseldorf, den 30. November 1882.

Referat
des ProvinziabVerwaltnngsrathö an den Provinzial-Landtag,

betreffend:

^. die künstlerische Allsschniückungdes großen Sitzungssaales und

Ix die Verwendung der bewilligten Mittel zu baulichen Aendernngen und sonstigen
Beschaffungenfür das Ständehaus.

Der 27. rheinische Provinzial-Landtag hat in seiner 13. Sitzung die nachstehenden
Beschlüsse gefaßt:

-i. „Den Provinzial« Verwaltungsrath zu ermächtigen, zur künstlerischen Ausschmückung
des großeu Sitzungssaales, insbesondereder dort befindlichen zwei großen Waubflächeu,
die nöthigen Vorarbeiten wie Entwürfe »nd Kosteuanschlägeausführen zu lassen und
dieselben dem nächstenProvinzial-Landtag zur Begutachtung und BeschlußfassungVor¬
zulegen und die hierzu erforderlichenBeträge aus dem Stäudefouds zu entnehmen,"

1>. „Dem Provinzial-Verwaltnngsrathe einen dem Ständefouds zu entnehmende»Betrag
von 10 000 M. zur Verfügung zu stellen, um ein günstigeres Steigungsverhältuiß
bei den in der Eingangshalle des Ständehauscs befindlichen Treppen herbeizuführen,
sowie um allenfalls sich herausstelleudeMißstände in dem Ständehause zu beseitigen
sowie kleinere Verschönerungenvorzunehmen."

Zur Erledigung des sub a. angeführten hohen Auftrages wählte der Provinzial-
Verwaltnngsrath aus seiuer Mitte eine Kommissionvon füuf Mitgliedern unter dein Vorsitze des
Landtags-Marschalls, welche nach eingehender Berathung dahin schlüssig wurde, daß die
dekorative Ausschmückung des großen Sitzungssaales auf eine Verwendung der großen Wandflächen
daselbst zu bildlichenDarstellungen zu beschränken sein möchte.

Die Kommission war ferner der Ansicht, daß die Gegenständeder Darstellung speziell der
Geschichte der heimathlichenProvinz resp, der dieselbe bildenden Lande zu eutlehnen und hierbei
vorzugsweise die kulturgeschichtlicheEntwickelung uud jetzige Bedeutung der RheinlandeBerücksichtigung
finden sollten.

Bei einer der Künstlerwcltso willkommenen Gelegenheit, au einem hervorragendenOrte
einen, so mannigfacheGestaltung darbietendenStoff zur Darstellung zn bringen, fei es angezeigt,
die Gesammtheit der Künstlerschaft,wenigstens der einheimischen,an dieser anregendenAufgabe
durch Ausschreibeneiner Konkurrenz zu betheiligen uud dem Ausschreibendieser Konkurrenz das
beiliegende Programm zn Grnube zn legen.



Der Provinzial-Verwallungsratl, stinnnt diesen Ausführungen seiner Kommission bei, und
!>,rhvt sich, dem Hohen Landtag den Antrag zn nnterbrciten:

Hoher Landtag wolle:
1. beschließen, daß die großen Wandflächen des Sitzungssaales mit Bilderwerk zu verlieren

seien und zu diesem Zwecke eine Konkurrenz unter Zugrundelegung des hier angeschlosseneu
Programms ausgeschrieben werden soll;

2. eine itominissio» vo» II Mitgliedern aus seiner Mitte cruenuen, welche genieinsam mit
den im Konkurrenz-Programme benannten 3 Künstler» unter dem Vorsitz des Landtags-
Marschalls die eingehenden Arbeiten zu prüfen und die ausgesetzten Preise zu vertheile»
habeu wird.

Betreffend deu suk K. angeführten hohen Auftrag, so hat der Provinzial-Verwalwngsrath
die Treppe im Vestibül des Ständehauses umbauen und sowohl diese Treppe, wie die zum große»
Sitzungssaalc führende »ut Handlehueu und Läufer vcrfelien lassen. Außerdem sind kleinere
Beschaffnnge» und Einrichtungen erfolgt und in Summe hierfür 4900 M. verausgabt worden,
fo daß von dem bewilligte» Betrage »och pp, 5000 M. disponibel sind.

Die im Provinzial-Laudtage znr Sprache gebrachte Aufstellung einer Büste des Kaisers
ist wiederholt in Erwägung gezogen worden.

Es hat sich jedoch heransgestcllt, daß die Dimeiisiouirnug und das Arrangement der
architektonischen Dekoratio» der, für eine solche Ausstellung etwa ins Auge zu fassenden Räume,
eine zn dein Ganze» passende Aufstellung der Büste des Laudesherr» nicht wohl zulassen,

Dagcgeu bietet die in der Achse der großen Halle liegende Wand des Lesezimmers für
deu Proviuzial-Laudtag eiuen besonders geeigneten Ort für die Anbringung eines größeren Bildes,
wodurch der schöne Blick durch die drei großen Räume der Vorderfront ein würdiges Ziel
finde» würde.

Der Proviuzial-Verwaltnngsrath beehrt sich daher beim Hohen Landtag zu beantragen:
„Hoher Landtag wolle von den noch znr Verfügung stehenden Mitteln eine Summe
von 5000 M. dem Provinzial-Verwaltnngsrathe zur Beschaffung eines, von hervor^
ragender Künstlerhand anzufertigenden Bildnisses des Kaisers zur Verfügung stellen
und bestimmen, daß dies Bild an vorbezeichncter Stelle im Lesezimmer des Provinzial
Landtags Aufstellung finde."

Der Prouinzial'Verwaltungsrath der Nhempnwmz.
Iu Vertretung des Landtags-Marfchalls:

Freiherr von Solcmacher,
ViceLandtags^Marfchall,
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Entwurf eines KonknnenMogrannns.

8- i.

Die beiden Langwände des Ständehanssaales zu Düsseldorf sollen durch Wandgemälde
ausgeschmückt werden.

Die Bildfläche jeder Waud hat eiue Lauge von 11,75 und eine Höhe von 2,68 Meter.
Die Besichtigungdes Saales steht den konkurrirendenKüustleru jederzeit frei.
Zur Konkurrenzwerden alle Künstlereingeladen,welche in der Rheinproviuzgeboren oder

daselbst domizilirt sind.
8. 2.

Die Bilder sollen in fortlaufender Darstellung entweder den geschichtlichen ober den
lullurgeschichtlicheu Eutwickelungsgangder Rheinlandc oder die Aufgabe» zum Gegenständehaben,
welche die Gegenwart an die pioviuzialständifcheVerwaltung stellt.

Die Art der Darstellung, die Theilung der zu dekorirendenFläche» uud die Wahl der
einzelnenMotive bleibt dem Künstler überlassen.

8. 3.

Die Entwürfe, welche, mit dem Namen des Konkurrentenoder mit Motto verfchen und
eingehend erläutert, spätestensbis zum 1. Juni 1883 an den Landes-Direktorder Rheinproviuz in
Düsseldorf einzusendensind, müssen die linearen nnd koloristischen Intentionen des Künstlers
deutlicherkeuuen lassen uud in '/in der wirtlichen Ansführnugsgrößc ausgeführt seiu.

Auch ist anzugeben,zu welchem Preise der Koukurreutdie Ansführuug des Entwurfes zu
übernchmeusich erbietet.

s- 4.

Das Preisgericht, welches über die eingesandtenSkizzen zu eutscheidenhat, besteht aus
dem Laudtags-Mcirschall, deu Herreu ProfessorenA. vou Werncraus Berlin, Bendemann
aus Düsfeldorf, Ritter vou Steinte aus Frankfurt a, M. uud drei Seiteus des Provinzial-
Laudtages aus seiner Mitte zu erwähleudeuMitgliedern, wobei im Falle der Verhinderung eines
der drei genannten Herren Professoren auf die Bestellung eiues Substitutcu Bedacht gcuommeu
werde» wild.

8- 5.

Von den eingesandten Eulwürfe» tonnen drei mit eiucm Preise von je 2U0U M.
houorirt werden.

Sollten jedoch weniger als drei Entwürfe genügend befuude»werde», so wird die Zahl
der Preise dementsprechend reduzirt.

8- 6-

Die Ausführung der Vilder, welche in einer monumentalen Malweise erfolgen soll, wird
nach Beschlußdes letzten Proviuzial^audtages unabhängig von dem Ausfall der Koukurreuz. dein
künftigenProviuzial-Laudtagevorbehalten.
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Die prämiirten Entwürfe werden Eigenthum der prooinzialständischenVerwaltung der
Rheinprovinz.

§. 8.

Die Veröffentlichungder Entscheidung des Preisgerichtes erfolgt am 1. Juli 1883.
Sämmtliche eingeliefertenArbeiten werben eine Woche vor und eiue Woche uach Zuer-

tennnng der Preife im Ständehaus zu Düsseldorf öffentlich ausgestellt.
Nach der Ausstellungwerden die prämiirten Eulwürfe fofort zurückgesendet.
Die nicht prämiirten Konkurrentenhaben keinen Anfpruchans Entschädigung,

Düsseldorf, den . , . ten

Der

«r. l2.
Düsseldorf, den 2. Dezember 1882.

Mittheilung
der Verhandlungen resp, der geschehenen Schritte behufs Erlasses:

N. eines Gesetzes, betreffend die Gestattung der Oeffentlichkeitder Verhandlungen des
Provinzial-Landtages der Rheinprovinz;

d. eines Gesetzes, betreffend die Regelung der Disziplinar-Verhältnisse der provinzial-
ständischenBeamten in der Nheinprovinz;

o. eines zweiten Nachtrages zu dein Organisations-Negnlatwe vom 27. September 1871,
betreffend anderweite Znsammensetznngdes Provinzial-Verwaltungsraths.

Der 27. Rhciuische Provinzial-Landtag hat in seiner Plenar-Sitzung vom 1. Dezember
1881 dem Provinzial-Verwaltuugsrathe den Auftrag ertheilt:

„bei der Königlichen Staatsregiernug vorstellig zu werden, dieselbe möge die von ihr
zur Erreichung der Oeffentlichkeit der Verhandlungen des RheinischenProvinzial-
Landtags als erforderlich erachteten gesetzgeberischen Schritte jedenfalls bis vor
Zusammentritt des nächsten Proviuzial-Landtags zur Erlediguug bringen."

Bevor der Provinzial - Verwaltuugsrath zur Ausführuug des ihm von dem Landtage
ertheilten Auftrages schreiten konnte, ereignete sich in der Taubstummenschulezu Neuwied eiu
Disziplinarfall, welcher die Unzulänglichkeitder gesetzlichenBestimmungen über die Disziplinar-
Verhältnisse der provinzialstcindischen Beamten iu der Nheinprovinzauf das Evidentesteergab.
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Der Provinzial - Verwaltungsrath glaubte sich deshalb uicht allein mit der Frage der
Oeffentlichkeit der Lanbtags-Verhandlungenin der Rheinprovinz, sondern auch mit der anderweiten
gesetzlichenRegelung der Diszipliuar ° Verhältnisse der ständischenBeamten iu der Rheinprovinz
befassen zu müssen.

Derselbe hat zu dem Ende eine Kommission aus seiner Mitte gewählt, welche als Resultat
ihrer mehrfachenVerhandlungen:

I. den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Gestaltungder Öffentlichkeitder Verhandlungen
des Provinzial-Landtags der Rheinprovinz;

II. den Entwurf eiueö Gesetzes, betreffenddie Regelung der Diszipliuar-Verhältnisse der
proviuzialstäudischeuBeamteu iu der Rheinprovinz
und im Anschlüsse an den snd II gedachten Entwurf

III. eiucn zweiten Nachtrag zu dem Regulative für die Orgauisatiou der Verwaltung deö
proviuzialständischen Vermögens und der proviuzialstäudischeuAnstalten in der Rhein¬
provinz vom 27. September 1871

ausgearbeitet und vorgelegt hat.
Diese Entwürfe nebst den zugehörigen Motiven sind in der Sitzung des Provinzicil-

Verwaltungsraths voni 18. Juli 1882 berathen und cmgeuommeu,demnächst auch dein Herrn
Ober-Präsidenten zur Kcnutnißnahmc und eveutnellcn weiteren Veranlassung eingereicht worden.

Nach der hierauf eingegangeneuRückantwortdes Herrn Ober-Präsioenten vom 18. Sep¬
tember 1882 hat der Herr Minister des Innern zu den Gesetz - Entwürfe» acl I uud II sich
ablehnend verhalten, dagegen die Annahme des Nachtrags lick III unter gewissen, näher vorge¬
schlagenen uud begründetenModifikationenfür zulässig erklärt.

Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubt von dieser Sachlage dem Hohen Landtage Mit'
theilnng machen zu sollen und beehrt sich zn dem Zwecke vorzulegen:

II. Abdruck der vorstehend ,-rä I, II und III bezeichneten Entwürfe nebst zugehörigen
Motiven;

I>. Abdruck des Protokolls über die Sitzung des Provinzial-Vcrwaltungsraths vom
18. Juni 1882;

o. Abdruck des Schreibens au dcu Herrn Ober-Präsidenten vom 7. August 1882;
ck. Abdruck des Antwortschreibensdes Herrn Ober-Präsidenten vom 18, September 1882.

Der Provmzial'Verwaltnngömth.
Wilhelm,Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.
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Entwurf eines Gesetzes,
betreffend

die Gestaltung der Oeffenllichkeit der Verhandlungen des Pnwinzial-^andlages
der Rheiilprodinz.

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen :c.
verordnen unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtages der Monarchie was folgt:

8. i.
Die Sitzungen des Provinzial-Landtages der Nheiuproviuzsind öffentlich.
Für einzelne Gegenständekann durch besondere», in geheimer Sitzung gefaßten Beschluß

die Oeffentlichkeit ausgeschlossen werden.
Der Vorsitzende Landtags-Marschall kaun jeden Zuhörer entfernen lassen, welcher Zeichen

des Beifalles oder des Mißfallens giebt oder sonst eine Störung verursacht.

8- 2.
Der Königliche KommissariuS sowie die zu seiner Vertretung oder Unterstützung abgeordneten

Staatsbeamten sind befugt, den Sitzniigen des Provinziell Landtages und der znr Vorbereitung
seiner Beschlüsse gebildetenAusschüsse und Kommissionen beizuwohucn.

Dieselben müssenauf Verlangen jederzeitgehört werden.

8- 3.
Der LandesDirettor und die ihm zugeordneten oberen Beamten nehmen an den öffentlichen

Sitzungen des Provinzial-Landtages mit berathender Stimme theil.
Mr die geheimenSitzungen des Landtages, fowie für die Sitzungeu der Ausschüsse uud

Kommissionendesselben bestimmtder Landtags-Marschall über die Zuziehung aller oder einzelner
der in diesem Paragraphen gedachten Beamten.

8, 4.
Alle entgegenstehendenBestimmungen, insbesonderediejenige» des Z. Äi des Gesetzes

wegen Anordnung der Proviuzialstände der Nheinproviuzvom 27, März 1821 (G,°S, ö. lNI)
werden aufgchobeu.

8> 5.
Dieses Gesetz tritt »ach Publikation ^orl i» Kraft.

Urkundlich :c.

Gegeben lc.
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Motive
des Provinzial-Verwaltnngsrathcs

zu dem

Entimirfe eines Gesetzes,betreffend die Gestattnnss der Oeffentlichkeit der
Verhandlungen des Prolnnzinl-Lmidtages der Nheinprovinz.

Die Verhandlungen beS RheinischenProvinzial-Landtages finden nach Maßgabe der sich
zur Zeit noch in Kraft befindlichenBestimmungenunter dem Ansschlusse der Oeffentlichkeit statt.
Es ist dieses schon seit längerer Zeit sowohlvon den Ständen wie den Eingesessenen der Provinz
als ein Uebelstandempfundenworden, um dessen Beseitigung bereits die im Jahre 1843 zum
?. Proviuzial-Laudtage versammeltgewesenen Stände der Provinz auf Gruud zahlreicher Petitionen
von Abgeordnetenund Einwohnern der Provinz gebeten haben,

Der Ausschluß der Oeffentlichkeit hat sich in der Rheiuprovinz in erhöhtem Maße fühlbar
gemacht,seitdem in Folge neuerer Gesetze der Grundsatzder Oeffentlichkeit der Verhandlnngen auch
der kommunalständischcn Vertretungen allgemeine Anerkennunggefundenund der Geschäftskreisder
Provinzialständischen Verwaltung in Folge der inzwischen eingeführten Selbstverwaltungdes provinzial-
ständischenVermögens sowie der Ausstattung der Provinzial - Verbände mit Fonds zur Selbst'
Verwaltungsich wesentlich erweitert hat.

Mit dem hierdurch bedingten größeren Interesse der Einwohner der Provinz an den
Verhandlnngen des Provinzial-Landtages wurde es nicht vereinbarlichgefunden,daß der Zntritt zu
den Verhandlnngen als Zuhörer nicht Jedermann gestattet sein sollte.

Die znm 25. Provinzial-Landtage versammelten Stände haben, von der Ueberzeugung
durchdruugeu,wie der Umstand, daß die provinzialständischeSclbstvcrwaltnng in der Rbeinprovinz
nicht überall dem gehofftcn Vertrauen begegnete und vielfach mit Mißverständnissenzu kämpfen
hatte, vorwiegend dem Ausschlüsse der Oeffentlichkeitzuzuschreiben sei, abermals die Bitte um
Gestattung der Oeffentlichkeitan des Königs Majestät gerichtet. In dem hierauf ergangenen
AllerhöchstenLaudtags-Abschicde vom 9. April 1879 ist indessen die Entscheidung über diese Bitte
vorbehalten worden.

Ans den Grund einer im 26. Rheinischen Provinzial-LandtagegegebenenAnregung hat
der Herr Lcmdtags-Marschallder Nheinproviuz sodann in einer des Kaisers und Königs Majestät
unmittelbar uuterbrciteteu Immediateingabe vom 14. Oktober 1881 dem Wunsche der Provinzial
stände nach Gestaltung der Oeffentlichkeit der Landtags-Verhandlnugeuabermals Ausdruckgegeben.

Auf diese Immediateingabe ist dem Herrn Landtags-Marschall der Rhcinvrovinz auf
Grnnd Allerhöchster Ermächtigung erwidertworden, daß an sich gegen die Zulassung der Oeffentlich¬
keit für die Verhandlungendes Provinzial-Laudtagesder Rheinprovinzebenso wenig Bedenken obwalten
würden, wie in denjenigen Provinzen, für welche die Proviuzial-Ordnung vom 29. Inni 18?5>
gilt, oder deren Verfassnng im Jahre 186? umgeordnet worden ist. Auch solle nicht verkannt
werden, daß es dem Interesse der erweiterten provinzialständischen Verwaltung entsprechen würde,
Wenn auch die Sitzungen des RheinischenProvinzial-Laudtages öffentlich wären, allein das noth¬
wendigeKorrelat dieser Einrichtung bilde die im ß. 27 Absatz 3 der Provinzial-Ordnuug vom
29. In»! 18?'< enthaltene Bestiimuung, wonachder Königliche Laudtags-Kommissarinsuud oie ;n
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seiner Vertretuug oder Unterstützung abgeordneten Staatsbeamten die Vefugniß haben, den Sitzungen
des Provinzial-Landtagcs beizuwohnen, und auf Verlangen zu jeder Zeit gehört werden müßten.
Ohne diese Befugniß könnte die Oeffentlichkeit der Proviuzial-Landtags-Verhandlungen unter Um¬
ständen dazu führen, daß iu Ermangcluug jeglichen Widerspruchs oder jeder Berichtiguug Seitens
der Staatsregierung falsche und dem Staatsiuteresfe zuwiderlaufende Behauptungen oder Auf¬
fassungen als richtig nnd unbestritten in die Oeffentlichkeit gelangten.

Eine Bestimmung, wie sie in dem angeführten tz. 27 der Provinzial-Ordnnng vom
29. Juni 1875 nnd auch in den Prouinzial-Verfassuugsgesctzeu für die Proviuzen Schlcswig-
Holsteiu, Hannover und Hessen-Nassau enthalten ist, fehle aber nicht allein für die Nheinprovinz,
sondern würde für die letztere auch nur im Wege der Gesetzgebung eingeführt werden können, da
sie eine prinzipielle Abänderung des §. 36 des Gesetzes wegen Anordnung der Provinzialstände
für die Nheinprovinzen vom 27. März 1824 enthalten würde.

Aus diesem Grunde könne dem gestellten Antrage auf Zulassung der Oeffentlichkeit schon
für die 27. Session des Rheinischen Provinzial-Laudtages nicht entsprochen werden, es müsse viel¬
mehr vorbehalten bleiben, dein kundgegebenen Wunsche der Provinzialstände bei Gelegenheit der
bereits in Aussicht genommenen Revision der Rheinischen Provinzial-Verfafsnng im Wege der
Gesetzgebung Rechnung zu tragen.

Seitens des Herrn Landtags-Marfchalls ist bei Eröffnung der Sitzungen des 27. Rheinischen
Provinzial-Landtages von diesem Schreiben des Herrn Ministers des Innern Mittheilung gemacht
worden. Der Landtag hat hierauf in der Plenarsitzung vom 1. Dezember 1881 nach dem Antrage
des VI. Ausschusses einstimmig beschlossen, den Provinzial-Verwaltnngsrath zu ersucheu, bei der
Königlichen Staatsregiernng vorstellig zu werde», dieselbe möge die von ihr zur Erreichung der
Oeffentlichkeit der Verhandlungen des Rheinischen Provinzial-Landtags als erforderlich erachteten
gesetzgeberischenSchritte jedenfalls bis vor Zusammentritt des nächsten Rheinischen Provinzial-
Landtages zur Erledigung bringen.

Zur Ausführung dieses Auftrages hat der Provinzial-Verwaltnngsrath den angcfchlossenen
Entwurf zu einem Spezialgesetze zur Gestattung der Oeffentlichkeit der Verhandlnngcn des
Rheinischen Provinzial-Landtages ausgearbeitet.

Nachdem in dem vorbezogcncn Erwideruugsschrcibcn des Herru Ministers des Innern
anerkannt worden ist, daß die Gestaltung der Oeffentlichkeit dem Interesse der erweiterten provinzial-
ständischen Verwaltung entspreche» würde und somit jenes Petitum an und für sich gerechtfertigt
erscheine, dürfte es sich lediglich nur noch darum handeln können, ob es sich empfiehlt, jenein
wohlbegründeten Wunsche der Provinz bereits jetzt durch eiu Spczialgesetz zu geuügeu, oder hiermit
bis zu der in Aussicht geuommcue» Revision der Rheinischen Provinzial-Verfafsnng zu warten.

Der Provinzial-Landtag hat sich einstimmig für die erste Alternative ausgesprochen.
Wenn der Erlaß eines derartigen Spezialgesetzes mit besonderenSchwierigkeiten verknüpft

wäre, oder wenn die in Aussicht genommene Revision der Proviuzial-Verfaffung andere Grundsätze
oder Bcstimmuugen, wie Seitens des Landtages erstrebt werden, aufstellen würde, dann allein
dürfte jenem einstimmig kundgegebenen Wunsche des Provinzial-Landtages ein Bedenken entgegen¬
stehen und für die Vertretung der größten und bcdentcudstcu Provinz eine Anomalie beizubehaltcu
sein, welche sich in der Verfassung der kleinsten Gemeinde nicht mehr findet. Dazu kommt noch,
daß die in Aussicht genommene Revision der Rheinischen Provinzial-Verfafsnng schwerlich in der
nächsten Zeit zur Ausführung gelangen wird, fo daß anf diesem Wege nicht so bald die Ansfülluug
jener allseitig empfundenen Lücke der jetzigen Provinzial-Verfassuug erwartet werden kann.
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Die Voraussetzung aber, an welche der Herr Minister des Innern die Gcstattung der
Ocffeutlichleit im Wege der Gesetzgebungknüpfen zn niiissen glaubte, entspricht durchaus den
Wünschender Provinzialstände, iudem Letztere, die Abwesenheit der Vertreter der Königlichen Staats«
regierung bei den Sitzungen des Provinzial-Landtages als eiueu großen Mangel empfundenhaben,
welcher zu einer wesentlichenErschwerung des Geschäftsganges beigetragen hat. Die Stände
Würden es deshalb nur freudig begrüßen, wenn jenem Mangel der feithcrigeu Aestimmuugen
gleichzeitig Abhülfe bereitet würde.

Die einzelnen Bestimmungen des Entwurfes aulaugeud, fo schließen dieselben sich im
Wesentlichenan die Provinzial-Ordnung für die östlichen Provinzen vom 29. Juni 1875 au.
Der §. 1 des Entwurfes entspricht den gleichlautendenBestimmungen der ß§. 28 und 33, der
ß. 2 des Entwurfes dem ß. 2? und §. 3 dem §.31 der cit. Provinzial-Ordnuug mit der
alleiuigcu Modifikation, daß in der Nheinprovinz nach dem dort uoch geltenden Gesetzewegen
Anorduuug der Proviuzialstände vom 27. März 1824 (G.-S. S. 101) an die Stelle des
Vorsitzendender von Seiner Majestät dem Könige ernannte Laudtags-Marschall tritt, welcher
ferner nach ß. 40 des cit. Gefetzcs die Ausschüsse des Landtages zu bildcu beziehentlichüber die
Theilnahme an den Verhandlungen der Ausschüsse und Kommissionen zu bestimmenhat.

Entwurf eines Gesetzes,
betreffend

die Regelungder Disziplinar°Verhältnisse der provinzialstiindischenBeamtenin
der Rheinprovinz.

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preußen tc.

verordnen unter Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

8. 1.

Die Vorschriftendes Gefetzes, betreffenddie Dienstvcrgchcuder nicht richterlichen Beamten,
die Versetzung derselben auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand, vom 21. Juni 1852
(G.-S. S. 465) finden auf die vrovinzialständifchenBeamten der Rheinprovinz mit folgenden
ModifikationenAnwendung:

1. Gegen den Laudes-Direktor und die demselben zugeordneten oberen Beamten (Landes¬
räthe und Laudes-Vaurälhe) sowie den Direktor der Provinzial-Feuer-Societät uud den Direktor
der Provinzial'Hülfskasseist die Festsetzung von Ordnungsstrafen nnr in dem auf Entfernung aus
dem Amte gerichtetenVerfahren zuläfsig.

2. Oegcu die übrigen provinzialständifchcnBeamten steht die deu Ministern uud den
Provinzial-AchördcubeigelegteAefugniß zur Verhängungvon Ordnungsstrafendem Landtags-Marschall,
dem Provinzial-Vcrwaltungsrath und dem Landes-Direktorzu, jedoch dürfen die von deu Genannten
festzusetzendenGeldbußen den Betrag von 30 M. uicht übersteigen, ((üonk. Nr. 4 uud 5.)

10
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Außerdem steht

3. dem Direktor der Provinzial-Fcuer-Soeietät, dem Direktor der Provinzial-Hülfskasse,
den Vorstehern der Provinzial - Anstalten, sowie den Wegebau-Inspektoren die Befugnis; zu, gegen
die ihnen uachgeorduetcu Beamte», mit Ausnahme der oberen Anstaltsbeamten, Geldbußen bis zu
10 M. festzusetzen.

Gegen solche disziplinarische Verfügungen dieser Beamten findet iuucrhalb zwei Wochen
uach Mittheilung der Verfügung au den betreffenden Beamten der Rekurs an den Landcs-Direktor
statt, dessen Entscheidung in derselben Frist mittelst Klage bei der Rheinischen Deputation für das
Heimathwesen, als Rheinisches Verwaltnugsgericht, angefochten werden kann.

4. Gegen Disziplinar-Verfügungen des Landes-Direktors, durch welche Geldstrafen ver¬
hängt find, findet binnen der gedachten Frist von zwei Wochen der Rekurs an den Provinzial-
Verwaltungsrath statt.

5. Gegen die Reknrs-Eutscheiduugen des Provinzial-Verwaltungsraths sowie die diszipli¬
narischen Verfügungen des Landtags -Marschallö oder des Provinzial-Verwaltungsraths, durch
welche Geldbuße« festgesetzt sind, steht dcu bctreffeudeu Beamte», innerhalb zwei Wochen uach
Mittheilung der Entscheidung resp, der Verfügung, die Klage bei der Rheinischen Deputation für
das Heimathwescu als Rheinisches Verwaltnugsgericht offen.

In den vorangeführtcn Fällen entscheidet dieses Gericht in letzter Instanz.
6. In dem auf Eutferuuug aus dein Amte gerichteten Verfahren tritt an die Stelle des

Regieruugs-Präsideuteu der Laudtags-Marschall, der jedoch die ihm hiernach zustehende Verfügung
erst nach Anhörung des Provinzial-Verwaltungsraths trifft, und, sofern das Verfahren gegen einen
vom Könige bestätigten Beamten gerichtet ist, der Minister des Innern; an die Stelle der Nezirks-
Regierung, bezw. des Diszipliuar-Hofes, die Rheinische Deputation für das Heiinathwesen,
als Rheinisches Verwaltnugsgericht, und an die Stelle des Staatsministerimns das Ober-
Verwaltungsgericht.

Die Vertreter der Staatsanwaltschaft bei dein Verwaltuugsgerichte werden von dem
Minister des Innern ernannt.

Die Verhandlung vor dem Verwaltuugsgerichte und dein Ober-Verwaltnngsgerichte findet
in mündlichem Verfahren statt. Das Gutachten des Disziplinar-Hofes ist nicht einzuholen.

Das Verfahren kann mit Rücksicht auf den Ausfall der Voruntersuchuug durch Beschluß
des Verwaltnugsgerichtes eingestellt werden.

7. Die Bestimmung des ß. 16 Nr. 1 des Gesetzes vom 2t. Juli 1882 findet auch auf
die provinzialstäudischen Beamten, mit Ausnahme der vor unter Nr. 1 Gedachten, Anwendung.

s- 2.

Das Gesetz tritt gleich uach Publikation in Kraft.

Urkundlich :c.

Gegeben «.
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Motive
des Proviuzial-Verwaltungsrathes

zu dem

Entwürfe eines Gesetzes, betreffend die Regelung der Disziplinar-Vcrhältnisse
der prodinzialständischenBeamten in der Rheinprooinz.

Das Gesetz, betreffenddie Dienstvergehender nicht richterlichenBeamten, die Versetzung
derselben auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand vom 21. Juli 1852 (G,-S. S. 465)
enthält hinsichtlich der provinzialstäudischenBeamten keine besonderen Bestimmnngen. Es läßt sich
nichtsdestoweniger die Anwendbarkeitdieses Gesetzes auf die letzterwähnten Beamten nicht in Zweifel
ziehen,weil der §. 1 des in Rede stehenden Gesetzes die allgemeine Vorschrift enthält, baß dasselbe
auf alle im unmittelbaren oder mittelbaren Staatsdienste stehenden Beamten Anwendung
zu erleiden habe uud die ständischenBeamten zu der Kategorie der im mittelbaren Staatsdienste
stehenden Beamten gehören. In diesem Sinne sind auch die Zweifel, welche kurze Zeit nach der
Emanation des Diszipliuargesetzesvon 1852 hinsichtlich dessen Anwendbarkeitauf die damals vor¬
handenen kommuualständischen Beamten in den beiden Lausitzeu uud iu Pommern entstandenwaren,
entschieden worden. Es steht hiermit auch in Uebereinstimmung,daß in den verschiedenen Aller¬
höchsten Orts genehmigtenReglements für die provinzialstäudischen Beamten in der Rheinprovinz
das cit. Gesetz vom 21. Juli 1852 als maßgebende Norm für die Disziplinar-Verhältuisseder
Beamten bezogen ist. Hinsichtlichder Anwendbarkeitder einzelnenBestimmnngendieses Gesetzes
war der Provinzial-Verwaltungsrath der Ansicht, daß namentlich auch die im fünften Abschnitte
dieses Gesetzes (ß. 78) enthaltenen besonderen Bestimmungenin Betreff der Gemeinbebeamtenfür
die provinzialstäudischen Beamten zur Geltung kommen müßten, weil Letztere im Gegensatze zu den
Staatsbeamten zu den Kommunal- oder Gemeindebeamtcnim weiteren Sinne zählten.

Als der Provinzial-Verwaltungsrath indessen in einem konkretenFalle von der den
Gemeindebehördenin diesem Abschnitte eingeräumtenBefngniß einem von ihm eruauntcn Beamten
gegenüber Gebrauch gemacht hatte, wnrdc durch Entscheidungdes Herru Ministers des Innern
vom 17. April 1882 diese Ansicht reprobirt, weil der ß. 78 sich nnr ans die Beamten der
städtischen und ländlichen Gemeinden beziehen sollte. Gleichzeitig wurde hierbei von dem Herrn
Minister ausgesprochen,daß die ständischen Beamten in disziplinier Beziehung lediglich nach den
allgemeinenBestimmungen in den ersten drei Abschnitten des Diszipliuar-Gesetzes zn behandeln
seien, woraus folge, daß für sie in Gemäßheit des F. 25 die betreffendeKönigliche Negierung die
entscheidende Disziplinar-Behörde bilde und daß nach ß. 23 Nr. 2 uud §, 50 uur der Präsident
dieser Regierung für befugt zu erachten sei, gegen einen ständischen Beamte» des Bezirkes die
Disziplinar-Untersnchungeiuzuleiteuund seine Suspension zu verfügen. Den vorgefetztenstäudischeu
Behörde» sollten dagegen nur die Befngniß, Warnungen u»d Verweise zn ertheilen (ß. 18) sowie das
Recht zur vorläufigen Untersaguugvon Amtsvcrrichtunge»iu dringendenFällen (§. 54) verbleiben.

Nach dieser ministeriellenEntscheidung sollen also alle maßgebenden Disziplinar-Bcfugnisse
über die ständischenBeamten in der Rheinprouinz den fünf Regieruugen beziehentlich deren

105
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Präsideuten zustehen, während den ständischen Behörden, öaudtags-Marschall, Proviuzial-
Verwaltungsrath und Landes-Direktor,nur untergeordneteBefugnisse eingeräumt sind.

Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubt sich bei einem solchen Zustande nicht beruhigen
zu können. Derselbe erachtet denselben zunächst im vollsten Widersprüchemit dem Geiste der
Selbstverwaltung.

Wenn nämlich die Disziplinar.Gewalt über die ständische« Beamten in allen wesentlichen
Punkten in der Hand des Köuiglicheu Regierungs-Präsidenteu, — also eines völlig außerhalb des
Nahmens der ständischenVerwaltung stehende» unmittelbaren Staatsbeamten — beruht, wenn
Letzterer ausschließlich über die Einleitung des Disziplinarverfahrens sowie die Suspension eines
ständischenBeamten zu befiudeu hat und zwar ohne daß hierzu ein Antrag der vorgesetzten
ständischen Behörde in den maßgebendengesetzlichenBestimmungen vorgeschrieben ist, so bedarf es
wohl keiner weiteren Ausführung, daß damit die ständische Selbstverwaltung den eigenenBeamten
gegenüber,alfo auf einem der wichtigsten Gebiete der Verwaltung, vollständig aufgehobenist.

Das Recht, welches der Provinzial-Verwaltungsrath auf Grund des ß. 78 des Diszipliuar-
Gcsetzes zu besitzen glaubte, war bereits in enge Grenzen gezogen, allein es blieb wenigstens die
Autorität der höchsten ständischen Behörde bestehen, weuu ihr die Befugniß znr Einleitung des
Disziplinarverfahrens sowie zur Suspension der Beamten eingeräumt war. Ohne diese maß¬
gebendenDiszipliuar-Befuguisseaber bernht der ganze Schwerpunkt der Disziplin der ständischen
Beamten nicht mehr bei den vorgesetzten ständischen Behörden, den Organen der Selbstverwaltnng,
sondern bei den in disziplinarcr Hinsicht vorgesetzten unmittelbaren Staatsbeamten.

Es kann hieraus nur eiu Dualismus entstehen, welcher für die Disziplin der Beamten
die nachtheiligsteuFolgen nach sich ziehen muß. Dieses gilt in der Rheinprovinz um so mehr,
als bei der Ausdehnungder provinzialständischen Verwaltung auf die ganze Provinz die diesseitigen
ständischenBeamten fünf verschiedenen Regierungen bezw, deren Präsidenten als Disziplinar-
Behörden unterstellt sein würden. Hierbei werden Verschiedenheitenin den Verfügungen und
Entscheidungen der Diszipliuar-Behördeu sich nicht vermeidenlassen, so daß bei Vergehen gleicher
Art der eine Fall so, der zweite anders bei einer und derselben Verwaltung behandelt wird, was
offenbar auch nicht zur Befestigung der Disziplin beitragen kann.

Die Königliche Staatsregierung hat die letzter« Acdenkeu in einem analogen Falle bei
den Königlichen Eisenbahn-Direktionenfür so schwerwiegenderachtet, daß sie den Erlaß eines
Spezialgesctzes— des Gesetzes vom 17. Juni 1880 — herbeigeführthat, wodurch die Befugnifse,
welche in dem Disziplinar-Gesetze vom 21. Juni 1852 den Provinzial-Vehörden und deren
Vorstehern gesetzlich vorbehalten sind, auf die Königlichen Eisenbahn-Direktionenund deren Vorsteher
übertragen worden sind. ((^onl. den bezüglichen Gesetzes-Entwurfnebst Motiven.)

Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubt auf die iu den bezogenen Motiven für die gedachte
Gesetzesvorlagcangeführten Gründe für die ständische Verwaltung nur Bezug uehmen zu können,
indem er noch darauf hinweist, wie es aus naheliegendenGründen noch größere Unzuträglichkeiten
zur Folge haben muß, weuu ständische Beamte in diöziplinarer Hinsicht einer ihr fern stehenden
unmittelbaren Staatsbehörde unterstellt werden, als wenn unmittelbareStaatsbeamte einer anderen
als der vorgesetztenStaatsbehörde iu disziplinier Hinsicht untergeordnet sind. Ein solches Ver¬
hältniß entsprichtauch nicht dem Geiste des Diszipliuar-Gesctzesvom Jahre 1852. Dieses Gesetz
hält nämlich an dem in der Beamten-Hierarchie allgemein anerkannten Grundsätze fest, daß die
Disziplinar-Vefuguisfewomöglich stets iu die Hände der vorgesetzten höheren Behörde des Beamten
gelegt werden müssen, insofern dieses nach der Organisation der letzteren Behörde irgendwie zulässig
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erscheint. In Ausführung dieses Grundsatzes werden nämlich im tz. 21 des Gesetzes als Disziplinar-
Behörden bezeichnet:

die Regierungen,
die Provinzial-Schullollegien,
die Provinzial-Steuerdirektionen,
die Ober-Bergämter,
die General-Kommissionen,
die Militär-Intendanturen,
das Polizei-Präsidium zu Berlin,
die Eisenbahn-Kommissariate,und endlich
die General-Landschaftenund die Ritterschafts-Direktioneu,

so daß also bei sämmtlichengrößeren Verwaltungen des Staates die Diszipliuar-Oewalt über die
untergebenenBeamten der vorgefetzten höchsten ProvinzialÄehörbe eingeräumt ist.

Wenn das Gesetz hierbei der ständischenBehörden nicht erwähnt und denselben nicht
ähnliche Befugnisse, wie den General-Landfchafts-und Hanpt-Nittcrschafts-Direktioneubeilegt, so
kaun dieses nur in dem Umständebcrnhen, daß zur Zeit der Emanation dieses Gesetzes die Zahl
der ständischen Beamten so gering und deren Geschäftskreisfo eng begrenzt war, daß in der That
ein Bedürfniß zu einer besonderen Regelung der Disziplinar-Verhältnissedieser wenigen Beamten
nicht vorhanden war. Seitdem haben sich aber die Verhältnisse durch Einführung der kommunal-
ständischen Vermögens - Verwaltung in Verbindung mit dem durch das Dotations-Gesetzwesentlich
erweiterten Geschäftskreiseder ständischenBehörden so vollständig geändert, daß zur Zeit die
ständischeVerwaltung der Rheinprovinz allein 631 etatsmäßig angestellte Beamte besitzt, also
hinsichtlich der Zahl der Beamten die im ß. 21 angeführten Disziplinar - Behörden fast sämmtlich
bei Weitem übertrifft. Wenn man aber die Behörden, welchen nach dem bezogenen §. 21 die volle
Disziplinar-Gewalt über ihre untergebenen Beamten verliehen ist, sich vergegenwärtigt,so kann man
auf dem Wege der Analogie nur zu der Schlußfolgerung gelangen, daß die Disziplinar-Aefuguisse
der ständischen Behörden bereits im Disziplinar-Gesetzevon 1852 in anderer Weise geordnet worden
wären, wenn die Selbstverwaltung in kommunaler Beziehung damals schon in der jetzigen Aus¬
dehnung und in dem derzeitigen Umfauge bestaubenhätte. Diese Schlußfolgerung ist deuu auch
bei dem Erlasse der neuen Provinzial-Ordnung für die östlichen Provinzen thatsächlichbestätigt
worden, indem in dieser eine entsprechende Regelung jener Verhältnisse im Sinne der Aufrecht¬
erhaltung der ständischen Selbstverwaltung bekanntlichstattgefundenhat.

Der Provinzial-Verwaltungsrath erachtet eine Regelung der Disziplinar-Verhältnisseder
ständifchen Beamten im Sinne der desfallsigcu Vorschriftender Provinzial-Ordnung für die östlichen
Provinzen auch in der Rheinprovinzfür dringend geboten.

Eine solche Regelung kann allerdings nur im Wege der Gesetzgebuugerfolgen und ist
deshalb unvcrkeuubarmit ganz besonderen Schwierigkeiten verknüpft. Es liegt nämlich zunächst
der Einwand nahe, daß mit Rücksichtauf den in Aussicht genommenen Erlaß einer neuen Proviuzial-
Orduuug für die Nheiuprovinzzur Zeit keine gesetzgeberischenAendernugeu hinsichtlicheinzelner
Bestimmungender besteheudeu Provinzial-Verfassuugvorgenommenwerden können.

Der Provinzial-Verwaltungsrath verkenntzwar das schwere Gewicht dieses Eiuwandcs
nicht, allein derselbe glaubt dennoch die Hoffnung hegen zu dürfe», daß die Königliche Staats¬
regierung, fowie die gefetzgebcnden Faktoren in Anbetracht h^ besonderen Schwierigkeiten, mit
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welchen die diesseitige Verwaltung zu kämpfen hat, derselben ihre Hülfe in dem vorliegendenFalle
nicht versagen werden.

Es ist nämlich vor Allem hier in Betracht zn ziehen,daß die anderweite Regelung der
Disziplinar-Befuguisfeder zur Zeit bestehenden ständischenBehörden mit der in Aussicht genommenen
generellenRevision der Rheinischen Provinzial-Verfassungkeineswegsin einem solchen Znsllmmcu-
hange steht, daß Erstere nicht getrennt von der Letzteren erfolgenkönnte. Die gesetzliche Feststellung
der Diszipliuar-Vefuguisseder ständischenBehörden bildet vielmehr den Schlußstein zu der bereits
rechtlich und thatsächlich jetzt bestehenden Selbstverwaltung des kommunalständischenVermögens
der Provinz, wie solche insbesondereaus den Dotatious-Gesetzcn von 1873 und 1875 hervorgegangen
ist. Nachdem durch diese Gesetze den Provinzial-Verbänden ein größerer Wirkungskreiseröffnet
und damit die Nothwendigkeitzur Organisation einer umfaugreicheuVerwaltung mit einem zahl¬
reichen Vcamtenpersonalegeschaffeu worden ist, erscheint es gewissermaßen nur als eine Konsequenz
dieser Gesetze,daß die zur ordnungsmäßigen Führuug eiuer so große» Verwaltung erforderlichen
Bestimmnngeu, wozu vor Allem eine deu Verhältuisseu entsprechendeRcgeluug der Disziplinar.
Verhältnisse der Beamten gehört, erlassen werden. Diesem au und für sich gerechtfertigte!! Postulate
hat die uumittelbar vor dem Auöführungsgesetze,betreffend die Dotation der Provinzial- und
Kreis-Verbändc vom 8. Inli 1875, erlassene Proviuzial-Ordnuug für die östlichen Provinzen
Rechnung gelrageu. Weuu damals uou einer gleichen Regelung diefer Frage für die übrigen
Provinzen abgesehen wurde, so geschah dieses offeubar iu der Uutcrstellung,daß die neue Proviuzial-
Ordnung binnen kurzer Zeit auf das gesammte Staatsgebiet ausgedehnt werde» könnte. Nachdem
diese Voraussetzungsich nicht als zutreffend erwiesen hat, dürfte es nicht zu rechtfertige»sei», die
bereits bestehende Selbstverwaltung in kommunaler Beziehung unter einem so wesentlichen Mangel,
wie vorstehendgeschildert wurde, länger leiden zu lasse«, zumal da dieser nothwendige Ausbau der
bereits eiugcführteu provinzialstäudischcuVermögens-Verwaltuugeiue selbständigeMaterie betrifft,
deren Regelungder späteren Reform der gesammtcn Provinzial-Verfassungiu keiner Weise präjudizirt.
Eine längere Zögeruug der gesetzliche», Regelung der Diszipliuar-Verhältuisseder ständischenBeamten
dürfte um so weniger angezeigtsein, als die Nachtheiledes bestehendenZustandes bereits hervor¬
getreten sind und die Gefahr nahe liegt, daß die Disziplin der zahlreichen Beamten des diesseitigen
Provinzial-Verbaudes bei einer längerenHiuausschiebungder Feststellungder Disziplinar-Befnguisfe
der ständischenBehörden in einer nnheilbareu Weise leiden werde. Wenn in den übrigen Provinzen,
für welche die neue Provinzial-Ordnung noch nicht eingeführt worden ist, jene Frage bis jetzt
nicht in demselben Maße brennend gewordenist, so mag dieses wohl dem Umstände zn verdanken
sein, daß jene Proviuzial-Verbände eiucsthcilö an Umfang hinter der diesseitigen Verwaltung
wesentlich zurückstehe» uud ei» weit geringeres Beamtenpcrsonal besitzen und daß sich anderutheils
dort bis jetzt »och kein Fall ereignet hat, bei welchem die Mängel der jetzt geltenden Bestimmungen
hervortreten konnten. Nachdem Letzteres aber, wie oben erwähnt, in der Nheinprovinz der Fall
gewesen ist, befindetdie diesseitige Verwaltung sich in einer vollständigen Nothlage, aus welcher
sie im Interesse einer geordnetenVerwaltung, sowie der Beamten selbst, befreit werden muß.

Diesen Erwägungen verdankt der angeschlossene Entwurf eines Gesetzes, betreffend die
Regelung der Disziplinar-Nerhältnisseder ständische»Beamte» in der Rheinprovinz seine Anregung
und Entstehung.

Die einzelnen Bestimmnngeu dieses Entwurfes sind unter Berücksichtigungder in der
Rheinprovinz rechtlichuud thatsächlich bestcheudeu Verhältnisse dem ß. 98 der Provinzial-Ordnnng
vom 29. Juni 1875 nachgebildet.
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§. 1. Pos. 1 entsprichtnämlich der Vorschrift der Pos. 1 des cit, 8- 98,
Pos. 2 schließt sich in gleicher Weise an Pos. 2 des ß. 98 mit der allgemeinen Modifikation

an, daß mit Rücksichtauf das für die, Verwaltung des provinzialständischen Vermögens in der
Nheinprovinz erlassene,Allerhöchsten Orts genehmigteRegulativ uom 27. September 1871 sowie
die gleichlautendenBestimmungen der von deu zuständigen Herren Ressortministern auf Grund
AllerhöchsterErmächtiguug geuehmigtenReglements für die provinzialständischenAnstalten sowie
des Regulativs für die Unterhaltung der Proviuzialstraßeu die Befuguiß zur Verfügung von
Ordnungsstrafen für den Landtags- Marschall sowie den Proviuzial-Verwaltungsrath aufrecht
erhalten worden ist.

Pos. 3 unterscheidet sich von Pos. 3 des §, 98 dadurch, daß die Befuguiß zur Verhäugung
von Ordnungsstrafen bis zu 10 M. in der Rheiuprovinz nicht nur den Vorstehern von Provinziell«
Anstalten, fondcru auch dem Direktor der Provinzial-Feuer-Societät fowie der Provinzial-Hülfskasse
und den Wegebau-Inspektorenbeigelegtwird. Es cutsprichtdieses dem Umfange und der Bedeutung
der beiden Provinzial-Institutc, deren Direktoren einem größeren Aeamteii-Pcrsonalc vorstehen, als
die Vorsteher der eigentlichen Provinziell-Anstalten, sowie dem ß. 5 des bereits citirten Straßen-
Regulativs vom 17. Iauuar 1876, durch welchen den Wegeban-Inspektoren die Befuguiß zur
Festsetzung von Geldbußen vorbehalten ist.

Eine fernere Abweichungvon den cinfchlägigeu Bestimmungen der Provinzial-Ordnung
vom 29. Juni 1875 findet sich sodann darin, daß gegen die Festsetzung von Ordnungsstrafen
Seitens der in Position 3 genannten Beamten der Rekurs an den Landes-Direktorund erst gegen
dessen Entscheidung die Provokation auf gerichtliches Gehör stattfinde» soll.

Für diese Aenderung war die Erwägung maßgebeud, daß zweckmäßigererschieu, gegen
Uebereilungender uutergeordueteuBeamte» zuvörderst im Wege der Beschwerde an den Landes-
Dircltor Nemedur zu versuchen, anstatt in allen Fällen sofort anf den gerichtlichen Weg zn verWeifen.

Da das Gesetz, betreffenddie Verfassung der Verwaltuugsgerichteund das VerwaltnngS-
Streitvcrfahrcn vom 3. Juli 1875 i» der Rheiuproviuznoch nicht eingeführt worden ist und dafelbst
besondere Verwaltnngsgerichte uoch uicht bestehen, so ließen sich die nach der cit. Provinzial-
Ordnung dem Verwaltungsgerichteüberwicseneu Funktionender erkennende» richterlichen Diszivlinar-
Behörde in der Rheinprovinz nur der Rheinische»Deputation für das Heimathwesenübertragen,
wogegenein Bedenkenum so weniger vorzuwalten schieu, als eiuesthcils die Deputation für das
Heimathwefen auf dieselbe Weise gebildetwird und aus derselben Zahl von Mitgliedern besteht,
wie das Bezirks - Vcrwaltimgsgericht in Gcmäßheit des ß, 9 des vorcitirtcu Gesetzes vom 3. Juli
1875 und anderutheils in verschiedene» anderen Fälle» die Funktionen des Bezirks-Vcrwaltnngs-
gerichts der Deputation für das Heimathwefen als Rheinisches Verwaltungsgericht bereits im
gesetzlichenWege übertrage» wordcu sind. (<^onk. ß, 11 des Gesetzes, betreffend die Bestreitung
der Kosten für die Bedürfnisse der Kirchengemeindenin den Laudestheilendes linken Rhciunfers
vom 14. März 1880 uud 8. 43 des Gesetzes,betrcffeudSchutzwaldungenvom 6. Inli 1875.)

Pos. 4 gestattet gegen Ordnungsstrafen des Landes - Direktors den Rcknrs an den
Provinzial-Nerwaltungsrath.

Pos. 5 enthält die weitere Konsequenz der in Pos. 2 getroffenenBestimmung hinsichtlich
der Verhängung von Ordnungsstrafen Seitens des Landtags - Marschalls oder des Provinziell-
Verwaltnngsrathes.

Pos. 6 enthält eine von Pos. 5 des Z. 98 insofern abweichende Bestimmung, als in dem
auf Entfernung aus dem Amte gerichteten Verfahren cm die Stelle des Regierungs-Präsidentenin
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der Nheinprovinzder Landtags«Marschall treten soll. Es beruht dieses darauf, daß uach dem
Allerhöchst genehmigtenRegulative fiir die Organisation der Verwaltung des provinzialständischen
Vermögens und der provinzialständischenAnstalten in der Rheinprovinzvom 27. September 1871
sowie dem historischen Entwickelungsgängeder Selbstverwaltung hiersclbstan der Spitze der ganzen
Verwaltung der Provinzial-Verwaltungsrath steht, dessen gcboruer Vorsitzenderder von Seiner
Majestät den: Könige ernanute Landtags - Marschall ist. Dieser letzteren Stellung des Landtags«
Marschalls schien es nur zu entsprechen,wenn die dem Regicrungs° Präsidenten vorbchaltenen
Disziplinar-Befugniffe ihm als Vorsitzenden des Proviuzial-Verwaltungsrathes übertragen würden.
Da nach einer Zusatzbcstimmung der Landtags - Marschall seine Entscheidungnur nach Anhörung
des Provinzial-Verwaltungsrathcs treffen soll und der Landes-Direktornach einer neuereu Vorlage
der Provinzialstände dieser Korporation als Mitglied angehören soll, so ist damit Vorsorgegetroffen,
baß eine derartige disziplinarischeVerfügung nicht getroffen wcrdeu kann, ohne daß der Landes«
Direktor sowie die übrigen Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsrathes ihre etwaigen Bedenken
znr Sprache gebracht haben.

Die in Pos. 5 des Z. 98 ferner enthaltene Bestimmung, wonach in bestimmten Fällen
der Minister des Innern an die Stelle des Regicrungs- Präsidenten tritt, ist in dem vorliegenden
Entwnrfe auf die von Seiner Majestät dem Könige bestätigten Beamten (Landes - Direktor und
Direktor der Provinzial-Feuer-Societät) beschränkt worden, weil diese Beamten in der Nheinprovinz
allein nach den daselbst bestehenden Reglements von dem Provinzial-Landtagegewählt wcrdeu und
somit in dieser Beziehung allein zu den im ß. 41 der Provinzial ° Ordnung gedachten Provinzial-
Beamten zählen, während alle übrigen provinzialständischen Beamten hicrselbst von dem Provinzial-
Verwaltungsrathe gewählt werden.

Zweiter Nachtrag
zu dem

Regulativ für die Organisation der Verwaltnng des provinzialständischenVermögens
und der provinzialständischenAnstalten in der Nheinprovinz vom 27. September 1871.

Der z. 2 des mittelst Allerhöchste« Erlasses vom 27. September 1871 (G.-S. S. 469)
genehmigtenRegulatives für die Organisation der Verwaltung des provinzialständischen Vermögens
und der provinzialständischenAnstalten in der Nheinprovinz wird hierdurch abgeändert, wie folgt:

Der Provinzial-Verwaltungsrath bestehtbis zur Einführung der zu erwartenden neuen
Proviuzial-Ordnung:

1. aus dem jedesmaligenLandtags-Marschall, als Vorsitzenden;
2. ans dem jedesmaligenStellvertreter desselben(Vice-Landtags-Marschall);
8. aus achtzchuMitgliedern, welche von dem Provinzial-Landtageaus seiner Mitte unter

angemessener Betheiligung der vier Stände gewählt werden.
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Diese Wahl, welche in der Weise geschieht, daß auf die vier Regierungsbezirke Aachen,
Köln, Koblenz und Trier je drei und auf deu RegierungsbezirkDüsseldorf sechs Mitglieder
entfallen, erfolgt auf die Dauer von sechs Jahren mit der Maßgabe, daß bei Ablauf dieser Wahl¬
periode, oder derjenigen für den Provinzial-Lcmdtag,die Mitgliedschaftim Provinzial-Verwaltuugs-
rathe bis zur Wahl des Nachfolgers fortdauert.

4. aus dem zur Besorgungder laufenden Verwaltungsgefchäfteangestellten Landes-Direktor.
((^onf. Nachtrag zu dem Regulativ für die Organisation lc. vom 1. November 1875.)

Motive
des Proviuzial-Verwaltuugsrathes

zu dem

Entwürfe eines zweiten Nachtrages zn dem Regulative für die Organisation der
Verwaltung des nrawnzialständischenVermögens nnd der prolnnzialständischenAnstalten

in der Rheinpror>inz vom 27. September 1871.

Nach Z. 2 des vorbezogenenRegulatives besteht der zum Zweckeder Verwaltung des
provinzialständischenVermögens eingesetzteProvinzial-Verwaltungsrath der Nhciuprovmz:

1. aus dem jedesmaligen Laudtags-Marschall oder in Behinderung desselben dem Stell¬
vertreter des Landtags-Marschalls als Vorsitzenden und

2. ans fünfzehn Mitgliedern, welche von dein Provinzial-Landtage aus feiner Mitte in
der Weise gewählt werden, daß auf die fünf Regierungsbezirkeje drei Mitglieder entfallen.

Diese Zusammensetzunghat sich im Laufe der Zeit nicht nach jeder Richtung hin als
ausreichend erwiesen, weshalb der Provinzial-Verwaltungsrath nach eingehender und reiflicher
Erwäguug aller einschlägigenVerhältnisseden beigefügten Entwurf zu einer Ergänzung des bezogenen
§. 2 dem Provinzial-Landtage vorzulegensich veranlaßt findet.

In diesem Entwürfe ist vorgesehen, daß
1. der Stellvertreter des Landtags-MarschallsSitz und Stimme im Proviuzial-Verwaltungs-

rathc erhalten soll.
Die Erueummg des Landtags-Marschalls sowie dessen Stellvertreters ist zufolge H. 29

des Gesetzes wegen Anordnung der Proviuzialstäudc für die Nheiuprovinz vom 27. März 1824
Seiner Majestät dem Könige vorbehalten. Bis jetzt war der ernauute Stellvertreter des Landtags-
Marschalls zwar jedesmal gewähltes Mitglied deö Proviuzial-Verwaltuugsrathes, allein es ist
nach den zur Zeit geltenden gesetzlichen Vcstimmnngen in keiner Weife ausgeschlossen, daß ein
Mitglied des zweiten Standes des Provinzial Landtages zum Vice-Laudtags-Marschallernannt
weroeu tauu, welches dem Provinzial-Verwaltnngsralhe nicht angehört. Diese Eventualität würde
aber in der Praxis zu deu größteu Schwierigkeitenund Unzuträglichsten führen,

Die Vertretung des Landtags-Marschalls in dem Vorsitze des Proviuzial-Verwaltuugsraths
sowie in den dem Landtags-Marschalldurch das Regulativ für die Organisation der Verwaltung des

11



82

proviuzialständischen Vermögens und der proviuzialständischen Anstalten in der Rheinprovinz vom
27. September 1871 (G.-S, S. 469) vorbehaltcnen wichtigen Befugnissen erfordert nämlich eine
genaue und eingehende Kenntniß der Lage der laufenden ständischen Verwaltung, Eine solche
Kenutniß kann aber nur durch Beiwohnuug der Sitzungen des Proviuzial-Verwaltuugsrathcs, in
welchen alle wichtigeren Angelegenheiten der Verwaltung zur Entscheidung kommen, erlangt werden.
Hieraus folgt, daß der Stellvertreter des Laudtags-Marschalls um seinen wichtigen Amtspflichten
im vollen Maße genügen zu tonnen, den sämmtlichen Sitzungen des Provinzial-Verwaltnugsrathes
beiwohnen muß. Letzcrcs erscheint auch schon um deswillen nothwendig, weil während der in der
Regel drei bis vier Tage andaneruden anstrengenden Sitznngen des Provinzial-Vcrwaltnngsrathes
manchmal eine vorübergehende Vertretung des Vorsitzende»Landtags-Marschalls nothwendig wird.

Es bedarf wohl nun keiner Ausführuug, daß es der Würde des von Seiner Majestät
dem Könige ernannten Stellvertreters des Landtags-Marschalls eben so wenig wie dem Interesse
der Sache entsprechen würde, wenn mau den Vice-Landtags-Marschall hierbei auf die Rolle eines
stummen Zuhörers beschränken wollte. Um allen Schwierigkeiten in dieser Hinsicht für die Zukunft
vorzubeugen schlägt der Provinzial-Verwaltnugsrath vor, dem Stellvertreter des Landtags-Marschalls
ebenso wie dem Landtags-Marschall selbst Sitz uud Stimme iiu Provinzial-Verwaltnngsrathe
zu gewähren.

2. Bei der Vorlage des Eingangs erwähnten Regulatives ist die Zahl der vom Provinziell^
Landtage zu wählenden Mitglieder des Provinzial-Verwaltuugsraths ans fünfzehn angenommen worden,
weil bei dieser Zahl gleichmäßig für jeden der fünf Regierungsbezirke aus den Ständen der vormals
Rcichsunmittelbarcn uud der Ritterschaft, ferner der Städte und endlich der Landgemeinden je drei
Mitglieder gewählt werden können.

Nach dieser Zusammensetzn««,des Provinzial-Verwaltungsrathes entfällt auf deu Regierungs¬
bezirk Düsseldorf mit 1591976 Einwohnern und einem Veitrage von ca. 4N°/» zn den Provinziell-
Umlagen dieselbeAnzahl von Vertretern, wie auf jeden der übrigen, wesentlich kleineren Regicruugs^
bezirke. Wenn es auch an uud für sich richtig ist, daß die Mitglieder des Provinzial-Verwaltuugs-
rathes die Interessen der gesammten Provinz vertreten, einerlei ans welchem Regiernngsbczirke
dieselben erwählt sind und wenn auch die verhältnißmäßig geringere Zahl der Vertreter des
Regierungsbezirks Düsseldorf seither iu der Praxis zu keiuerlei Uuzuträgüchkciten oder Äcuach
theiligungeu des letztereu Bezirks geführt hat, so läßt sich doch nicht verkcuncu, daß eine gewisse
Unbilligkeit darin gefunden werden kann, wenn aus einem Bezirke, welcher die übrigen Regierungs¬
bezirke an Bevölkerung nnd Ausdehnung um mehr als das Doppelte übersteigt, dieselbe Anzahl
Mitglieder in deu Proviuzial-Verwaltungsrath berufen wird, wie aus de« kleineren Bezirken. Es
muß nämlich hierbei iu Berücksichtiguug gezogc» werden, daß der Provinzial-Verwaltnugsrath bei
seinen Entscheidungen und Beschlüssen vielfach auf das fachkundige Urtheil seiner Mitglieder
hinsichtlich der zur Sprache kommenden lokalen und persönlichen Verhältnisse angewiesen ist und
daß iu letzterer Hinsicht die Zahl von drei Mitgliedern für deu Regierungsbezirk Düsfeldorf bei
seiner Ausdehnung und der großen Verschiedenheit seiner landwirtschaftlichen und industriellen
Verhältnisse in den einzelnen Theilen deö Bezirkes allerdings gering erscheint, ein Umstand, welcher
wiederholt von Provinzial-Laudtagsabgcordneten des Regierungsbezirkes Düsseldorf hervorgehoben
worden ist. Der Provinzial-Verwaltnugsrath glaubte unter diesen Umständen eine Vermehrung
der Zahl der Mitglieder des Provinzial-Vcrwaltnngsrathes aus dem Regieruugsbezirt Düsseldorf
von drei auf fechs vorschlagen zu sollen.
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Bei dieser Gelegenheitwird ferner die Wiederherstellungdes in der ursprünglichen Vorlage
des fraglichen Regulatives in §. 2 in dem Satze „aus fünfzehu Mitglieder», welche von dem
Provinzial-Landtage aus seiner Mitte gewählt werden" nach den Worten „ans seiner Mitte" ent¬
halten geweseueu Zusatzes „„unter augemessener Betheiligung der vier Stände"" vor¬
geschlagen, weil einestheils nicht mir die Allerhöchste Vcstätiguug des bezogenen Regulatives unter
dieser Voraussetzungerfolgt ist, sondern letzterer Modus sich auch in der Praxis seither bewährt hat.

Endlich ist in der Borlage auch für den Fall, daß die Mitgliedschaft des Proviuzial-
Landtages während der sechsjährigen Amtsbancr eines Mitgliedes des Proviuzial-Verwaltungs-
rathes erlischt, im Siune der Kontinuität dieser Behörde durch eiuen entsprechenden Zusatz Vorsorge
getroffen.

8. Iu den mittelst des Allerhöchste« Landtags-Abschiedes vom 8. Iuui 1871 den Ständen
der Rheinprovinz vorgelegten Gruudzügcn für die Orgauisatiou der Verwaltung des provinzial-
stäudischeu Vcrmögeus war vorgesehen,daß der zu erwählende erste ständische Beamte (Landes-
Direktor) dem Provinzial-Verwaltnugsrathc als Mitglied angehören sollte. Der 20. Provinzial-
Laudtag beschloß indessen von der Wahl eines Landes-Dircktors bei dem damaligen geringen
Umfange der Geschäfteganz abznsehen uud die Führung der laufeube» Verwaltung dem Landtags-
Marschall zu übertrage», wodurchdie Bestimmung über die Stellung des Landes-Direktorsiu dem
Proviuzial-Vcrwaltungsrathe von selbst in Wegfall kam.

Als im Laufe der Zeit der Geschäftstreissich wesentlich vergrößert hatte und deshalb im
Jahre 1875 ein Landes-Direktor berufen wurde, beschränkte der Provinzial-Laudtag sich nur auf
eine Abänderung derjenige»Bestimmungeu des ß. 4 des Regulatives von, 27. September 1871,
wonach der Lcmdtags-Marschalldie laufeudeu Verwaltnugsgeschäftezu führen, fowie die ständische
Verwaltung nach Außen zu vertreten hatte, wie dieses in dem uuter'm 1. November 1875 Aller¬
höchst bestätigtenNachtrage zu dem fragliche» Regulative uäher angeführt ist. Eine Abänderung
der Zusammensetzungdes Proviuzial-Vcrwaltungsrathcs in dem Sinue, daß der Laudes-Direktor
Mitglied dieser Behörde werde» sollte, kam hierbei nicht wieder zur Sprache.

Der Provinzial-Verwciltungsrathhat bei der in Angriff genommenen Abänderung des ß, 2
des mehr citirteu Regulativs die Frage der Zugehörigkeitdes Laudes-Direktors zu dem Provinzial-
Vcrwaltuugsrathe nochmals in Erwägung gezogen und sich im Hinblicke auf die gleiche Bestimmung
der Provinzial-Ordnuug der östliche« Provinzen, fowie zur Vermeidung eines jeglichen Gegensatzes
zwischen Proviuzial-Verwaltungsrath uud LandcsHirektor für dcreu Bejahung ausgesprochenund
wird demnach vorgeschlagen, außer dem Vice-Landtags-Marschallund drei aus dem Regierungsbezirke
Düsseldorf ucn zu crwähleudenMitgliedern auch dem Laudes-Direktor als Leiter der laufende«
Geschäfte im Provinzial-Verwaltungsrath Sitz und Stimme zu gewähren.

Der Vice-Landtags-Marschallsowie der Landes-Direktor würden für die Daner ihrer
Amtszeit dem Provinzial-Vcrwaltungsrathe augehören, während die aus den, Regierungsbezirke
Düsseldorfneu zu wählenden Mitglieder zunächst für die Amtsperiodeder jetzt in Funktion befind¬
lichen also bis zum Jahre 1885 zu wählen sein würden

11.
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Verhandelt zu Düsseldorf, den 18. nud 1l>. Juli 1882
in der geheimen Sitzung des Provinzial'Vcrwaltnngsmths.

Anwesend:
1. der Landtags-Marschall,Fürst zu Wied als Vorsitzender;

II. der Ober-Präsident der Rheinprovinz, WirklicherGehcimcrath I)r. von Bardcleben;
III. die Mitglieder des Proviuzial-Verwaltungsrathö:

a. Vice-Landlags-Marschall,Freiherr von Solcmacher-Antweiler,
b. Freiherr von Geyr-Tchwcppenburg (Müdbersheim),
c. B. von Heister,
ä. Graf zu Westerholt,
«. Iustizrath Breinig,,
s. Beigeordneter Dictze,
ß. KommerzieurathKaesen,
I». „ Lautz,
i. Rcchtsauwalt Pclzer,

Ic. Gutsbesitzervon Bönuiughausen,
l. „ Iansen,

in. „ Reinhard,
n. Bürgermeister a. D. Neusch,

IV. der Stellvertreter des Landes-Direttors, Landesrath Klein.

Seine DurchlauchtFürst zu Wied berief den Verwaltungsrath zu einer geheimen Sitzung,
und nachdemderselbe diese gegen 11 Uhr eröffnet hatte, wurde zu einer Vorbesprechungvon Ent¬
würfen übergegangen,welche die Nedattiouö-Kommissiou dem Verwaltungsrathe vorlegt.

1. Entwurf des Gesetzes, betreffeuddie Gcstattnng der Ocffentlichteitder Verhandlungen
des Provinzial-Laudtagesder Rhcinprovinz,

2. Zweiter Nachtrag zu dem Regulativ für die Organisation der Verwaltung des provinzial-
stcindischen Vermögens und der provinzialständischen Anstalten in der Nheinprovinz vom
27. September 1871.

3. Entwurf eines Gesetzes, die Regelung der Disziplinar-Verhältnisse der provinzial¬
stänoischen Beamten in der Rheiuprovinz.

Der Vorsitzende trug in Kürze den historischeu Verlauf dieser Angelegenheitenvor, dabei
betonend,daß der Dringlichkeitwegen von ihm ein vertrauliches Schreiben an den Minister des
Innern gerichtetworden, welchesvorgelesen wurde, sowie die darauf erfolgteAntwort des Ministers.

Nach Vorlesung der Entwürfe mit Motiveu wurde die Diskussion eröffnet, und nach
längerer Debatte faßte der Verwaltungsrath deu vorläufigen Beschluß: die Entwürfe mit den
Motiven in der vorliegenden Fassunganzunehmen,dem Herrn Ober-Präsidentenznznsenden, dieselben
dem Landtage mit einem Referate vorzulegen, über die Vorschläge jedoch, welche dem Landtage
hierbei gemachtwerden sollten, in späterer Sitzung zu beschließen.

Der Vorsitzende schloß darauf 1 Uhr die geheimeSitzung,
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Den 19. Juli 10^ Uhr tritt der Verwaltuugsrath wiederum iu geheime Zitznng ein,
in welcher die drei Entwürfe nochmals durchgenommenwurden, uud sodann zur Abstimmung
geschritten wurde.

Der Entwurf, die Öffentlichkeit der Landtags - Verhandlungen betreffend, wurde ein¬
stimmig angenommen,desgleichen der Entwurf eines Gesetzes die Regelung der Diszipliucir - Ver¬
hältnisse betreffend.

Bei der Abstimmung über den zweiten Nachtrag wird über die eiuzelueu Nummeru
abgestimmt.

Nr. 1 wurde einstimmiggenehmigt.
Nr. 2 wurde geuehmigt;der Vice-Laudtags.Marschall enthielt sich der Abstimmuug.
Bei Nr. 3 stehen 7 Stimmen gegen 7. Der Laudtagö-Marschall entscheidetdurch seine

Stimme dafür, uud wurde Nr. 3 genehmigt.
Nr. 4 wurde genehmigtmit 12 gegen 2 Stimmeu.
Die geheimeSitzung schließtV2I2 Uhr.

v. g. u.
gez.: Wilhelm Fürst zu Wied.

„ Graf zu Westerholt,
„ von Heister.
„ Dietzc,

Düsseldorf, den 7. August 1882.

Euerer Erellenz beehre ich mich anbei Abdruck des Protokolls über die geheimeSitzung
des Provinzial-Vcrwaltungöraths vom 18/19. Juli a. c. nebst den darin bezogenen:

n,. Entwürfe eines Gesetzes, betreffenddie Gestattuug der Ocffentlichkeitder VerHand-
lungen des Provinzial-Laudtags der Rheiuprovinz;

d. Entwürfe eines Gesetzes,betreffend die Regelung der Disziplinar-Verhältuisse der
proviuzialständischeu Beamteu in der Rheinproviuz;

0. zweiten Nachtrage zu dem Regulative für die Organisation der Verwaltung des
provinzialständischen Vermögens und der provmzialstäudischeu Anstalteniu der Rhein¬
proviuz vom 27. September 1871, — alle mit zugehörigenMotiven, —

zur sehr geneigten Kenntnißuahmeund eventuellen weitereu Veranlassungganz ergebeust zu übersenden.

Der Landes'Direktür der Rheiuprovinz.
In Vertretung:

Klein,
Laudcörath.

An
den Königlichen Ober-Präsidenten der Rheinproviuz,

WirklichenGeheimen Rath,
Herrn Dr. von Bar beleben, Excellenz

zu Koblenz.
I. L. I.-Nr. 1847/82.
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Koblenz, den 18. September 188^

Nachdem ich die mit dem ssefälligen Schreiben vom 7. v. M. — I. L. 181? — mir
zugegangenen,in der Sitznng des Provinzial-Verwaltnngsraths vom 18,/ll). Juli cr. festgestellten
Entwürfe:

». eines Gesetzes, betreffenddie Disziplinar-Verhältnisseder provinzialstänbischen Beamten
der Rhcinprovinz;

1>. eines Gesetzes, betreffend die Oeffentlichteitder Verhandlungendes Provinzial-Landtages;
o. eines Nachtrags zu dem Regulativ, bclreffeuddie Orgauisation der provinzialstänbischen

Verwaltung,
dem Herrn Minister des Innern mit einer gutachtliche»Aeußerung vorgelegt habe, hat der Herr
Minister darauf erwidert,

daß vou ihm nicht verkannt werde, daß die Disziplinar-Verhältnisseder provwzialstäudischen
Beamten, insofern sie gegenwärtig lediglich durch das Gesetz vom 21. Juni 1852 bestimmt sind,
in Folge der bedeutenderweiterten Aufgaben der provinzialen Selbstverwaltung eiuer ueueu gesetzt
licheu Regelung bedürfen. Auch finde er es erklärlich, daß dieses Bedürfniß in der Nheinprovinz
wegen der erheblichen Zahl der dortigen Proviuzial-Beamten und wegen der Unterstellungderselben
unter fünf bezirksweise getrennte Disziplinar-Behörden sich besondersfühlbar macht, wenn er auch
das Vorhaubenseineines Nothstandes weder im allgemeinennoch durch die Disziplinar-Angelegcnheil
des Taubstummenlehrcrs Giertz für nachgewiesen erachten könne. Was ihn abhalten würbe,
dem Erlasse des jetzt vorgeschlagenen Spezial-Gesetzes näher zu treten, sei einerseits die Rücksicht
auf die in gleicher Lage befindlichen anderenProvinzen, andererseitsdie zeitige Lage der Verwaltung«-
Reformgesctzgebung.Es würbe befremdlich erscheinen, eine Erweiterung in den DiSziplinar-Nefngnissen
der proviuzialstäudischcu Orgaue auf die Nheinprovinz zu beschränken,vor allem aber würde ein
legislatives Vorgehen gerade ans diesem EiuzelgebietebegründeteZweifel daran erwecken, daß es
der Staatsregieruug mit der Ausdehnung der Reform auf die bisher davou ausgeuommeuen
Provinzen Ernst sei. Denn die Beamten-Disziplin vertrage am wenigsten einen wiederholten Wechsel
des Bestehenden; um so mehr würde die Staatsregierung, wenn sie hier vor dem Erlaß neuer
Provinzial-Ordnungen den Weg der Gesetzgebung beträte, den Schein der Verzögerung gegen sich
haben und bei den anderen legislativen Faktoren auf Widerstand stoßen. Der Herr Minister hat
daher für jetzt von einem näheren Eingehen auf die Spezial-Vestimmnngendes Entwurfes Abstand
genommen.

Die Einbringung eines Gesetz-Entwurfes,betreffenddie Oeffentlichteitder Verhandlungen
des Provinzial-Landtages, würde nicht in demselben Maße bedenklich sein, da ein Zweifel darüber,
daß die zu erlassende Provinzial-Ordnuug dasselbeSystem aufuehmeu wird, füglich uicht bestehe.
Indessen würde auch hier das Herausgreifen einer einzelnenMaterie leicht als eine Verzögerung
der gesammteu Reform angesehen, und — was entscheidend sei — es würde die gleichzeitige
Einführung desselben Systems auch für alle anderen Provinzen reklamirt werden und dann schwer
abzuweisen sein, während sie doch, zur Zeit wenigstens,uicht überall ausführbar erscheine.

Was den dritten Entwurf betrifft, so würde den berechtigten Wüuschen der provinzial¬
stänbischenOrgane auf dem einfachen Wege des Statuts eher Rechnung zu tragcu sein. Demgemäß
würde der Herr Minister gegen die Mitgliedschaftdes Viee-Lanotags-Marschallsund des Lanocs-
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Direktors im VcrwaltuugSrathe Nichts zu erinnern finden, während derselbe andererseits eine Ver¬
mehrung der Mitgliederzahl zu Gunsten des RegierungsbezirksDüsseldorf(wofür sich ja auch nur
sieben Mitglieder des Proviuzial-Verwaltungsraths erklärt haben) nicht für gerechtfertigt und rathsam
hält, da ein genaues Abmessender Vertretung nach Einwohnerzahl und Steucrleistung hier so
wenig, wie betreffs des Proviuzial-Landtagesstattfinden kaun, auch leicht andere ähnlich begründete
Ansprüche hervortreten könnten.

Die zwei audcrweitigcu Zusätze in Nr. 3 des Entwurfs erscheinenzweckmäßig und
erwünscht. Hierbei kann noch iu Frage kommen, ob nicht der Ausdruck, „daß auf die fünf
Regierungsbezirkeje drei Mitglieder entfallen" in angemessener Weise zu präzisiren sein möchte,
damit kein Zweifel darüber entstehen kann, ob der Wohnsitz in dem betreffendenRegierungsbezirke
maßgebendsein soll, oder nicht vielmehr, da die ganze ältere ständische Gesetzgebung auf Grundbesitz
basirt, der den betreffendenzur Mitgliedschaftdes Proviuzial-Landtages qualifizirende Grundbesitz
resp, die Stadt, in welcherer der Verwaltung angehört oder ein Gewerbe betreibt resp, betrieben
hat uud die erforderliche Steuersummc zahlt, in dem Negicruugsbezirkebelcgeu fein muß, auf
welchen die Stelle im Vcrwaltungsrathe entfällt.

In redaktioneller Beziehung ist bemerkt, daß in Nr. 1 und 2 des Entwurfs das über¬
flüssige Wort „jedesmalig" zu beseitigen sein und in Nr. 4 die einfache Fassung „aus dem Landes^
Direktor" gcuügen möchte.

Endlich würde es dem Herrn Minister zweckmäßig erscheinen, wenn der Provinzial-Lanbtag
eiueu Nachtrag zu dem Regulativ vom 27. September 1871 beschließt,zugleich eine Abänderung
des ß. 9, entsprechend der ursprünglichenIuteution der Staatörcgierung bei Erlaß des Regulativs,
dahin vorzunehmen,daß der Ober-Präsident an den Berathungen des Vcrwaltungsraths entweder
selbst „oder dnrch einen zu seiner Vertretung abzuordnendenStaatsbeamten" thcilzuuehmeubefugt
sein soll.

Euer Hochwohlgrborenersuche ich ergebeust, dem Proviuzial-Verwaltuugsrathe von dem
VorstehendengefälligstKenntniß zu geben.

Der Ober-Präsident der Rlieinpnwinz.
I. V.:

Frhr. von Berlepsch.

An
den Landes-Direltor der Rheinprovinz,

Geheimen Ober-Regicrnngsrath
Herrn Freiberrn von LandSberg

Hochwohlgrboren
Düsseldorf.



88

Nr. 13^

Entwurf eines Gesetzes,
betreffend

die Haftung der Brand°Entschädignngsgelderfür die Ansprüche der Inhaber von Privilegien
und Hypotheken im Bezirk des ehemaligen Appellatwns»Gerichtshofeszn Köln.

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preutzen «.

verordnen unter Zustimmung der beiden Häuser des Landtages der Monarchie für den Bezirk des
ehemaligenAppcllations-Gerichtshofeszu Köln, was folgt:

8- i.
Die auf einem Gebäude zur Zeit eiues Brandes desselben ruhenden Privilegien und

Hypothekenerstrecken sich auf die Eutschädignngsgelder,welche dem Eigenthümer in Folge der Ver¬
sicherung gegen Feuersgefahr wegeu der Beschädigung des Gebäudes oder der als unbeweglich
geltende»Zubehöruugen des letzterenzustehen.

Die Ucbertraguug oder Verpfändung der Eutschädigungsforderungist den Inhabern der
bezeichneten Privilegien und Hypothekengegenüberohne Wirkung.

Die Eintragung dieser Privilegien und Hypotheken kann auch noch nach dem Brande mit
Wirkung auf die Entschädigungsgcldererfolgen, sofern nicht die Bestimmungen dieses Gesetzes
entgegenstehen, (ß. 5 Abs. 2,)

8- 2.
Die Inhaber der Privilegien und Hypotheken können jederzeit dem Versicherer von dem

Bestehen ihrer VorrechteAnzeige macheu. Die Anzeige ist durch Gerichtsvollzieherzuzustellen und
muß den Namen, Stand und Wohnort des Anzeigenden und des Versichertensowie die Bezeichnung
des versicherten Gebäudes enthalten.

Durch die Zustellung der Anzeige wird der Versichererverpflichtet,den Gläubiger mittels
eingeschriebenen Briefes ohne Verzug zu benachrichtigen:

1. wenn die Versicherungnicht erneuert oder die Versicherungssumme herabgesetzt ist, ober
wenn eine Thatsache zn seiner Keuutniß gelangt, auf deren Grund er den Versicherungsvertrag
aufheben oder die Auszahlung der Vcrsicherungsgelderverwcigeru will;

2. wenn eiu die Verpflichtung des Versicherers betreffender Rechtsstreit erhoben wird;
3. wenn ein Brandschadeneintritt, In diesem Falle muß die Vcuachrichliguugspätestens

am dritten Tage, nachdem der Brand dem Versicherer bekannt geworden, geschehen. Sofern die
Feststellungdes Schadeus nicht sofort erfolgen muß, ist der angemeldeteGläubiger von dem zu
diesen, Zwecke anberaumten Termine rechtzeitigin Kenntniß zu setzen.

Im Falle der Nichtbeachtung der vorstehenden Vorschriftenhat der Versichererden dadurch
dem uicht benachrichtigtenGläubiger entstandenenSchaden zn ersetzen.
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s- 4.
Die privilegirten und Hypothekengläubigersind berechtigt, den Verhandlungen wegen Fest¬

stellung des Schadens beizuwohnen.
§. 5.

Vor Ablauf von vier Wochen nach dem Brande dürfen die Entschädiguugsgeldernicht
ausbezahlt werden.

Innerhalb dieser Frist hat jeder privilegirte oder Hypothekengläubiger,welcher Anspruch
auf dieselbe» machen will, sich bei Vermeidung des Ausschlussesbei dem Versicherer anzumelden.
Die Anmeldung muß durch Gerichtsvollzieherzugestellt werden und außer demjenigen, was in
8. 2 vorgeschrieben ist, auch die Angabe des Titels oder Nechtsgrundes, auf welchem das Privileg
oder die Hypothekberuht, sowie den ungefähren Betrag der Forderung und den Namen, Stand
und Wohnort desjenigen,gegen welchen die Eintragung lautet, oder die gesetzlich von der Eintragung
unabhängige Hypothekbegründet ist, enthalten.

8- «-
Wenn die angemeldetenGläubiger und der Versicherte innerhalb zweier Wochen nach

Ablauf der in §. 5 bestimmten Frist sich über die Auszahlung der Entschädigungsgeldernicht
einigen, so hat der Versicherer dieselben, sofern sie festgestellt sind, ohne vorheriges Zahlungs¬
anerbieten zn hinterlegen und der Hinterlegungsstelle zugleichdie erfolgten Anmeldungen nebst
einem Verzeichnißderselben zu übersenden.

s- ?.
Die Vertheilung der hinterlegten Gelder erfolgt unter die angemeldetenGläubiger. Auf

das Verfahren finden die Vorschriften,betreffenddas Rang-Ordnungsvcrfahren bei Vertheilung von
Immobiliar-Kaufpreisenaus freiwilligenVerkäufenmit folgenden Maßgaben entsprechendeAnwendung:

1. Zum Antrag auf Einleitung des Verfahrens ist auch der Versicherte berechtigt.
2. Der Antrag muß die Angabe des Betrages der hinterlegten Gelder und der davon

zu vergütendenZinsen sowie ein Verzeichniß der erfolgten Anmeldungen enthalten. Die hierzu
erforderlichenMittheilungen hat die Hinterlegungsstelle jedem angemeldetenGläubiger sowie dem
Versichertenauf Ersuchenzu machen.

3. Die Aufforderungzum Produziren ist nur an die angemeldetenGläubiger zu richten-
Mit derselben ist eine Anzeige über den Betrag der hinterlegtenGelder und der davon zu vergütende«
Zinsen sowie das Verzeichnißder Anmeldungenzuzustellen.

4. Der Hypothekenauszughat sich nur auf die angemeldetenGläubiger zu erstrecken.
5. Die nützlich locirteu Gläubiger werden auf die Hinterlegungsstelleangewiesen.
6. Eine Löschung von Hypotheken ist nur insoweit, als die Gläubiger nützlich locirt sind,

gegen Quittung anzuordnen. Die nicht angemeldeten sowie die nicht nützlich lockten Gläubiger
behalten ihre Hypothekan dem Grundstück und ihren Rang.

s. 8.
Ist vor Eintritt der Brandbeschädigungdie Beschlagnahmedes Grundstücks, auf welchem

sich das Gebäude befindet, im Wege des Subhastationsvcrfahreus verfügt, so kommt das Verfahren
dieses Gesetzes nicht zur Anwendung. Die Inhaber von Privilegien oder Hypotheken machen ihre
Nechte auf die Entfchädigungsgelderin Gemäßheit des §.1? des Gesetzesvom 4. März 1879,

12
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betreffenddie Zwangsvollstreckungin das nnbewegliche Vermögen geltend und die Gelder werden
alsdann zugleichmit dem Kaufpreise unter sämmtliche privilegirte und Hypothekengläubigernach
ihrem gesetzlichenRange vertheilt.

Dasselbe gilt in den Fällen, in welchen nach Eintritt der Braudbeschädiguug die
Beschlagnahmedes Grundstücksverfügt wird, sofern innerhalb der im §, 5 bestimmten Frist keine
Anmeldungen stattgefunden haben. Sind aber Anmeldungen in der Frist erfolgt, so hat daö
besondere Verfahren dieses Gesetzes in Betreff der EntschädigungsgeldcrFortgang.

s. 9.
Die Bestimmungen des Versicherungsvertrags über die Verwendung der Entschädigungs¬

gelder zur Wiederherstellungdes versichertenGebäudes werden von diesem Gesetzenicht berührt,
Soll von diesen BestimmungenGebrauch gemachtwerdeu, so hat der Versichertehiervon

die angemeldetenGläubiger ohne Verzug durch eingeschriebene Briefe zu benachrichtigen.
Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift und beigedrucktem Königlichen

Insiegel.
Gegeben:c.

Motive.

Während in denjenigen Landcstheilen Preußens, in welchen das Gesetz über den Eigeuthnms-
erwerb und die dingliche Belastung der Grundstücke vom 5. Mai 1872 (G.-S. S. 433) Geltung
hat, nach tz. 30 dieses Gesetzes für eingetrageneKapitalien auch die dem Eigenthümer zufallenden
Versicherungsgelder für Früchte, bewegliches Zubehör uud abgebrannte oder durch Brand
beschädigteGebäude haften, fehlt es im Gebiete des rheinischen Rechts an einer gleichen
Bestimmung. Hier steht daher wegen der mobilaren Natur der Brand-Entschädigungsgelder
(Art. 529 «oäo «ivil) den mit einer Hypothek oder einem Privilegium an einem Gebäude
versehenenGläubigern eiu Vorzugsrecht an den Brand-Entschädigungsgeldernvor den Chirographar-
gläubigern nicht zn. Um diesen für den Realkredit unzuträglichen Zustand zu beseitigen, sind
die Feuer^Versicherungsgesellschaften bestrebt gewesen, Bestimmungenin die Versicheruugs-Vedingungen
aufzunchmeu, welche den Schutz der Hypothekarglciubigerdes versicherte« Schuldners bezwecke».
Insbesondere findet sich im ß. 10 der Versicherungs-Aedingungender den Verband der deutscheu
Privat-Feuer-VersichernngsgesellschaftenbildendenGesellschaftendurchweg die Bestimmung, daß die
Nrandeutschädiguugfür versicherte Gebäude beim Vorhandenseinvon Hypothckschuldcn oder anderen
Realverpflichtungennur behufs der Wiederherstellungdes Gebäudes und nachdem letztere gesichert
worden, bezahlt werde, es müßten denn die sämmtlichenHypothek- resp. Realglänbiger in die
unbedingteAuszahlung willigen oder selbst znr Empfangnahme berechtigt fein. Allein nach rheinischem
Recht erscheint es zweifelhaft,ob eine folche Vertragsbestimmungzu Gunsten künftigerHypothekar¬
gläubiger auf Grund der Konstruktion eines no^ntioruin Ao»tio des Versicherers oder unter der
Auffassungeiner vermöge des Art, 1121 ooäo eivil gültigenStipnlatiou des Versicheruugönehmers
zum Vortheile eiucs Dritten für rechtsverbindlich zu erachten ist, und neuerdings ergangene
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Entscheidungen des Ober-LandesgerichtSzu Köln vom ?. Juli 1880 und des Reichsgerichtsvom
11. Juli 1881 (Zeitschrift fiir das Notariat 26 S. 8 und 282) haben die Frage, ob durch jene
Bestimmung der Versicherungs-Bedingungen ein drittes rechtliches VerbMniß zwischen dem
Versicherer nnd den, Hypothekargläubigerhergestellt werde, verneint. In Folge dessen hat sich
in den betheiligten Kreisen eine gewisse Beunruhigung bemerkbar gemacht, die es angezeigt
erscheinen läßt, im Wege der Gesetzgebung dem Nealkrcdit der Gebäudebesitzerim Gebiete des
rheinischen Rechts denselben Schutz, wie in den übrigen RechtsgebietenPreußens zn Theil werden
zu lassen.

In Frankreichwurde die Frage der Sicherstelluug der Hypothekargläubigerim Falle eines
Brandes des verhypothecirtenGebäudes bereits im Jahre 1850 bei der Reform des Hypothelen-
weseus ins Auge gefaßt. Die Vorschläge gelangten jedoch nicht in ihrem ganzen Umfange zur
Durchführung und die Reform beschränktesich ans das Gesetz über die Transskription vom
23. März 1855. Für Belgien bestimmt das Gesetz über das Hypothekenrecht vom 16. Dezember 1851
im Art. 10, daß die Entschädigung der Versicherten bei Braudschädeu den privilegirten und
Hypothekargläubigernuach dem einem Jeden zustehenden Range zukomme, sofern das Geld nicht
von deni Versichererzur Wiederherstellungverwendetwerde. Dies ist sogar auf die Geldsummen
ausgedehnt, welche bei sonstigenBeschädigungenvon Grundstückenals Ersatz geschulbetwerden.

In Elsaß-Lothringen,dessen Hypothekenrechtund sonstige Verhältnisse für den Bezirk des
rheinischen Rechts die nächsten Vergleichungspunktebieten, ist das Gesetz betreffend die Haftung
der Vrand-Versicheruugsgelderfür die Ansprüche bevorrechteterGläubiger vom 4. Juli 1881
(Ges.-Vl. für Elsaß-LothriugenS. 91) erlassen. Diesem Gesetze hat sich der vorliegendeEntwurf
in seinen wesentlichen Bestimmungen angeschlossen.

Die Reichs-Gesetzgebung steht den Bestimmungendes Entwurfs uicht entgegen. Denn nach
§. 39 Abs. 2 der DeutschenKonkursordnung wird der Umfang der Immobilarmaffe sowie der
Umfang und die Rangordnung der aus derselben zu berichtigenden Ansprüche durch die Rcichsgesetze
und die Landesgcsetzc bestimmt, so daß es also der Landes-Gesetzgebung unbenommenist, Ver-
mögcnsobjektebeweglicher Natur als zur Immobilarmasse gehörig zu erkläre», aus welcher die
Hypothekargläubigcrals solche zu befriedigensind.

Der Entwurf beschränkt sich indessen im §. 1 Abs. 1 auf die Bestimmung, daß die Ver-
sicheruugsgclderwie das Immobile den Hypothekarglänbigernhaften, baß die Hypothek sich auf
diese Gelder mit erstreckt. Von einer Bestimmung, daß die Entschädiguugsgeldcrüberhaupt nicht
mehr zum beweglichenVermögen gehören, sondern unbeweglicher Natur sein sollen, oder daß die
Entschädigung an nnd für sich au die Stelle des zerstörten Theils der Liegenschaft trete, ist
Abstand genommen,weil sich die Tragweite dieses Satzes und die Eiuwirkuugdesselbenauf andere
Nechtsmaterien nicht genügend übersehen läßt.

Die Vorschriftendes Entwurfs beschränke» sich nicht auf die Kouoentional-Hypotheken,zu
dercu Bestellung es eines Notarialakts bedarf, beziehen sich vielmehr auch auf die gerichtlichen
Hypotheken und die stillschweigenden Hypotheken (der Ehefrauen). Die beiden letzteren Hypotheken
in der hier in Rede stehenden Beziehung für wirkungslos zu erklären, liegt kein Grund vor.
Was iusbesouderedie gerichtliche« Hypotheken anbelangt, so erscheintes nm so weniger angezeigt,
dieselbe»uttgüustiger zu bchandclu wie die Kouveutional-Hypothcken,als jene Hypotheken für den
Immobilarkredit förderlich sind, da sie iu viele» Fällen die Vollstreckungdurch Subhastation
vermeidlichmachen. — Die sogenanntenprivilegirten Gläubiger des rheinischen Rechts stehen den
Hypothekarglänbigerngleich; die Bezeichnung„privilegirte Gläubiger" ist im Entwurf beibehalten,

12»
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da der Ausdruck Vorzugsrecht des nahe liegenden Mißverständnisses wegen vermieden
werden mußte.

Zur Vermeidung von Weiterungen und Kosten hat der Entwurf in Uebereiustimmungmit
dem für Elsaß-Lothringen erlaffeuen Gesetzevom 4. Juli 1881 die den Hypothekargläubigernzu
gewährendeBerechtigung auf diejenigenbeschränkt,welche sich förmlich dem Versichererals solche
erkennbar gemacht haben. Unter dieser Voraussetzung sollen dem Versicherer ihnen gegenüber
Verpflichtungenauferlegt werden. Der Versicherersoll sie in den Fällen, wo ihre Rechte gefährdet
erscheinen, hiervon benachrichtigen,damit sie rechtzeitig auf Sicherstellung ihrer Forderungen
Bedacht nehmen tönneu. Der Versicherer soll sie ferner von einem eingetretenen Brandschaden
alsbald in Kenntniß setzen, damit sie ihre Ansprüche auf die Versicheruugsgeldererhebe« und eventuell
in den Kreis derjenigen treten, welchen die Gelder nach ihrem Range zugewiesen werben. Um
dies zu ermöglichen,sollen die Versicheruugsgelderinnerhalb einer bestimmtenZeitfrist nach dem
Brande (vor Ablauf von vier Wochen)nicht ausgezahlt, und wenn bis dahin Anmeldungenerfolgt
sind, eine gütliche Einigung aber nicht zu erzielen ist, zum Zweck der gerichtlichenVertheiluug
hinterlegt werden.

In diesem System hat der Entwurf folgendeAbweichungvon dem für Elsaß-Lothringen
erlassenenGesetze vom 4. Juli 1881 für zweckmäßig erachtet. Nach dem erwähnten Gesetze soll
nur eine einmalige Anmeldung des Hypothekargläubigersbei dem Versicherergeschehen und diese
zugleich die Anmeldungzu dem Vertheilungsverfahren darstellen. Diese einmalige Anmeldung wird
um ein Recht auf die fraglichen Benachrichtigungenzu erlangen, regelmäßig bei der Begründung
der Hypothekerfolgen. Im Laufe der Zeit erledigen sich aber manche Hypotheken; auch werden
viele Hypothekargläubigernach dem Brande an der Verthcilungder Versicherungsgelder kein Interesse
haben, so daß eine Ausdehnung des Verfahrens auf alle jemals angemeldeteGläubiger zwecklos
erscheint. Der Entwurf statuirt daher eine Anmeldung,welche, wie nach dem Gesetze für Elsaß-
Lothringen zu jeder Zeit gemacht werden kann uud die Verpflichtung des Versicherers zu den
Benachrichtigungenzur Folge haben soll (Anzeige) und weiter eiue Anmeldung,welche die Geltend-
machung des Anspruchs auf die Versicherungsgeldernach dem Brande darstellt (Anmeldung).

Durch das Vorgetragene dürften die M. 1 bis 5 des Entwurfs ihre Rechtfertigungfinden,
zu welchen im Einzelnen noch Folgendes bemerktwird:

Im
s- 1

foll durch die Vorschrift des Absatz 2 außer Zweifel gestellt werden, daß auch die dem Brande
vorhergehende Uebertragung oder Verpfändung der Entschädiguugsfordcrungden privilegirteu und
Hypothekargläubigernnicht entgegengehalten werden kann.

Der Absatz 3 soll dem Mißverständniß begegnen, als ob die rechtlich begründeten Hypotheken
nach dem Brande nicht mehr mit Wirksamkeitauf die Brand-Versicherungsgelderin das Hypo¬
thekenbuch eiugctrageu werden könnten. Die gültige Eintragung auf das Grundstückerstreckt sich,
auch wenn sie nach dem Brande geschieht, auf die Entschädiguugsgelderzu Gunsten des Hypothetar-
gläubigers. Es darf jedoch die Frist nicht abgelaufen fein, durch welche gemäß §. 5 priillufivisch
festgestellt wird, wer als Hypothekargläubigerauf die VersicherungsgelderAnspruchhat.

Im
s. 2

wird für den Inhalt der Anzeige nur das zum Zweck der Erfüllung der im ß. 3 gegebenen
VorschriftenNöthige vcrlaugt. Anders verhält es sich bei der Anmeldung gemäß 8. 5.



93

Die im
s- 3

dem Versicherer auferlegten Verpflichtungen entsprechenim Wesentlichen den schon jetzt in den
meisten Versicherungsverträgenvon den Versichererngegebenen Zusagen. Der Grund, welcherdie
Gesetzgebung zu diesen Auflagen bestimmen kann, liegt in ihrem Interesse an der Förderung des
Rcalkredits. Die Erfüllung der Verpflichtungen setzt die Gläubiger in die Lage, sich rechtzeitig
gegen Verlust zu sichern.

Während nach ß. 3 Nr. 1 des Elsaß-LothringischenGesetzes vom 4. Inli 1881 der
Versichererden angemeldeten Gläubiger „von jeder Thatsache, welche die Auflösuug der Versicherung
zur Folge hat" benachrichtigensoll, verlangt der Entwnrf nur, daß der angezeigteGläubiger
von denjenigen Thatsachen, „auf deren Grund der Versichererden Versicherungsvertragaufheben
oder die Auszahlung der Versicheruugsgelderverweigern will", benachrichtigt werde. Hierbei ist
die Erwägung maßgebend gewesen, daß in den Versicherungspolicenhäufig Auflösungsgründe
stipulirt sind, von denen der Versichererunter Umständenkeinen Gebrauch zu macheu vorzieht, daß
aber in einem solchen Falle der Gläubiger kein Interesse daran hat, Kenntniß von dem Eintritt
der Thatsache zu erhalteu.

Die Bestimmung in
8- 4

welche sich an Nr. 3 des §. 3 anschließt, ist eine Konsequenz der in dem Entwurf den Hypothekar-
gläubiger» zugedachtenbesonderen Berechtigung. Um ihr Interesse wahren zu können, sollen sie
von dem zur Feststellungdes Schadens anberaumten Termine benachrichtigtwerden und den Ver¬
handlungen darüber beizuwohnen berechtigtsein. Inwieweit sie wegen einer Bcnachtheiligunghierbei
Klage zu erheben oder an einem über den Schaden entstehenden Rechtsstreit Theil zu nehmen
berechtigtsind, richtet sich nach allgemeinenGrundsätzenund Prozeßregeln.

8- 5.
Ein Anspruch auf die Entschädigungsgelderist nur denjenigenHypothekargläubigern zu¬

gestände!!, welche denselben förmlich erheben. Dies soll binnen einer Präklusivfrist von vier Wochen
geschehen. Binnen dieser Frist sind auch die stillschweigenden Hypotheken anzumelden, widrigenfalls
sie bei der Vertheilung der Entschädignngsgelderkeine Berücksichtigung finden, während sie auf dem
Grundstücke uneingetragen fortbestehen.

Die im ß. 5 vorgesehene Anmeldung muß, da es sich hierbei um die Geltcndmachnng
des Anspruchshandelt, außer dem Inhalt der gemäß ß. 2 zn erstattendenAnzeige, eine näher
Bezeichnung der Hypothek und die zum Nachweis derselben erforderlichen Angaben enthalten'
Bezüglich der Privilegien und Hypotheken,zu dereu Gültigkeit die Eintragung im Hypothekenbuche
erforderlichist, bedarf es deshalb der Angabe der Person, gegen welche die Eintragung lautet, da
«ach rheinischein Recht die Hypotheken auf die Namen der Besitzer, nicht unmittelbar auf die
Grundstückeeingetragen werden. Bei den stillschweigendenHypotheken(der Ehefrauen) muß statt
dessen die Person des Besitzers oder Vorbesitzers angegeben werden, gegen welche die Hypothek
entstanden ist.

ßß. 6 und ?.
Steht nach Ablauf der im §. 5 bestimmtenPräklusivfrist fest, welche Gläubiger auf die

EntschädigungsgelderAnspruch erhebe«, so bleibt es deuselbcn und dem Versicherten überlassen,
eine gütliche üiniguug über die Erhebung jener Gelder zn treffen. Zu diese»! Zweck ist eine Frist
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von zwei Wochen offen gelassen. Nach Ablauf dieser Frist soll der Versichererbei», Maugel einer
gütlichenEinigung hinterlegen, ohne daß ein vorheriges Zahlungsanerbieteu stattfindet.

Die Vertheilung der Entschädigungsgelderunter die angemeldetenGläubiger soll in dein
Nang-Ordnungsverfahrcn des ooäo ä« rn-ooeänre «ivile mit den durch ß. 25 des Gesetzes vom
4. März 1879, betreffend die Zwangsvollstreckungin das unbewegliche Vermögen eingeführten
Modifikationenerfolgen. Da die Entschädigungsgelderebenso wie das Immobile den privilegirten
und Hypothekengläubigcrnhafteu sollen, erschien es als eine Forderung der Konsequenz, auch die
Vertheilung jener Gelder im Wege des Immobiliar-Vertheilungsverfahrcns anzuordnen. Wenn der
Entwurf hierbei die Vorschriften, betreffend das Nang-Ordnnngsverfahren bei Vertheilung von
Immobiliar-Kaufpreisenans freiwilligen Verkäufenins Auge gefaßt hat, so ist dies geschehen, um
die Bestimmung des Art. 775 des «näs äs pruoeänrö «ivil«) wonach bei einer Konkurrenz von
nicht mehr als drei Hypothekargläubigern der Weg der gewöhnlichenKlage einzuschlagen ist
anwendbar zu macheu.

Zur Beseitigungder aus der Fassung des Art. 750 des onäs cko rn-ouöckuro oivil« sich
ergebendenKontroverse ist im ß. 7 unter Nr, 1 bestimmt, daß zu dem Autrage auf Einleitung
des Nang-Orduungsvcrfahrens auch der Versicherteberechtigtsei.

Die unter Nr. 2 bis 5 daselbst vorgeschriebenen Modifikationen, welche das Verfahren
erleiden foll, finden ihre Begründung darin, daß die zu verweilendenGelder hinterlegt sind und
daß auf dieselben uur die angemeldeteuGläubiger Anspruch haben.

Die Bestimmung unter Nr. 6 rechtfertigt sich dadurch, daß nur die Vraudentschädiguug
vertheilt wirb und die dabei nicht zur Auweisuug gelangendenHypotheken auf dem Grund und
Boden bestehen bleiben, so daß dieselben nicht gelöscht werden können.

ß. 8.

Die Bestimmuug dieses Paragraphen soll verhindern, daß wenn ein gewöhnlichesKollo-
kationsverfahren,bei welchem alle Hypothekargläubiger betheiligt sind, über den Erlös aus der
Subhastatiou eines Gebäudes eiugclcitet wird, zwischendiesem Verfahren uud eiuem besondere»
Vcrtheilungsverfahrenüber VersicheruugsgelberdesselbenGebändcs Konflikteentstehen. Wenn ein
Grundstück zum Zweck der Subhastation mit Beschlag belegt ist uud uachher der Braud eutstebt,
so verhält es sich mit den Versicherungsgeldernähnlich wie mit den Pacht- nnd Miethgeldern im
Falle des ß. 8 der rheinischen Subhastationsordnung; ein besonderesVertheilnngsverfahrcn über
dieselben wäre alsdann unangemessen, es ist vielmehr angezeigt,daß die Gelder als znr Immobiliar-
masse gehörig in derselben Kollokation über die Gcsammtsummemit zur Vertheilung kommeu.

Das Gleiche muß dann gelten, wenn die Snbhastation über ein Grundstück erst ein¬
geleitet wird, nachdem der Brand stattgefunden hat. Wenn jedoch vor der Einleitung der
Subhastation bereits Anmeldungen in Gemäßheit des vorliegeudenGesetzentwurfsgeschehen sind,
so muß das besondere Verfahren über die Versichernngsgelderdurchgeführt werben. Durch die
geschcheucu Anmeldungen ist nämlich das entsprechende Nechtsverhältniß begründet, und überdies
darf die Vorschrift, welche der Entwurf für deu gedachten Fall im letzten Satz des ß. 8 enthält,
auch deshalb nicht fehlen, weil sonst in allen Fällen das Vertheilungsv erfahren über die
Brand-Versichernngsgeldervon jedem Hypothekargläubiger,welcher die Präklusiufrist zur Aumeldung
versäumt hat oder sonst ein Interesse findet, durch Einleitung der Subhastatiou vereitelt
werden tonnte.
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8. 9.
Der Grundsatz dieses Paragraphen ist unvermeidlich. Feste Bestinmmugen über die

vertragsmäßige Verwenduug der Versichcrungsgeldcrzum Wiederaufbau lassen sich jedoch nicht
anfstellen. Die Hypothelargläubigerwerden gegen Mißbrauch der betreffenden Klausel eutsprechcuden
Schutz im Wege der Klage bei dem Gerichte suchen müssen, welches auch eine Frist bestimmeu
kann, binnen welcher die Wiederherstellungbewirkt werden muß, widrigenfalls die Versicherung^
gelder zu hinterlegen sind.

Nr. 14.

Düsseldorf, den 2. Dezember 1882.

Referat
des Proviuzial-Verwaltungsrathes,

betreffend

die Vorlage eines Reglements zur Fürsorge für die Wittwen und Waisen
der provinzialständischenBeamten der Nheinprouinz.

Der Provinzal-Verwaltuugsrath hat bereits die Ehre gehabt, ein den vorrubrizirten
Gegenstand betreffendes ausführliches Referat ä, ä. Düsseldorf, deu 1. Dezember 1880 uebst
einem Nachtrage <1. ä. Düsseldorf,den 7. September 1881 dem 27. Provinzial-Landtagevorzulegen.

Der Letztcrc hat sich in seiner Sitzung vom 21. November z>r. mit dieser Angelegenheit
befaßt und sich hierbei mit den Ausführungendes Provinzial-Verwaltnugsrathes in den vorbezogcnen
Referaten einverstandenerklärt.

Hiernach follte zunächst das Resultat der bereits angeordneten Ermitteluugeu darüber,
welche Kosten die Regelung der Fürsorge für die Hinterbliebenen der Provinzial-Beamteu im
Aufchlußan das Gesetz, betreffend die Pcnsionirnng der Wittwen und Waisen der Beamten uud
Lehrer in Elsaß-Lothringen vom 24. Dezember 1873 für den diesfeitigen Provinzial-Verband
veranlassen würde, wenn Wittwen- und Waifengeldbeiträgevon den Beamten, wie es nach diesem
Gesetzeder Fall ist, nicht verlangt werden, abgewartet und demnächstweitere Vorschläge dem
Provinzial-Landtage in einer späteren Session unterbreitet werden.

Die vorgcdachtenErmittelungen haben inzwischen durch den Mathematiker Matz bei der
Preußischen Lebens-Versichcruugsgesellschaft zu Berlin uuter Benutzung der Vorlagen für das
vorzitirte Gefetz für Elsaß-Lothringenvom 24. Dezember 1873 sowie die denselben Gegenstand
betreffendenGesetze für das deutsche Reich vom 20. April 1881 und für das KönigreichPreußen
von, 20. Mai 1882 beigefügtenWahrscheinlichkeitsbercchnungcn stattgefunden.

Die Maximalkostcn,welche der ständischen Verwaltung aus der Bewilligung von Wittwen
uud Waisenpensionen au die Hinterbliebenender ständischen Beamten nach Maßgabe der Bestimmungen
der vorangefühlten Gesetzeentstehen können, berechnen sich hiernach auf 9,L< °/» des Gesammt-
betrages der Gehälter, Wartegelder und Pensionen der ständischen Beamten,



Die Gesammtsummeder jährlichen Gehälter der ständischen Beamten mit Ausschluß der¬
jenigen der Provinzial-Feuer-Societät und der Provinzial-Hülfskafse, deren Besoldung aus den
Mitteln dieser Institute erfolgt, beläuft sich nun nach dem Etat pro 1882/84 auf 871 500 M.

Hiervon ist abzusetzen mit Rücksicht auf die Mafimalgrenze des jährlichen
Wittwengeldesdas 9000 M. übersteigende Gehalt des Landes-Direktorsmit . 7 00 0 „

bleiben . . 864 500 M.
Hierzu kommen die Wartegelder und Pensionen. Da die ständische Ver¬

waltung erst kurze Zeit besteht, so können die jetzt zn zahlendenWartegelder und
Pensionen für die Berechnung nicht maßgebendfein, fondern es ist mit Sicherheit
anzunehmen, daß die Anzahl der Wartegeldempfänger und Pensionäre sowie die
Höhe ihrer Bezüge noch wesentlichwachfen wird, bevor sie den sogenanntenBe¬
harrungszustand d. h. den Zustand erreicht haben wird, in welchemder jährliche
Abgang dem jährlichen Zugange gleich gewordenist.

Die für diesen Beharrungszustand maßgebendenBeträge für Wartegelber
nnd Pensionen betragen nach den für das Neichsgefetz vom 26. April 1881 unter
ähnlichen VerhältnissenangestelltenErmittelungen

a. an Wagegeldern ................. 3 30? „
nnd

d. an Pensionen .................. 84 6 78 „
so daß die Gesammtfumme,welche der Berechnung zn Grunde zu legen ist, beträgt 952 485 M.

Hiervonbetragenalso die Wittwen- und Waisengelder im Beharrungszustande
9,54 °/° oder ...................... 90867 M.

Von diesem Betrage sind jedoch abzurechnen die Einnahmen des Nebenfonds
der Straßen-Verwaltung, welche in Gemäßheitder Allerhöchsten Kcibinets-Ordrevom
26. Januar 1857 zur Unterstützung der Wittwen der Provinzialstraßen-Aufseher
und Wärter zn verwendenund für welche weitere Wittwengelder nicht zu entrichten
find, in Höhe von .................... 20 850 „
fo daß aus Provinzialmitteln noch zu zahlen fein würdeu ........ 70 017 M.

Diese Summe stellt die Leistungender Provinz für den angegebenen Zweck nach ihrem
Höhepunkte dar. Es ist indessen bereits bei der Diskussiondes Reichsgesetzes vom 20. April 1881
fowic des PreußifchenGesetzes vom 20. Mai 1882 darauf hingewiesen worden, daß die Gesammt-
belastung von 9,54 °/° zu hoch veranschlagtsei, indem hierbei überall die ungünstigsten Verhältnisse
zu Grunde gelegt seien, welche in der Wirklichkeit sich niemals vereinigt finden würden, wie dieses
auch bei den ähnlichenBerechnungender Lcbens-Versicherungsgesellfchaften fich herausstelle. Eine
Berechnung, welche die Provinz Sachsen von dem bekannten Spezialisten in dergleichen Rechnung?-
fachen, dem Professor Hehm zu Leipzig, unter genauer Zugrundelegung des Alters der einzelnen
Beamten hat anfertigen lassen, gelangte auch nur zu dem Resultatevon 3,7 °/u der Gehaltsgesammt-
fumme. Hieraus dürfte sich wohl ergeben, daß der angenommene Betrag von 9,54 °/o sicherlich die
Marimalhöhe der Leistung darstellt nnd in der Wirklichkeit voraussichtlichnicht erreicht wird.

Die hiernach angenommeneSumme von 70 01? M. würde auch erst bann zu zahlen
sein, wenn der Beharrungszustaud erreicht, d. h. wenn die erst vor wenigen Jahren größtentheils
im rüstigsten Lebensalter augestelltenBeamten hingeschieden sein werden und der jährliche Abgang
dem jährlichen Zugang entspreche« wird.
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Die Beantwortung der Frage, wann dieser Beharrungszustand eintreten wird, ist direkt
nicht möglich.

Einen ungefähren Anhalt wird jedoch die nachstehende Erörterung geben.
Man kann annehmen, daß die Beamten gemeinhinnicht vor Vollcuduugdes 30. und

nicht nach Vollendung des 46. Jahres in den ständischen Dienst getreten sind. Alsdann wäre das
mittlere Alter der eintretendenBeamten 38 Jahre.

Nun ist nach der den 1? englischen Lebens-Versichernngsgesellschaften zu Grunde liegenden
Sterblichkeitstabelle die mittlere fernere Lebensdauereines 38jährigen Menschen rund 30 Jahre.

Es würde hiernach die durchschnittliche Lebenszeitder in, ständischen Dienste befindlichen
Beamten auf 68 Jahre zu berechnen sein und würde demnach dasMarunum der Leistungen an Wittwen-
und Waisengeldern,also der Beharruugszustand, bann erreicht sein, wenn der Zeitpunkt eintritt, in
welchem die ständischen Beamten in das Durchschnittsaltervon 68 Jahren eintreten.

Die hier in Betracht kommenden 523 provinzialständischcn Beamten haben im Gesammten
ein Alter von 23 576 Jahren. Dieses ergiebt ein Durchschnittsaltervon rund 45 Jahren.

Da das Durchschnittslebensaltcrdieser Beamten vorstehendaber zu 68 Iahreu berechnet
wurde, so dürften noch 68—45 — 23 Jahre vergehen, bevor die Wittwen- und Waisengeldcr
an die vorbesagteMaximalgrenze von 70 01? M. anlangen. Bis zum Ablaufe dieser 23 Jahre
würden nur successiveEinzelne der jetzt im Dienste befindlichenBeamten absterbenund allmälig
wachsende Beträge der Summe von 70 01? M. an Wittwen- und Waisengeldcrnzu zahlen sein.

Da diese Summe keiue für den Etat der ständischenVerwaltung all zu große Aelastuug
darstellt und da ferner das Reich sowie das Königreich Preußen und die Mehrzahl der übrigen
Provinzial-Verbände ähnliche Fürsorge für die Hinterbliebenenihrer Beamten getroffen haben, so
glaubte der Provinzial-Verwaltungsrath auch nicht länger zögern zu dürfen, um dem Provinzial-
Landtage die in dem Referate vom 7. September 1881 in Aussicht gestellte!, weiteren Vorschläge
zur Regelung der Fürsorge für die Wittwen und Waisen der ständischen Beamten zu unterbreiten.

Indem der Provinzial-Verwaltungsrath sich beehrt einen diese Vorschläge enthaltenden
Entwurf zu einem Reglement, betreffenddie Fürsorge für die Wittwen und Waisen der provinzial¬
ständischcn Beamten dem Hohen Provinzial-Landtagezur Beschlußfassung zu unterbreite», gestattet
derselbe sich zu den einzelnen Paragraphen dieses Entwurfes noch folgende Bemerkungen:

1. Die ßß. 1, 2, 3, 4 und 5 des Reglements sind den einschlägigen Bestimmungen des
PreußischenGesetzes vom 20. Mai 1882 in den ßß. 7, 8, 9, 10 und 11 nachgebildet.

2. §. 6 des Reglements weicht insofern von §. 12 des vorzitirten Gesetzes ab, als nach
Letzterem der Wittwe, welche 25 Jahre jünger als der Mann ist, die Hälfte des Witwengeldes
gezahlt wird, während nach dem vorliegenden Reglement in diesem Falle der Anspruch auf Witwen¬
geld ganz fortfallen foll. Dieser Unterschiederscheint im Hinblicke darauf, daß die ständischen
Beamten keinen Beitrag zn den Wittwen- und Waisengeldernleisten, wohingegen die Staatsbeamten
hierzu 3°/° auch in dein Falle beisteuern,wenn sie nicht verheiratbet sind, wohl gerechtfertigt.

3. 8- ? des Reglements enthält die Bestimmung, daß die Wittwe kein Wittwengeld
erhalten soll, wenn die Ehe innerhalb der letzten drei Monate vor dem Ableben des Beamten
geschlossenworden. Der einschlägige §. 13 des Gesetzesvom 20. Mai 1882 bestimmt dagegen,
daß der Anspruchauf Wittwengelddann fortfallen soll

„wenn die Ehe innerhalb dreier Monate vor dem Ableben des Beamten geschlossen
und die Eheschließungzu dem Zwecke erfolgt ist, um der Wittwe den Bezug des
Wittwengeldeszu verschaffen."

13
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Da der letztere Beweis in der Praxis wohl schwer herzustellen sein wird, anderer Seit«
aber gebotenerschien, einem Mißbranche einer für die Beamten bestimmten Wohlthat vorzubeugen,
so hielt der Provinzial-Verwaltungsrath als bestes Nnsknnftsmittel,den Anspruch auf Wittwengelb
erst nach dreimonatlicherDauer der Ehe eintreten zu lasscu. Für eine solche Bestimmung schien
auch noch der Umstand zu sprechen,daß in einzelnen Fällen, in denen diese Bestimmung zu einer
Härte führen könnte, der Provinzial-Lanbtag durch nachträglicheBewilligung eine« Wittwengeldes
Nnshülfe zu gewähre,,, in der Lage sein würde.

4. ß. 8 des Reglements ist der einschlägigenBestimmn««,des Gesetzes für Elsaß-
Lothringen entnommen.

5. Die W> 9 bis 15 incl. korrespondirenmit den entsprechendenVestimmnngen des
Gesetzes vom 20. Mai 1882.

6. Die Bestimmung des §. 15 erscheint mit Rücksicht auf folgeuden Sachverhalt erforderlich :
Das von dem 27. Provinzial-Landtage erlassenePensions-Reglemcnt kaun ans die zur

Zeit des Erlasses dieses Reglements angestellt gewesenen Beamten nur insoweitAnwendungfinden,
als diese Beamten sich nicht auf andere zur Zeit ihrer AnstellunggeltendeBestimmungenberufen
tonnen. Letzteres hat znr Folge, daß die Beamten jenes Reglement infoweit dasselbe für sie
günstigereBestimmungenenthält, auf sich angewendet wissen wollen, im Uebrigen aber geltend
macheu, daß jene Bestimmungenzur Zeit ihrer Anstellungnoch nicht in Kraft gewesen seien. Da
nach den Intentionen des Provinzial-Verwaltungsrathes sowie des Proviuzial-Laudtages indessen
das von dem 27. Provinzial-Landtage erlassene Peusions-Reglementund das vorliegende Reglement,
betreffenddie Fürsorge für die Hinterbliebenen der ständischen Beamten, welches letzteres gewisser¬
maßen eine Ergänzung des Pensions-Reglemcntsbildet, als ein einheitliches Ganzes anzusehen sind,
so ergiebt sich als nothwendigeFolge, daß ans die Wohlthaten des neuen Reglements diejenigen
Beamten leinen Ansprucherheben können, welche das von dem 27. Provinzial-Landtageerlassene
Pensions-Neglementim Uebrigen nicht anerkennenwollen.

Damit jeglicher Grund den Beamten zu einer solchen Weigerung benommenwerde, beehrt
der Provinzial-Vcrwaltuugsrath sich dem Hohen Landtage eine weitere Vorlage zu unterbreiten,
wonach gegen die im §§. 1? ff. des Pcnsious-Reglementövorgesehenezwangsweise Pensionirnng
dem betheiligtenBeamten der Rekurs an den Provinzial-Landtag gestattetwird.

7. Zu §. 1? des Reglements:
Nach der AllerhöchstenOrdre vom 2«. Januar 1857 soll die Hälfte des Ertrages aus

der Grasnutzuug in den Ehanssecgräben und Böschungeneinem Uuterstützungsfouds für die Wittwen
der Chaussee-Aufseher uud Wärter zugewiescu werden. Aus diese« Iutraden ist ein Fonds gebildet
worden, welchen die Königlichen Regierungen bei dem Ucbergangeder Staats- und Bezirksstraßc»
in die diesseitigeVerwaltung mit übergeben haben. Aus diesem Fonds erhalte« die Wittwen
je nach ihrer Bedürftigkeit jährliche Unterstützungenvon 300, 250 und 200 Mark. Da diese
Beträge die «ach Maßgabe des vorliegendenReglements zu zahlenden Wittwengelder übersteigen,
so mußte, so lange jene Bcstimmunge« in Kraft verbleibe«,ein weiterer Anspruchauf Wittwengeld
selbstredend fortfallen.

Der Proliinzial-Verlualtiuigsrath,
Wilhelm Fürst zu Wird.

Landtags-Marschall.
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Entwurf eines Reglements,
betreffend

die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der provinzialständischen
Beamten der Rheinproninz.

s- i.
Die Wittwe und die Hinterbliebenenehelichenoder durch nachgefolgte Ehe legitimirten

Kinder eines provinzialständischen Beamten, welchernach den Bestimmungendes vom 2?. Rheinischen
Proviuzial-Lcmdtagcgenehmigten Reglements, betreffend die Pcusionirung der provinzialständischen
Beamten in der Rheinprovinz einschließlich der Beamten der Provinzial-Feucr-Sozictät vom 24.
Rovcmber 1881 eine Pension bezogen hat, oder zum Bezüge einer solchen berechtigtgewesen sein
würde, wenn er am Todestage aus dem Dieuste geschiedenwäre, erhalten von dem Proviuzial^
Verbände der NheinprovinzWittwen«und Waiseugelduach Maßgabe der folgeudenBestimmungen:

s. 2.
Das Witwengeld besteht in dem dritten Theile derjenigen Pension, zn welcher der

Verstorbene berechtigtgewesen ist ober berechtigt gewesen sein würde, wenn er am Todestage in
den Ruhestand versetzt wäre.

Das Wittwengeldsoll jedoch, vorbehaltlich der im ß. 4 verordnetenBeschränkung, miudcstens
160 M. betragen und 1600 M. nicht übersteigen.

s. 3.
Das Waisengeldbeträgt:
1. für Kinder deren Mutter lebt und zur Zeit dcs Todes des ^Beamten zum Bezüge von

Wittwengcld berechtigtwar, ein Fünftel des Witwengeldes für jedes Kind;
2. für Kinder deren Mutter uicht mehr lebt oder zur Zeit des Todes des Beamten zum

Bezüge von Wittwengcld nicht berechtigtwar, ein Drittel des Witwengeldes für jedes Kind.

8. 4.
Wittwen- und Waiseugeld dürfen weder einzelnnoch zusammen den Betrag der Pension

übersteigen,zu welcherder Verstorbene berechtigt gewesen ist oder berechtigtgewesen sein würde,
wenn er am Todestage in den Ruhestand versetzt wäre. — Bei Anwcuduugdieser Beschränkung
werden das Wittwen- und das Waisengeldverhältnißmäßig gekürzt.

8. 5.

Im Falle des 8- 4 Abs. 2 erhöht sich bei dem Ausscheiden eines Wittwen- oder Waisen-
geldbercchligten das Wittwen- oder Waiseugeld der verbleibenden Berechtigtenvon dem nächstfolgenden
Monat au insoweit, bis sie sich im vollen Genusse der ihnen nach D. 2 bis 4 gebührenden
Beträge befinden.
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8. 6.
War die Wittwe mehr als 15 Jahre jünger als der Verstorbene,so wird das nach der

Maßgabe der 8tz. 2 bis 4 berechneteWittwengeld für jedes angefangeneJahr des Altersunter¬
schiedes über 15 bis einschließlich 25 Jahre um '/2u gekürzt.

Diese Kürzung des Wittwengeldes bleibt auf den nach ß. 3 zu berechnende» Betrag
des Waisengeldesohne Einfluß.

Beträgt der Altersunterschied mehr als 25 Jahre so fällt der Anspruch auf
Wittwengeld fort.

§. 7-
EbensowenigAnspruch auf Wittweugeldhat die Wittwe, weuu die Ehe mit dem verstorbenen

Beamten innerhalb dreier Monate vor seinem Ableben, oder wenn die Ehe erst nach Versetzung
des Beamten in den Ruhestand geschlossenist.

In dem einen wie dem andern Falle fällt auch der Anspruchauf Waiseugeldfür die aus
einer solchen Ehe stammendenKinder fort.

s. 8.
Keinen Anspruch auf Wittwengeld hat die Wittwe, wenn die Ehe geschieden, oder wenn

ans Antrag des Mannes die Trennung vou Tisch und Bett ausgesprochenwar.

§. 9.
Die Zahlung des Wittwen- und Waisengeldes beginnt mit dem Ablaufe deö Guadeu-

quartals oder Guadenmouats. Besteht teiu Anspruch auf Gewähruug des Guadeuquartals oder
des GuadenmonatS, fo beginnt die Zahlung mit dem Ablaufe desjenigenTages, bis zu welchem
dem Verstorbenenein Diensteinkommenoder eine Pension zu gewähre« war.

ß. 10.
Das Wittwen und Waisengeldwird monatlich im Voraus gezahlt.

§, 11-
Das Recht auf den Bezug deö Wittwen- und Waisengelbeserlischt:
1. für jeden Berechtigtenmit dem Ablaufe des Monates, in welchem er sich verheirathet,

oder stirbt;
2. für jede Waise außerdem mit dem Ablaufe des Monates, in welchem sie das 18.

Lebensjahr vollendet.
8- 12.

Das Recht auf den Bezug des Wittwen- und Waisengeldes ruht, wenn der Berechtigte
das deutsche Indigenat verliert, bis zur etwaigen Wiedererlangung desselbeu.

8- 13.
Die Bestimmung darüber, ob und welches Wittwe»- und Waisengcldder Wittwe und den

Waisen eines Beamten nach Maßgabe des gegenwärtigen Reglements zusteht, erfolgt hinsichtlich
der Hinterbliebeuenderjenigen Beamten, deren Anstellungdurch deu Proviuzial-Laudtag erfolgt war,
durch diesen, hinsichtlichaller übrigen provinzialständischeuBeamten durch den Provinzial-Ver-
waltuugsrath.
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Wenn der Provinzial-Landtagnicht versammeltist, so tan» der Provinzial-Verwaltuugsrath
provisorisch Fürsorge treffen.

Die Beschreitungdes Rechtswegessteht den Betheiligten offen, doch muß die Entscheidung
des Provinzial-Verwaltungsrathes beziehentlich des Provinzial-Landtagcshinsichtlich der von diesem
angestelltenBeamten der Klage vorhergehen.

§. 14.
In denjenigen Fällen, in welchen nach ß, 8 Absatz 3 des Reglements, betreffend die

Pensionirung der provinzialständischen Beamten der Rheinprovinz z>. p. vom 24. November 1881
einem aus dem Dienste scheidenden Beamten die Anrechnunggewisser Zeiten auf die in Betracht
kommendeDienstzeit bewilligt werben kann, ist diejenige Stelle, welcherdie Anstellungdes Beamten
zusteht, befugt, eine folche Anrechnung auch bei Fortsetzung des Wittwen- und Waisengeldes
zuzulassen,

ß. 15.
Die Bestimmungendieses Reglements finden auf die Wittwen und Waisen der vor Erlaß

des von dem 27, Rheinischer. Provinzial-Landtagegenehmigten Rcglemcuts,betreffend die Peusiouirung
der provinzialständischen Beamten in der Rheinprovinz einschließlich der Beamten der Provinzial^
Feuer-Societät vom 24. November 1881 angestelltenBeamten nur insofern Anwendung, als diese
Beamten binnen einer Frist von drei Monaten mittelst schriftlicherErklärung das vorbezogene
Reglement als ausschließliche Norm für ihre Peusiouirung anerkennen.

8- 16.
Für die Wittwen und Waisen der zur Zeit bereits peusiouirteu oder auf Wartegeld

gesetzten Beamten wird durch das gegenwärtige Reglement kein Anspruch auf Wittweu- oder
Waifengeldbegründet.

8- 17-
Die Fürsorge für die Wittwen der Provinzialstraßeu-Aufseheruud Wärter erfolgt bis auf

Weiteres uach Maßgabe der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 26. Januar 185? aus den zu
diesem Endzwecke bestimmtenFonds und erhalten diese Wittwen einen Anspruch auf Gewährung
von Wittweugeld nach Maßgabe des gegenwärtigen Reglements erst nach Aufhebungder augeführten
Allerhöchsten Kabinets-Ordre.

Das Waiseugeld an Hinterbliebene der Provinzialstraßcn-Anfsehcrnnd Wärter wirb
dagegen nach den Bestimmungendieses Reglements gezahlt.
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Nr. «F.
Düsseldorf, den 2. Dezember 1882.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrathes an den Provinzial-Landtag,

betreffend

Abänderung des von dem 27. Promnzial-Landtage in seiner Sihnng
vom 24. November 1881 erlassenen Pensions-Neglements.

DaS Peusious-Reglementfür die ständischenBeamten ist im Anschlüsse an die bezüglichen
BestimmungendcsPenfions-Gesetzesfür die unmittelbarenStaatsbeamten erlassen worden. Inzwischen
ist durch das Gesetz vom 31. März 1882 die Bestimmungdes Peusious-Gcsetzes vom 27. März 1872,
wonach die jährliche Pension mit jedem zurückgelegtenDienstjahre um V«° steigt, abgeändert uud
statt desseu bestimmt wordeu, daß ciu jährliches Auwachsender Pension um ^/no des Dienst-
eiukommens stattzufiudeu habe. Iu Folge dieses Gesetzes ist vou ciuer größeren Anzahl von
städtischen Kommunensowie mehreren Provinzial-Verbändcn zur Gleichstellungihrer Beamten mit
den unmittelbaren Staatsbeamte,, eiue ähnliche Aenderungder bezüglichenPensions-Neglemeuts
getroffeu wordeu.

Der diesseitige Proviuzial-Vcrband wird hinter dem Staate sowie den übrigen größeren
Kommunal-Verbänden in der Fürsorge für seine Beamten nicht zurückbleiben können, uud beehrt
deshalb der Provinzial-Verwaltuugsrathsich eine dem citirteu Gesetze vom 31. März 1882 eutsvrecheude
Bestimmung iu der Anlage als Nachtrag zu dem Peusious-Regleuicutvom 24. November 1881
dem Provinzial-Landtage vorzulcgeu.

Bei Gelegeuheit dieser Aenderung des mehrerwähnten Pensious-Reglemcnts glaubt der
Proviuzial-Verwaltuugsrath weiter eiue Ergänzung des ß. 20 dieses Reglemeuts dem Proviuzial-
Laudtage dahiu vorschlage» zu solle», daß i» den Fällen der zwangsweise!, Pensicnirnng den Beamte,,
der Rekurs au deu Provinzial-Landtag gestattet werde.

Nach deu bezüglichen Vorschriftendes Diszivliuar-Gesetzesvom 21. Inli 1852, denen die
Bestimmnugeu über die zwangsweisePensionirung der ständischenBeamten iu dem Reglement vom
24. November1881 nachgebildet sind, steht nämlich den betheiligten Beamten gegen die Entscheidung
ihrer vorgesetzten Dienstbehördein den Fällen der zwangsweisen Peusiouiruug der Rekurs an das
Staatsministerium offen. Von deu ständische» Beamte,, ist es als eiue Härte empfundenworden,
daß ihnen bei einer ihre Interessen so tief berührenden Entscheidungkeinerlei Rekursiustauznach
dem ständischen Pensions - Reglement eingeräumt ist. Nach Lage der derzeitigen Gesetzgebung
läßt sich eine solche Rekursiustauz im Verwaltungswege nicht anders Herstelleu,als durch die
Gestattung der Beschwerde an den Provinzial-Landtag, wie in dem anliegenden EntWurfe vor-
schlageu wird.

Der Provinzial-Verwaltlingsrath.
WilhelmFürst zu Wied,

Landtags-Marschall.
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Nachtrag
zu dem

lwm 27. RheinischenPnwinzial-Landtaqein seiner Sihnng vom 24. November 1881
beschlossene» Reglement,betreffend die Penswniruna, der prouinzialständischenBeamten

der Rheinprcwinz einschließlich der Beamten der Prom'nzial°Fener>Soeietät.

Artikel I.

An Stelle des ß. 5 des Pensions - Reglements vom 24. November 1881 tritt folgende
Bestimmung:

„Die Pension der in 8> 1 und im ersten Absätze des §. 3 erwähnten Beamten
beträgt, wenn die Versetzung in den Ruhestand nach vollendetem zehnten, jedoch vor
vollendetem elften Dienstjahre eintritt, "/<;„ und steigt von da ab mit jedem weiter
zurückgelegten Dieustjcchre um '/«« des in dem ß. ll bestimmteu Dieusteinkommcus.

Ueber den Betrag von "/«» dieses Einkommens hinaus findet eine Steigerung
nicht statt.

In dem im F. 2 erwähnten Falle beträgt die Pension in der Regel "'/«», in
dem Falle des ß. 4 höchstens '°/°<i des vorbezcichueten Diensteinkommens,

Bei jeder Pension werden überschießendeMarkbrüche auf volle Mark abgerundet."

Artikel II.

Am Schlüsse des ß. 2N des vorbezogcnen Reglements ist folgender Zusatz beizufüge»:
„Gegen die Entscheidung des Proviuzial Verwaltungsrathes steht dem betheiligtcu
Beamten die Beschwerde an den Provinzial-Lundtag offen."
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